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Vorwort 

Am 28. Januar 1998 begeht die Biologische Bundesanstalt für land- und f orstwirt

s:chaft (BBA) die einhundertste Wiederkehr ihres Gründungstages. Sie entstand zunächst 

als Biologische Abteilung für Land- und Forstwirtschaft am Kaiserlichen Gesundheits

amt in Berlin. Das vorliegende Heft der „Mitteilungen aus der Biologischen Bundesan

stalt für Land- und Forstwirtschaft" ist Teil einer Sonderserie von Titeln, die anläßlich 

des l OOjährigen Bestehens der BBA herausgebracht werden. 

Dabei wenden die einzelnen Beiträge ihren Blick nicht nur in die Vergangenheit, um die 

vielfältig geleisteten Aufgaben und Erfolge oder die wechselvolle Geschichte der Biolo

gischen Bundesanstalt aufzuzeigen, vielmehr sollen aus dem Selbstverständnis der BBA

Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter heraus, die sich seit nunmehr l 00 Jahren für die Land

und Forstwirtschaft einsetzen, auch Probleme des Pflanzenschutzes der Gegenwart ange

sprochen und Prognosen für die Zukunft gewagt werden. In gebotener Kürze werden die 

oft komplexen Zusammenhänge im phytosanitären Geschehen und die Suche nach Lö

sungsansätzen für eine „gesunde Pflanze" aus der Sicht einzelner Fachrichtungen behan

delt. 

Für die Aktivitäten der BBA zum Pflanzenschutz sind - mit zwei Ausnahmen - heute 

noch die gleichen Zielrichtungen gültig, wie sie in der Gründungsdenkschrift von 1898 

niedergelegt wurden. Es waren insbesondere: 

1. Erforschung der Lebensbedingungen und Bekämpfung der tierischen und pflanzlichen 
Schädlinge der Kulturpflanzen; 

2. Studium der Nützlinge aus dem Tier- und Pflanzenreich; 
3. Studium der für die Landwirtschaft im allgemeinen nützlichen und schädlichen Mikroor

ganismen; 
4. Beschäftigung mit den durch anorganische Einflüsse, z. B. durch Rauch- und Hüttengase, 

hervorgerufenen Schädigungen der Land- und Forstkulturen; 
5. Forschungen auf den Gebieten der Bienenzucht und der Fischzucht; 
6. Sammlung, Sichtung und Veröffentlichung statistischen Materials über das Auftreten der 

wichtigsten Pflanzenkrankheiten im In- und Ausland; Sammlung der internationalen Litera
tur und Erstellung eines „referierenden Organs"; 

7. Veröffentlichung gemeinverständlicher Schriften und Flugblätter betreffend die wichtigsten 
Pflanzenkrankheiten, Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und praktischer Landwirt
schaft mit alljährlich abzuhaltenden Konferenzen; 

8. endlich könnten auch die deutschen Schutzgebiete in den Bereich der Tätigkeit eingeschlos
sen und Sachverständige, welche später an Ort und Stelle weiter zu arbeiten hätten, aus
gebildet werden. 
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Die Punkte 5 und 8 verloren schon früh ihre Gültigkeit. An deren Stelle trat aber um so 

mehr die Zusammenarbeit der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft 

mit dem Deutschen Pflanzenschutzdienst. Auch Aktivitäten zu tropischen und subtropi

schen Pflanzenschutzproblemen wurden mit neuen Fragestellungen fortgesetzt. 

Die „ Mitteilungen aus der Biologischen Land- und Forstwirtschaft ", 

die bereits seit dem Jahre 1906 als Veröffentlichungsorgan zur Verfügung stehen, sollen 

auch nun wieder für die Jubiläumsbeiträge genutzt werden. Sind sie doch ein Spiegelbild 

der 1898 gegründeten Forschungsanstalt. Bereits zum 75jährigen Bestehen der BBA 

erschien in dieser Reihe eine kurze Chronik ihrer Geschichte. Für die Wahl der 

,,Mitteilungen" zur Veröffentlichung der BBA-Jubiläumsbeiträge gibt bereits ein Vor

wort zum Heft 1 vom Mai 1906 eine zukunftsträchtige Deutung. Dort heißt es: 

... (Die Mitteilungen) werden in zwanglosen, fortlaufend numerierten Heften erscheinen, 

die einzeln zu einem billigen Preise käuflich sind, und werden in allgemeinverständlicher 

Form über die Ergebnisse aller von der Anstalt durchgeführten Untersuchungen, gelegentlich 

aber auch über besonders wichtig erscheinende, dort noch nicht bearbeitete Fragen berich

ten." 

In dem zitierten Sinne sollen die vorliegenden Jubiläumsbeiträge in den „Mitteilungen" 

helfen, bestehende Informationslücken zu schließen. Als Präsident der BBA wünsche ich 

hierzu viel Erfolg. 

Braunschweig, den 28. Januar 1998 

/ 

Prof. Dr. F. Klingauf 
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Historical cte,ve1onmt!nt of the 

Helmut Ehle 

Abstract 

The historical development of the testing procedure for plant protection products in Germany from 

the end of the last century until now is described. Voluntary official testing of these products began 

in 1919, and testing is mandatory in the Federal Republic of Germany since 1968. 

Die geschichtliche Entwicklung der Pflanzenschutzmittelprüfung in Deutschland wird vom Ende 

des vergangenen Jahrhunderts bis zur Gegenwart (März 1997) im folgenden beschrieben. Hiervon 

ausgenommen ist die betreffende Entwicklung in der ehemaligen DDR. 

Die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln zunächst vorrangig auf Wirksamkeit und 

Kulturpflanzenverträglichkeit - hat in Deutschland eine lange Tradition. Bereits am Ende des 

vorigen Jahrhunderts beschäftigte sich das Kaiserliche Gesundheitsamt in Berlin beispielsweise mit 

der Bekämpfung der Reblaus. Die Versuche zur Biologie der Reblaus und die Prüfung von Mitteln 

gegen den Schädling wurden in der 1898 errichteten Biologischen Abteilung für Land- und 

Forstwirtschaft dieses Amtes fortgeführt. Die Untersuchungen erfolgten zum Teil auf Anweisung. 

In der „Denkschrift über die Begründung und über die bisherige Thätigkeit der biologischen 

Abtheilung für Land- und Forstwirthschaft am Kaiserlichen Gesundheitsamte" vom Januar 1901 

heißt es z. B. auf Seite 10: 

„In Folge höheren Auftrags wurden mehrfach verschiedene Mittel, welche in neuerer Zeit zur Bekämpfung 

der Reblaus empfohlen worden sind, geprüft. Es hat sich dabei ergeben, daß diese Mittel theils gänzlich 

unbrauchbar sind, theils nicht entfernt an die Wirksamkeit des seit langer Zeit in Anwendung befindlichen 

Schwefelkohlenstoffs heranreichen". Der „höhere Auftrag" stammte wohl vom „Reichsamt des 

Inneren", dem das Kaiserliche Gesundheitsamt unterstand. 

Nach Errichtung der Kaiserlichen Biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft in Berlin

Dahlem im Jahr 1905 wurden deren Untersuchungen über die Wirksamkeit von 

Pflanzenschutzmitteln gegen wirtschaftlich wichtige Schadorganismen intensiviert. Sie betrafen vor 

Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, H. 347, 1998 
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allem weiterhin Mittel gegen die Reblaus sowie z. B. kupfer- und quecksilberhaltige Beizmittel 

gegen Weizensteinbrand, Karbolineum als Austriebsspritzmittel an Obstbäumen und arsenhaltige 

gegen den Heu- und Sauerwurm an Reben. Vorwiegend wurden nur solche Mittel 

für welche die Hersteller nähere Angaben über deren chemische Zusammensetzung 

ge1na1cht hatten. 

Bis zum Erlaß des Pflanzenschutzgesetzes vom 5. März 1937 war in Deutschland die Anwendung 

von Bekämpfungsmaßnahmen gegen Schadorganismen an Kulturpflanzen fast ausschließlich eine 

Angelegenheit der Bundesstaaten bzw. der Länder (seit 1919). Sie hatten dazu gesetzliche 

Möglichkeiten. In Preußen beispielsweise konnten aufgrund des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 

1. April 18 80 Anordnungen zur Bekämpfung derartiger Organismen getroffen werden (Wilke, 1941; 

Ludewig, 1955). 

Ebenso gab es bis 1937 keine einheitliche gesetzliche Regelung für den Verkehr mit Pflanzen- und 

Vorratsschutzmitteln zum Schutz des Anwenders vor im Handel befindlichen unwirksamen oder 

sogar phytotoxischen Mitteln. Lediglich in Sachsen wurde 1915 eine Verordnung mit 

einschränkenden Bestimmungen für den Vertrieb von Pflanzenschutzmitteln erlassen (Riehm, 

1920). Das vorher vom Königlich Preußischen Landesökonomiekollegium 1899 geforderte Verbot 

von „Geheimmitteln" für den Pflanzenschutz führte in fast allen deutschen Bundesstaaten des 

Kaiserreiches zum Erlaß von betreffenden Verordnungen und Vorschriften. Sie blieben aber wegen 

nicht streng gehandhabter Durchführung ohne durchschlagenden Erfolg (Riehm, 1920; Wilke, 1941; 

Müller, 1949). 

Schließlich gab es bis 1919/20 keine einheitliche Regelung für die amtliche Prüfung von 

Pflanzenschutzmitteln in Deutschland. Ähnlich wie die Kaiserliche Reichsanstalt für Land- und 

Forstwirtschaft machten auch andere Fachinstitute (vor allem für Garten- und Weinbau) und 

„Hauptstellen des Pflanzenschutzes" Wirksamkeitsversuche . Darüber hinaus stellten einige von 

ihnen Pflanzenschutzmittel sogar selbst her, prüften sie auf Wirksamkeit und 

Kulturpflanzenverträglichkeit und vertrieben sie auch bisweilen (Riehm, 1920; Müller, 1949). Die 

Prüfungen erfolgten allerdings jeweils in eigener Regie und nicht nach einheitlichen Richtlinien. 

Das freiwillige Prüfungsverfahren (seit 1937 Anerkennungsverfahren genannt) für 

Pflanzenschutzmittel begann unter Federführung der Biologischen Reichsanstalt für Land- und 
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Forstwirtschaft (BRA) in Berlin-Dahlem im Jahr 1919. Fast 50 Jahre später wurde es 1968 durch 

das obligatorische Zulassungsverfahren abgelöst. 

Die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) ist für die Zulassung von 

Pflanzenschutzmitteln zuständig. Die damit verbundenen Aufgaben obliegen der Abteilung für 

Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik der BBA. Diese Abteilung besteht aus den 

Fachgruppen Biologische Mittelprüfung, Chemische Mittelprüfung und Anwendungstechnik. 

Prüfbereiche für Pflanzenschutzmittel 

Das Verfahren der amtlichen Prüfung änderte sich im Laufe der Jahre durch steigende 

Anforderungen an Pflanzenschutzmittel. Lange Zeit hatten die Prüfbereiche „Wirksamkeit und 

Kulturpflanzenverträglichkeit" sowie „Chemisch-physikalische Untersuchungen" Priorität. Dann 

folgten in den 60er und 70er Jahren die Prüfbereiche „Toxikologie und Rückstandsverhalten" und 

„Verbleib im Boden und Wasser" (Wolf, 1983). Nach dem Inkrafttreten des Pflanzenschutzgesetzes 

vom 15. September 1986 kamen als weitere obligatorische Prüfbereiche „Auswirkungen auf 

Nichtzielorganismen" und „Verbleib in der Luft" und „Abfall" (Pflanzenschutzmittelreste) hinzu. 

Wirksamkeit und 

Dieser Prüfbereich ist der älteste von allen. Die Grundsätze für die Durchführung dieser Prüfung 

waren bereits 1919 weitgehend ausgearbeitet und festgelegt worden. Im Rahmen der amtlichen 

Mittelprüfung stand von 1919 bis 1968 die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln auf Wirksamkeit und 

Phytotoxizität im Vordergrund der Untersuchungen. Ein sehr wesentlicher Grund hierfür war die 

agrarpolitisch erwünschte Steigerung der Nahrungserzeugung im Inland zwischen den beiden 

Weltkriegen, im Zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit. 

Der Nachweis der hinreichenden Wirksamkeit ist eine wichtige Voraussetzung für die Zulassung. 

Weiterhin sollte die Anwendung eines Pflanzenschutzmittels keine Schäden an Kulturpflanzen und 

Qualitätsbeeinträchtigungen verursachen. Im Pflanzenschutzgesetz vom 10. Mai 1968 (§ 8 Abs. 1, 

Nr. 1) wurde zum ersten Mal der Nachweis der hinreichenden Wirksamkeit nach dem Stande der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Technik verlangt. Dieser Nachweis wurde auch im 

Pflanzenschutzgesetz vom 15. September 1986 (§ 15 Abs. 1, Nr. l) und ebenso in der Richtlinie 
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91/414/EWG vom 15. Juli 1991, die das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln in den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Artikel 4 (1) b) i) verankert. 

Die BRA, die Biologische Zentralanstalt bzw. die BBA blieb bis 1983 die für die Regelung und 

Durchführung der Wirksamkeitsprüfung zuständige Behörde. Entsprechende Prüfungsanträge waren 

zu bestimmten Terminen bei dieser Behörde zu stellen. Die „Prüfstelle für Pflanzenschutzmittel" 

(Mittelprüfstelle) entschied ab 1920 über die Aufnahme von Pflanzenschutzmitteln in einen von ihr 

aus gearbeiteten Versuchsplan, der Anfang der 20er Jahre noch dem „Arbeitsaussch uß" des 

,,Deutschen Pflanzenschutzdienstes" zur Stellungnahme vorzulegen war. Danach wurde der Ver

suchsplan mit eventuellen Änderungen des Arbeitsausschusses den amtlichen „Hauptstellen für 

Pflanzenschutz" (Prüfstellen), die sich in der „Hauptprüfung" an den Wirksamkeitsversuchen 

beteiligten, gesandt. Die Prüfungen erfolgten immer an mehreren „Hauptstellen" im Reichsgebiet, 

um die Wirksamkeit und Kulturpflanzenverträglichkeit der Mittel unter unterschiedlichen Klima

und Bodenverhältnissen zu untersuchen. 

Die Versuchsergebnisse wurden von der Mittelprüfstelle zusammengestellt, vervielfältigt und dem 

„Arbeitsausschuß" oder der „Hauptversammlung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes" zur 

Bewertung vorgelegt. Der „Hauptprüfung" wurde etwas später eine „Vorprüfung" vorgeschaltet 

(Riehm, 1927). Bereits bei Antragstellung hatte der Antragsteller die Wirksamkeit der betreffenden 

Pflanzenschutzmittel mit aussagekräftigen Versuchsberichten zu belegen. 

Dieser Prüfungsablauf blieb im Anerkennungsverfahren (1937 - 1968) weitgehend unverändert: also 

Vorprüfung, Versuchsplanerstellung, Hauptprüfung, Berichterstattung auf einheitlichen 

v,,uv.u.H,cvu,, Z,us::unmcmstellUlllg der durch die und ~{YHJP.rtnnn 

der Ergebnisse durch einen Ausschuß. 

Die Wirksamkeitsprüfung der Pflanzenschutzmittel im Zulassungsverfahren (seit 1968) erfolgte im 

wesentlichen wie bisher mit der Vor- und Hauptprüfung, wobei das Laboratorium bzw. die 

Fachgruppe für botanische Mittelprüfung und das Laboratorium bzw. die Fachgruppe für 

zoologische Mittelprüfung die Prüfung in bewährter Weise organisierten. Dieses Verfahren endete 

1983, weil vor allem der zeitliche Aufwand für die Organisation dieser Prüfung für das Personal 

beider Fachgruppen zu hoch geworden war. Seit der Zeit organisieren die Antragsteller die 

Wirksamkeitsprüfung im Vorfeld der Antragstellung auf Zulassung selbst. Die BBA hat jedoch den 
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Antragstellern bestimmte Vorgaben zum Prüfungsumfang und zur Beteiligung amtlicher 

Dienststellen (z.B. Pflanzenschutzämter, Weinbauanstalten) gemacht, die zu beachten sind. 

Nach dem Inkrafttreten des Pflanzenschutzgesetzes vom 10. Mai 1968 wurden von den 

Antragstellern detaillierte Angaben zur Anwendung jedes Pflanzenschutzmittels hinsichtlich Mittel

und Wasseraufwand, maximale Anzahl der Anwendung, der Anwendungszeitpunkte und -technik 

verlangt. Für jedes Anwendungsgebiet sind diese Anwendungsmodalitäten und der Nachweis der 

hinreichenden Wirksamkeit erforderlich. Die Erfüllung dieser Bedingungen ist 

die Bewertung von Unterlagen in den Prüfbereichen Toxikologie und Rückstandsverhalten, 

Verbleib in Boden, Wasser und Luft sowie Auswirkungen auf Nichtzielorganismen. 

Neben der Wirksamkeit wurde und wird auch die Kulturpflanzenverträglichkeit von 

Pflanzenschutzmitteln geprüft. Pflanzenschäden, Ernteverluste und Qualitätsbeeinträchtigungen von 

Erntegütern (z. B. nachteilige Auswirkungen auf Geruch und Geschmack) durch diese Mittel sind 

unerwünscht. Seit dem Inkrafttreten des Pflanzenschutzgesetzes vom 15. September 1986 werden 

von der BBA außerdem Unterlagen über Auswirkungen von im Boden beständigen Herbiziden auf 

Folgekulturen verlangt. Ebenso sind derartige Unterlagen gemäß der Richtlinie 91/414/EWG nicht 

nur für Herbizide, sondern auch für andere im Boden persistente Pflanzenschutzmittel erforderlich. 

Für diesen Prüfbereich sind seit 1996 weitgehend BEA-Institute in Braunschweig zuständig. Durch 

eine Umorganisation ist die Fachgruppe Biologische Mittelprüfung der Abteilung für 

Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik nur noch für wenige Teilbereiche (Insektizide und 

Akarizide im Hopfen und Vorratsschutz einschließlich Rodentizide) und nicht mehr wie zu vor für 

den gesamten Prüfbereich verantwortlich. Die Institute für Pflanzenschutz in Ackerbau und 

Grünland, für Pflanzenschutz im Forst (dieses bereits seit 1992), für Gartenbau und 

Unkrautforschung wurden durch Übertragung aller betreffenden Aufgaben in dem Prüfbereich in 

das Zulassungsverfahren mit eingebunden. Darüber hinaus bewertet seit 1997 das Institut für 

Pflanzenschutz im Weinbau der BBA in Bernkastel-Kues Unterlagen zur Gär- und 

Geschmacksbeeinflussung beim Wein durch betreffende Pflanzenschutzmittel. Der Abteilungsleiter 

bleibt jedoch nach wie vor für den Gesamtbereich des Zulassungsverfahrens zuständig und 

verantwortlich. 
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Die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln auf Wirksamkeit und Phytotoxizität erfolgte schon in den 

20er Jahren nach Richtlinien der BRA, um eine einheitliche Anlage, Durchführung und Auswertung 

der Versuchsergebnisse zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Richtlinien durch die Prüfstellen 

war und ist eine wesentliche Voraussetzung für die Vergleichbarkeit und den Aussagewert der 

Prüfungsergebnisse. Von Mitte der 60er bis Mitte der 80er Jahre wurden die meisten dieser 

Richtlinien unter Federführung der BBA erstellt. Zunächst erfolgte die Erstellung und 

Überarbeitung der Richtlinien in enger Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst und seit 

1970 häufig auch mit kompetenten Wissenschaftlern der Pflanzenschutzmittel entwickelnden 

Industrie. Es gibt gegenwärtig mehr als 140 BEA-Richtlinien für den Wirksamkeitsbereich. Die 

Mehrzahl davon dient der Prüfung von Mitteln gegen einzelne Schadorganismen, einige Richtlinien 

gelten jedoch auch für die Prüfung von Präparaten gegen Gruppen von Schadorganismen. 

Die meisten BEA-Richtlinien bildeten die Diskussionsgrundlage für die Erstellung von 

entsprechenden Richtlinien durch die European and Mediterranean Plant Protection Organization 

(EPPO). Die EPPO begann diese Tätigkeit 1971 und führt sie noch heute u. a. auch unter 

Beteiligung von Wissenschaftlern aus der BBA vor allem aus der „Abteilung für 

Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik" fort. Diese EPPO-Richtlinien (fast 200!) oder ihnen 

in den Anforderungen mindestens entsprechende nationale Richtlinien sind wiederum die 

Grundlage für Wirksamkeitsprüfungen von Pflanzenschutzmitteln in den EU-Mitgliedstaaten. 

Jnt1ersucJtm:s:1.geu und Analytik 

Die hohe und gleichbleibende Qualität der Mittel war und ist nicht nur für deren Wirksamkeit und 

Kulturpflanzenverträglichkeit, sondern auch für die sachgerechte Anwendung und die 

Lagerbeständigkeit sowie für den Schutz von Mensch, Tier und Umwelt von großer Bedeutung. 

Voraussetzung für die Durchführung der amtlichen Mittelprüfung auf Wirksamkeit und 

Kulturpflanzenverträglichkeit war von Anfang an (1919; aber auch schon davor), daß der BBA bzw. 

ihrer Vorgängerin, der Kaiserlichen Reichsanstalt, die Zusammensetzung der Mittel von den 

Antragstellern vertraulich bekanntgegeben wurde. Das für diesen Prüfbereich zuständige 

Laboratorium für Chemie mit seinen Nachfolgedienststellen untersuchte stets die Zusammensetzung 

und die physikalischen Eigenschaften (z. B. Löslichkeit, Haftfestigkeit) der Mittel. Viele chemische 

und physikalische Daten (z. B. Wasserlöslichkeit, Dampfdruck, Stabilität in Pflanzen) sind für die 
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Beurteilung in anderen Prüfbereichen im Zulassungsverfahren erforderlich. Sie werden seit den 90er 

Jahren auch in Modellrechnungen (z. B. für die Verlagerung in das Grundwasser) verwendet, mit 

denen sich der Umfang zeit- und kostenaufwendiger Freilanduntersuchungen verringern läßt. 

Die Analytik bezüglich der Zusammensetzung betraf anfangs nur die Wirkstoffe und deren Gehalte 

und seit den 60er Jahren auch die der Beistoffe (Formulierungshilfsstoffe) in Pflanzenschutzmitteln. 

Hierbei wird seither besonders darauf geachtet, daß Pflanzenschutzmittel keine gefährlichen oder 

unerwünschten Verunreinigungen (z. B. DDT, Dioxine, Nitrosamine) enthalten, um die Anwender 

und die Umwelt nicht zu gefährden. 

Auch Überprüfungen der Änderung von Formulierungen amtlich geprüfter, anerkannter hzw. 

zugelassener Pflanzenschutzmittel gehören seit jeher zu den Aufgaben dieses Laboratoriums bzw. 

dieser Fachgruppe. Derartige Änderungen sind der BBA von den Antragstellern mitzuteilen. 

Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg begann die Aufstellung von Nonnen für Pflanzenschutzmittel, 

die hinsichtlich Wirkstoff und -gehalt ähnlich formuliert waren (z. B. Blei- und Calciumarsenate, 

Fischer, 1949). Die Aufstellung von Normen, z. B. für schwefel- und kupferoxychloridhaltige 

Fungizide, wurde bis in die 60er Jahre fortgesetzt und diente vornehmlich dazu, das Anerkennungs

bzw. Zulassungsverfahren für „genormte" Pflanzenschutzmittel zu vereinfachen. 

Auch die Zusammensetzung der in Deutschland im Handel befindlichen Pflanzenschutzmittel 

wurde schon in den 20er Jahren und wird auch weiterhin von dem Laboratorium bzw. der 

Fachgruppe kontrolliert, neuerdings seit 1993 auf Antrag auch die der sog. ,,Parallelimporte" 

(Mittel, die in ihrer Zusammensetzung identisch mit 

müssen). 

Pflanzenschutzmitteln sein 

Außerdem begann dieses Laboratorium in den 50er Jahren mit der Entwicklung und Überprüfung 

der von den Antragstellern vorgelegten Analysenmethoden für Rückstandsbestimmungen von 

Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in/auf Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen. Im Rahmen des 

Zulassungsverfahrens (seit 1968) kamen Anfang der 70er Jahre der Prüfbereich „Verbleib von 

Pflanzenschutzmitteln in Boden und Wasser" hinzu. Auch hierfür sind seither Analysenmethoden 

von den Antragstellern zu erarbeiten, die die BBA überprüft. Hierzu wurden 1973 erstmals BBA-
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Richtlinien erstellt. Vorbereitende Untersuchungen zur Einführung dieses Prüfbereiches in das 

Zulassungsverfahren erfolgten schon davor in dem Laboratorium bzw. der Fachgruppe. 

Die betreffenden Analysenmethoden wurden im Laufe der Jahre überarbeitet. Häufig bildeten sie 

auch die Grundlage für die Erstellung von international anerkannten Methoden. Wissenschaftler aus 

dieser Gruppe kooperieren in dem Zusammenhang mit nationalen und internationalen 

Arbeitskreisen, von denen beispielhaft das Collaborative International Pesticides Analytical Council 

zu nennen ist. Schließlich wurden nach dem Pflanzenschutzgesetz von 1986 auch 

Untersuchungsergebnisse zum Verbleib von Wirkstoffen in der Luft entsprechend der BEA

Richtlinie von 1990 gefordert. 

Ein weiteres Aufgabengebiet dieser Fachgruppe sind überdies die Untersuchungen zur 

ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung von Pflanzenschutzmittelresten, die als 

überwachungsbedürftige Abfälle einer gefahrlosen Entsorgung zuzuführen sind. Dies ist ebenfalls 

seit 1986 gesetzlich erforderlich und geschieht in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt 

in Berlin. 

enge Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und 

Veterinärmedizin bis 1994 Bundesgesundheitsamt, BOA) in Berlin bei der Festsetzung von 

Höchstmengen für Pflanzenschutzmittelwirkstoffe in/auf Lebensmitteln. Auf beides wird im 

folgenden Prüfbereich kurz eingegangen. 

·oxikc>lo:l!ie und Rückstandsverhalten 

Dem Schutz der Gesundheit des Menschen kommt bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

und im Umgang mit ihnen unbedingte Priorität zu. Nach dem Pflanzenschutzgesetz vom 15. Sept. 

1986 darf ein Pflanzenschutzmittel bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwendung oder 

als Folge davon u. a. keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier 

sowie auf Grundwasser haben. Grundwasser ist u. a. für die Erzeugung von Trinkwasser 

bedeutungsvoll. Das BOA wurde durch das Pflanzenschutzgesetz vom 10. Mai 1968 an der 

toxikologischen Prüfung von Pflanzenschutzmitteln beteiligt. Diese Prüfung im 

Zulassungsverfahren erfolgt anhand der von den Antragstellern eingereichten Unterlagen und Daten, 
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die überwiegend aus Tierversuchen stammen, mit dem Ziel, Risiken zu erkennen und abzuschätzen, 

um Gefahren für die Gesundheit von Mensch und Tier abzuwenden. 

Die toxikologischen 1nt(~rl,1ge:n zur Beurteilung der Auswirkungen auf Mensch und Tier betreffen 

im wesentlichen die akute Toxizität, die subchronische und chronische Toxizität, Kanzerogenität, 

Mutagenität und Reproduktionstoxizität. Diese Unterlagen werden in Abhängigkeit von der 

Expositionsdauer und -häufigkeit für die Bewertung von Gefahren herangezogen. Das 

Einvernehmen des BgVV ist eine der Voraussetzungen für die Zulassung. Falls sich aus den 

betreffenden Untersuchungen toxikologische Gefahrenpotentiale abzeichnen, sind derartige Mittel 

nach der Gefahrstoffverordnung mit entsprechenden Warnsymbolen, Hinweisen auf besondere 

Gefahren CR-Sätze) und Sicherheitsratschlägen CS-Sätze) zu kennzeichnen. Das gibt die 

Kennzeichnung für den Prüfbereich vor. Die BBA erteilt den Antragstellern mit den 

Zulassungsbescheiden die erforderlichen Auflagen zum Schutz von Mensch und Tier und gibt die 

R- und S-Sätze an, die in die Gebrauchsanleitungen von Pflanzenschutzmitteln aufzunehmen sind. 

Das BgVV ist über das Bundesministerium für Gesundheit mit der von 

Höchstmengen für Pflanzenschutzmittelwirkstoffe in Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen befaßt, um 

gesundheitliche Gefahren für Mensch und Tier abzuwenden. Die Bewertung der im 

Zulassungsverfahren von den Antragstellern eingereichten Unterlagen zur Klärung der 

Rückstandssituation wird in der Fachgruppe Chemische Mittelprüfung vorgenommen. Dafür sind 

Angaben zur Aufnahme, Verteilung, Wirkungsweise und zum Metabolismus von Wirkstoffen in 

Pflanzen sowie Untersuchungen von Rückständen (einschließlich Metaboliten) in nachgebauten 

Kulturen, verarbeiteten Erzeugnissen und landwirtschaftlichen Nutztieren eine wesentliche 

Grundlage. Die BBA macht dem einen Das überprüft die 

toxikologische Vertretbarkeit und leitet das Verfahren zur Aufnahme der Höchstmenge in die 

Höchstmengenverordnung durch das BMG ein. Auch für die Prüfung und Bewertung der 

Rückstandssituation hat die BBA Richtlinien erstellt. 

Außerdem führt diese Fachgruppe eigene Rückstandsuntersuchungen durch und überprüft die von 

Antragstellern eingereichten Analysenmethoden auf Validität und Reproduzierbarkeit. Die 

Höchstmengen für die in Pflanzenschutzmitteln enthaltenen Wirkstoffe und ihrer Metaboliten 

werden in der „Rückstands-Höchstmengenverordnung" (RHm V) aufgeführt, die 1966 erstmalig 

publiziert wurde und seitdem - wenn erforderlich - aktualisiert wird. 
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Die Festsetzung von Wartezeiten für rückstandsrelevante Kulturpflanzen erfolgt ebenfalls in enger 

Kooperation zwischen der Fachgruppe Chemische Mittelprüfung und dem BgVV. Die Festsetzung 

einer Wartezeit (Abstand zwischen letzter Anwendung eines Pflanzenschutzmittels und Ernte) 

orientiert sich grundsätzlich am ungünstigsten Rückstandsfall sowie der „Guten 

Landwirtschaftlichen Praxis". Dies ist häufig durch den Anwendungszeitpunkt und/oder den zu 

bekämpfenden Schadorganismus vorgegeben. 

Verbleib in der Umwelt und 

Im Pflanzenschutzgesetz von 1986 wird die „Abwendung von Gefahren für den Naturhaushalt 

durch Pflanzenschutzmittel" als ein bedeutungsvoller Gesetzeszweck betont. Damit verbunden war 

ein Auf- und Ausbau der obligatorischen Prüfbereiche Verbleib von Pflanzenschutzmitteln in 

Boden, Wasser und Luft sowie deren Auswirkungen auf Nichtzielorganismen (seit 1987). Für diese 

Prüfbereiche wird die jeweils aktuelle Situation im folgenden nur kurz beschrieben. Näheres hierzu 

ist im BBA-Heft 284 (1992) und BBA-Heft 285 (1993) angegeben. Die Untersuchungen in diesen 

Prüfbereichen erfolgen nach BEA-Richtlinien oder anderen anerkannten internationalen 

Prüfmethoden (z. B. der Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) und 

sind seit 1990 fast ausschließlich nach den Grundsätzen der „Guten Laborpraxis" (GLP) 

durchzuführen. Ausgenommen sind nur die Untersuchungen über Auswirkungen von 

Pflanzenschutzmitteln auf Nutzarthropoden (bis 1999). Das UBA wurde 1986 für die Bereiche 

Wasser, Luft und Abfall (Pflanzenschutzmittelreste) neben dem BOA weitere 

Einvernehmens behörde. 

Verbleib in Boden 

Der Verbleib im Boden wird anhand von Unterlagen über die Abbaugeschwindigkeit, die 

Umwandlung des Wirkstoffes, die Totalmineralisierung und die Entstehung von gebundenen 

Rückständen bewertet. Weiterhin wird die Verlagerung von Wirkstoffen und ggf. der 

Umwandlungsprodukte mit dem Sickerwasser in den Untergrund ermittelt, um so eine Gefährdung 

des Grundwassers abzuschätzen. Zu diesem Zweck werden Versuche mit Bodensäulen und 

Adsorptionsstudien durchgeführt sowie computergestützte Modellrechnungen eingesetzt. Sofern 

sich aus den Versuchen und Berechnungen ein Hinweis ergibt, daß ein Wirkstoff zur Versickerung 
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neigt, sind Versickerungsversuche im Freiland mit Lysimetern (gestochene und ungestörte 

Bodenkerne) durchzuführen. 

Verbleib in Wasser 

Pflanzenschutzmittel können in Oberflächengewässer durch Abtrift, Abschwemmung oder über 

Dränungswasser gelangen. Der Verbleib der Wirkstoffe wird daher in sogenannten 

Wasser/Sediment-Studien verfolgt. Dabei werden Abbau, Umwandlung und Mineralisierung des 

Wirkstoffes sowie dessen Verteilung im Wasser und im Sediment erfaßt. Solche Untersuchungen 

ergeben wichtige Informationen, insbesondere in Verbindung mit den Erkenntnissen zur Toxizität 

des Wirkstoffes oder der Abbauprodukte für die im Wasser und im Sediment lebenden Organismen. 

Verbleib in der Luft 

Details über die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln in dem Bereich sind von Dr. Siebers und 

Dr. Gottschild beschrieben worden. Deshalb wird auf den Prüfbereich hier nicht eingegangen. 

Auswirkungen auf terrestrische Nichtzielorganismen 

Zu Details über die Prüfung der Auswirkung von Pflanzenschutzmitteln auf terrestrische 

Nichtzielorganismen (Bodenmikroorganismen, Regenwürmer, Bienen und andere Nutzarthropoden, 

Vögel und freilebende Säugetiere) im Zulassungsverfahren wird auf spezielle Veröffentlichungen 

von Frau Dr. Kula et al. und Dr. Brasse (zur Prüfung auf Bienengefährlichkeit) hingewiesen. 

Auswirkungen auf aquatische Nichtzielorganismen 

Untersuchungen über Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Gewässerorganismen betreffen 

Fische, Fischnährtiere (z. B. Wasserflöhe), Sedimentorganismen, Algen und ggf. höhere 

Wasserpflanzen. In der Regel werden die betreffenden Versuche im Labor gemacht. Für 

Pflanzenschutzmittel mit hohem Gefährdungspotential für Gewässerorganismen sind außerdem 

Halbfreilandversuche erforderlich. Details zu diesem Prüfbereich einschließlich der 

Bioakkumulation (Anreicherung von Stoffen in Organismen) sind von Dr. Streloke und 

Spangenberg beschrieben worden. 
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Kt:im1lZei1cn,nu:ng von Pflanzenschutzmitteln 

Die BBA kann im Rahmen der Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln Auflagen erteilen, die in 

besonderen Fällen als Anwendungsbestimmung mit einem Hinweis auf die Androhung von 

Geldbußen bei Verstößen zu versehen sind (bis zu 100.000 Anwendungsbestimmungen sind 

in die Gebrauchsanleitung deutlich getrennt von den übrigen Angaben und sonstigen Aufschriften 

unter besonderer Überschrift aufzunehmen. Bei der Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln sind 

auch die Anwendungsverbote und -beschränkungen in den Gebrauchsanleitungen anzugeben. 

Exporteure haben Pflanzenschutzmittel so zu kennzeichnen, daß die Empfänger - vor allem 

Entwicklungsländer über deren Risiken informiert werden. Der Katalog für 

Kennzeichnungsauflagen, Anwendungsbestimmungen sowie Hinweise von Pflanzenschutzmitteln 

ist seit 1986 komplexer und spezifischer geworden. Er umfaßt auch Wirksamkeit und 

Kulturpflanzenverträglichkeit, Resistenzverhal ten, Grundwasserschutz, Schutz von 

Wasserorganismen (z. B. Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere; Abstände für die 

Anwendung von bestimmten Pflanzenschutzmitteln zu Gewässern) und terrestrischen 

Nichtzielorganismen (Bienen und andere Nutzarthropoden, Regenwürmer, Vögel und Säugetiere). 

Die Zahl der amtlich zu prüfenden Pflanzenschutzmittel nahm von 1919 an zu, ebenso die Zahl der 

für brauchbar befundenen Mittel. 1936 gab es insgesamt 250 brauchbare Pflanzenschutzmittel 

(Trappmann, 1937). Mit der Einführung des Anerkennungsverfahrens im Jahr 1937 änderte sich 

auch die Bezeichnung entsprechend (anerkannte statt brauchbare Mittel). 

In den ersten Nachkriegsjahren wurden im Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis (Merkblatt Nr. 1) 

neben anerkannten Pflanzen- und Vorratsschutzmitteln auch anerkannte Holzschutzmittel und die 

vom BOA geprüften Mittel gegen Hausungeziefer aufgeführt. Die Gesamtzahl aller dieser Mittel 

stieg von 471 im Jahr 1948 auf 1067 im Jahr 1954 (Müller, 1955). Die Zahl anerkannter bzw. 

zugelassener Pflanzenschutzmittel nahm weiter stetig zu. Sie blieb von 1969 bis zum Erlaß des 

Pflanzenschutzgesetzes von 1986 im wesentlichen unverändert. Als Folge der gestiegenen 

gesetzlichen Anforderungen an Pflanzenschutzmittel kam es aber danach zu einem „Mittelknick", d. 

h. die Zahl zugelassener Pflanzenschutzmittel war stark rückläufig (Abb. 1). In den letzten Jahren 
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zeigt diese Zahl jedoch eine leicht steigende Tendenz. Erwähnenswert ist, daß es sich bei ca. einem 

Drittel der zur Zeit zugelassenen Mittel um sogenannte „Übertragungen" handelt. Übertragungen 

sind Pflanzenschutzmittel, die in der Zusammensetzung und im Anwendungsbereich identisch sind, 

aber andere Handelsnamen und oft auch Zulassungsinhaber haben. Die Mehrzahl aller zugelassenen 

Pflanzenschutzmittel sind Herbizide. Holzschutzmittel und Mittel gegen Hausungeziefer unterliegen 

nicht dem Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel und zählen deshalb nicht mehr dazu. 

Abb.1: Zeitliche Entwicklung der Zahl zugelassener Pflanzenschutzmittel und der in ihnen 

enthaltenen Wirkstoffe 

Für die Praxis von besonderer Bedeutung waren und sind die regelmäßigen amtlichen 

Bekanntmachungen über geprüfte Pflanzenschutzmittel. Bereits 1910 wurde die Errichtung einer 

zentralen Auskunftsstelle über Pflanzenschutzmittel bei der Kaiserlichen Biologischen Anstalt für 

Land- und Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem vorgeschlagen (Müller, 1955). Schon ein Jahr davor 

veröffentlichte die Kaiserliche Biologische Anstalt ihr erstes Flugblatt Nr. 46 über „Erprobte Mittel 

gegen tierische Schädlinge" mit zu deren Anwendung und über Mittel gegen 

Wirtschaftsschädlinge (z.B. Fliegen, Wanzen, Motten) (Abb. 2). 



Abb. 2: Flugblatt Nr. 46 - Titelseite 
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Bevor die ersten Ergebnisse aus den gemeinsamen amtlichen Mittelprüfungen veröffentlicht 

wurden, erschienen zusammenfassende Berichte über die in den Jahren 1919 bis 1923 

vorgenommenen Versuche in den „Mitteilungen aus der Biologischen Reichsanstalt". In 

alphabetischer Reihenfolge wurden alle durch irgendwelche Prüfungen bekanntgewordenen Mittel 

Die sich als brauchbar erwiesenen Pflanzenschutzmittel wurden von der BRA zunächst 

überwiegend weiterhin in Flugblättern genannt. Das Flugblatt Nr. 46 enthielt wie zuvor Angaben 

über erprobte Mittel gegen tierische Schädlinge, dessen 19. aus 1938 wurde dann mit 

unverändertem Titel das Nr. 165/169 (bis 1940). Das erste Flugblatt der BRA über 

,,Erprobte Mittel gegen Pilzkrankheiten" erschien 1925 (Nr. 24, 1937 erreichte es die 9. Auflage). 

Im Jahr 1939 wurde es dann mit der 10. und letzten Auflage das Flugblatt 170/172. 

Der Deutsche Pflanzenschutzdienst hatte das erste Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis im Februar 

1927 als Merkblatt Nr. 7 (danach von 1928 bis Januar 1931 Merkblatt Nr. 8 bzw. Nr. 8/9) mit 

Angaben über amtlich geprüfte und für brauchbar befundene Pflanzenschutzmittel (14 Beizmittel, 2 

Mittel gegen Schädlinge im Wein-, Obst- und Gemüsebau, 2 Herbizide und 2 Rodentizide) 

herausgegeben (Riehm, 1927). Ab 1927 wurden im Merkblatt Nr. 7 nur noch zur 

Saatgutbeizung" aufgeführt (vorher Merkblatt Nr. die mindestens 

einmal jährlich veröffentlicht waren: 

Merkblatt Nr. 3: Mittel zur tlelrnn1pnmg schädlicher 

Merkblatt Nr. 8/9: Mittel gegen Schädlinge und Unkräuter 1931-1944) 

Merkblatt Nr. 19: Vorratsschutzmittel 

Merkblatt Nr. 20: Anerkannte Hanct,~1s1Jräpar·ate für :Sct1ädlmgst>ekampt1mg im Weinbau 

(1939-1943). 

Nach 1935/36 veröffentlichte die BRA diese Merkblätter. Brauchbar befundene bzw. anerkannte 

Pflanzenschutzmittel wurden außerdem im „N achrichtenblatt für den Deutschen 

Pflanzenschutzdienst" bis kurz vor bekanntgegeben. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg erschien 1948 das erste Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis der 

Biologischen Zentralanstalt (Braunschweig) als Merkblatt Nr. 1 „Verzeichnis geprüfter und 

anerkannter Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel". Danach wurde es bis 1969 
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jährlich herausgegeben, 1970 nur als Teilausgabe. Seit der 4. Auflage (1951) wurden auch geprüfte 

und anerkannte Pflanzenschutzgeräte mit aufgeführt, und zwar bis zur 18. Auflage im Jahr 1965. 

Nachträge zu diesem Merkblatt wurden im „Nachrichtenblatt des Deutschen 

Pflanzenschutzdienstes" (Braunschweig) bis 1969 veröffentlicht. 

Neben dem Merkblatt Nr. 1 wurden außerdem noch die Merkblätter Nr. 2 Getreide-Beizmittel 

Nr. 3 Nagetierbekämpfungsmittel (1949-1974), Nr. 4 Rebschutzmittel (1949-1968), 

Nr. 6 Vorratsschutzmittel (1952-1965), Nr. 10 Forstschutzmittel (1952-1973) und Nr. 45 

Verzeichnis bienengefährlicher Pflanzenschutzmittel (1975) von der Biologischen Zentralanstalt 

bzw. BBA herausgegeben. 

Die Merkblätter aus der Vorkriegs-, Kriegs- und ersten Nachkriegszeit enthielten nur Angaben zu 

Handelsnamen der Mittel ( ohne Wirkstoffbezeichnung, sofern er nicht aus dem Handelsnamen 

hervorging), zu Herstellern, zu Schadorganismen und zur Anwendung. 

Die 23. Auflage des Pflanzenschutzmittel-Verzeichnisses war 1972 eine Loseblattsammlung. Die 

Teilausgaben (Loseblattsammlung wurde wieder aufgegeben) waren seit der 24. Auflage nicht mehr 

als Merkblatt Nr. 1 gekennzeichnet. Das Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis wird ab der 24. Auflage 

(1975/76) in den Teilen 1 bis 7 von der BBA in jedem Jahr erstellt: 

Teil 1: Ackerbau - Wiesen und Weiden - Hopfen bau - Sonderkulturen - Nichtkulturland -

Gewässer (seit 1996 ohne Hinweis auf „Gewässer") 

Teil 2: Gemüsebau - Obstbau - Zierpflanzenbau 

Teil 3: Weinbau 

Teil 4: Forst 

Teil 5: Vorratsschutz 

Teil 6: Anerkannte Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgeräte 

Teil 7: Wirkung auf Bienen (1976 - 1989); Haus- und Kleingarten (seit 1996). 

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands erschien ein von d~r BBA herausgegebener spezieller 

Teil des Pflanzenschutzmittel-Verzeichnisses für das Beitrittsgebiet (ehemalige DDR) laut Artikel 3 

des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 mit dem Stand vom 2. Oktober 1990 für die Jahre 



23 

1991 und 1992, dem eine überarbeitete Fassung mit Gültigkeit bis zum 31. Dezember 1994 und 

dem Stand vom 31. März 1993 folgte. 

Mit der 40. Auflage des Pflanzenschutzmittel-Verzeichnisses wurde 1992 erstmalig der Teil 5 

(Vorratsschutz) mit Hilfe des „Informationssystems für das Zulassungsverfahren von 

Pflanzenschutzmitteln" (INFOZUPF) erstellt. Bereits seit 1994 werden auch die Teile 1 bis 4 dieses 

Verzeichnisses mit Hilfe der EDV erstellt und seit 1996 der Teil 7 ebenso. 

Bekanntlich sind die Pflanzenschutzmittel-Verzeichnisse im Laufe der Zeit immer umfangreicher 

und detaillierter geworden. Sie enthalten umfassende Angaben zu den Mitteln und ihrer 

Anwendung, Wartezeiten sowie Kennzeichnungsauflagen zur Wirksamkeit/Phytotoxizität sowie 

zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt einschließlich Nichtzielorganismen. 

Darüber hinaus werden Zulassungen und deren Beendigungen regelmäßig im Bundesanzeiger seit 

1970 und in den seit 1983 veröffentlicht. Außerdem gibt die BBA seit 

zugelassenen Pflanzenschutzmittel und zur Anwendung, zu den Wartezeiten sowie über 

.ua,u.uF;'-'u von Pflanzenschutzmitteln auf N1,:mtz1e:101·gamsmc~n aiutgetührt sind. 

Seit März 1997 sind darüber hinaus derartige Daten über eine Datenbank, die in Zusammenarbeit 

mit der Zentralstelle für Agrardokumentation und -information (ZADI) in Bonn konzipiert wurde, 

über das Internet abrufbar. Vorher waren solche Informationen von 1993 bis Anfang 1997 über 

Btx/Datex-J verfügbar. 

Zur Erstellung einer beschreibenden Liste zugelassener Pflanzenschutzmittel, die nach dem 

Pflanzenschutzgesetz von 1986 (§ 33 Abs. 4) verlangt wird, werden von der Abteilung überdies seit 

1992 Wirkstoff-Datenblätter erarbeitet. Diese Datenblätter enthalten Angaben und Kommentare für 

ausgewählte Wirkstoffe aus dem Zulassungsverfahren. Die Datenblätter sollen zur Information und 

Beratung der Bundesregierung, des Pflanzenschutzdienstes und anderer Behörden dienen. Sie 

enthalten zum Teil vertrauliche Angaben und sind deshalb nur für den Dienstgebrauch bestimmt. 

Weiterhin werden nach § 19 des Pflanzenschutzgesetzes in Verbindung mit § 3 der 

Pflanzenschutzmittelverordnung seit 1988 von der BBA jährlich für das vorangegangene Jahr Art 

und Menge der Wirkstoffe der in Deutschland abgegebenen und ausgeführten Pflanzenschutzmittel 
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erfaßt und publiziert. Auch diese Aufgabe erledigt die Abteilung (Abb. 3). Wie aus der Abbildung 

hervorgeht, war 1995 die Inlandsabgabe von Wirkstoffmengen nur etwas geringer als 1987. 

Dagegen ging die Menge exportierter Wirkstoffe Anfang der 90er Jahre im Vergleich zu 1987 

beachtlich zurück. Sie zeigt jedoch eine steigende Tendenz. 

Wirkstoff menge in 1000 t 
120 ~---------------------------------,...., 

III Inlandsabgabe ~ Export 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Inlandsabgabe 36,367 36,774 34,625 33,146 36,944 33,57 28,93 29,769 34,531 

Export 107,456 111,538 109,059 101,797 97,611 83,537 79,898 82,129 88,639 

Abb. 3: Gegenüberstellung der im Inland abgegebenen mit den ausgeführten Mengen an 

Wirkstoffen 

in Pflanzenschutzmitteln im Vergleich der Jahre 1987 bis 1995 

1987 - 1990 alte Bundesländer 1991 - 1995 Deutschland insgesamt 

Zu den Bekanntmachungen der Abteilung zur Zulassungsituation von Pflanzenschutzmitteln in 

Deutschland für internationale Organisationen zählen: 

- Der Informationsaustausch nach Artikel 8 Abs. 1 (seit 1996) und Artikel 12 Abs. 1 und Abs. 2 

(seit 1993) der Richtlinie 91/414/EWG, nach dem sich die Mitgliedstaaten der EU untereinander 

und die Europäische Kommmission zu unterrichten haben, welche Pflanzenschutzmittel nach der 
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Richtlinie in jedem Mitgliedstaat zugelassen bzw. welche Zulassungen zurückgenommen 

wurden. 

Das sogenannte „Prior Informed Consent" (PIC)-Verfahren . Die BBA ist seit 1990 vom BML 

beauftragt, die Aufgaben als zuständige Behörde (Designated National Authority) im Rahmen 

des Verhaltenskodex über das und die Anwendung von Pflanzenschutz- und 

Schädlingsbekämpfungsmitteln (Code of Conduct) der Food und Agriculture Organization 

(FAO) der Vereinten Nationen in Rom wahrzunehmen. Dies gilt insbesondere für das PIC

Verfahren. Diese sind der Abteilung zugewiesen worden und werden von ihr 

durchgeführt. Die wichtigsten Auf gaben betreffen: 

• die FAO zu informieren über das vollständige oder eingeschränkte Verbot von 

Pflanzenschutzmitteln 

• Informationen von der FAO entgegenzunehmen und mitzuwirken, daß Exporte aus Deutschland 

nicht gegen den Willen von Importländern erfolgen 

• den Behörden anderer Länder über die FAO mitzuteilen, ob Importe bestimmter 

Pflanzenschutzmittelwirkstoffe nach Deutschland zulässig sind. 

Die Tätigkeiten der Abteilung für internationale Organisationen haben in den 90er Jahren sehr stark 

zugenommen. 

Zwischenzeit Arbeiten für die anstehende harmonisierte Zulassung von 

Pflanzenschutzmitteln in den EU-Mitgliedstaaten nach der Richtlinie 91/414/EWG. Hierzu gehört 

vorrangig die Prüfung von Wirkstoffen für deren eventuelle Aufnahme in Anhang I dieser Richtlinie 

in Verbindung mit den Verordnungen EWG Nr. 3600/92 und (EG) Nr. 933/94. Die BBA wurde 

1993 vom BML als koordinierende Bundesoberbehörde für diese Wirkstoffprüfung in Deutschland 

benannt. Diese Aufgabe nimmt die Abteilung wahr, und zwar sowohl für die Wirkstoffe, für die 

Deutschland als „Berichterstattender Mitgliedstaat" tätig ist, als auch für die Wirkstoffe, die von 

anderen werden sowie auch solchen, bei denen Experten aus Deutschland 

für die Vorbereitung des Entscheidungsvorschlags der Europäischen Kommission benannt sind. Im 
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ersten Fall sind Monographien zu Wirkstoffen von der Abteilung zu erstellen, im zweiten Fall sind 

die Wirkstoffmonographien anderer 

Auch bei der Erstellung und von Richtlinien und Verordnungen der EU im Rahmen 

der Standardisierung des Zulassungsverfahrens in den EU-Mitgliedstaaten ist die BBA durch die 

Abteilung maßgebend Das gilt auch für die Festsetzung von Höchstmengen für Wirkstoffe 

in/ auf Pflanzen. 

Weitere wichtige internationale Organisationen, mit denen die BBA im Rahmen des 

Zulassungsverfahrens zusammenarbeitet, sind: 

die CIP AC bei der Erarbeitung von Methoden zur chemischen Untersuchung und Prüfung 

der physikalischen Eigenschaften von Pflanzenschutzmitteln 

dieEPPO bei der Erarbeitung von Richtlinien für die Prüfbereiche „Wirksamkeit und Kultur-

pflanzenverträglichkeit" und „Auswirkungen auf Nichtzielorganismen" von 

Pflanzen- schutzmitteln 

das Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) und des Joint Meeting on Pesticide Residues 

(JMPR) der FAO/WHO* 

dieFAO 

die OECD 

bei der ~··~·~·-·~~M.,.., und Festsetzung von Höchstmengen für Wirkstoffe in/auf 

Pflanzen 

of Experts on Pesticide Specifications 

bei der Festsetzung von Qualitätskriterien für Pflanzenschutzmittel 

bei der eines L.,UJ.U001..U<F,0VvLLUU<vH für Pflanzenschutzmittel für 

Entwicklungsländer 

bei der Erarbeitung von Richtlinien insbesondere für den Prüfbereich „Auswirkungen 

auf Nichtzielorganismen" und der Harmonisierung von Datenanforderungen und Ent

scheidungsgrundsätzen bei der Prüfung von Pflanzenschutzmitteln. 

* Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) 

Zu dem Komplex internationaler Aktivitäten gehört letztlich auch die Durchführung internationaler 

Fachtagungen bei der die in Zusammenhang mit dem nationalen Zulassungsverfahren und der 
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Wirkstoffprüfung für die EU stehen und die von der Abteilung organisiert werden. Einige 

Mitarbeiter der Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik der BBA sind und 

waren zum Teil für mehrere Jahre für internationale Organisationen (z.B. Europäische Kommission 

der EU, OECD) tätig. 
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Historical Ut::ve.1or1mie:nt of the of Plant Protection Equi1>m1ent 

Abstract 

Already at the beginning of this century plant protection equipment was tested officially by expert 
groups at agricultural exhibitions. Initial guidelines for the official testing of plant protection 
equipment were published in the thirties of this century. With the Plant Protection Act of 1937 the 
testing of plant protection equipment became a task of the Biological Research Centre for 
Agriculture and Forestry of the German Reich. Today these tests are conducted under the leadership 
of the Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry in co-operation with the 
local authorities for plant protection. These tests are still on a voluntary basis. With the 
Plant Protection Act from 1986 requirements for equipment were published 
for the first time and since 1988 plant allowed tobe sold in Germany if 
the manufacturer, distributor or requirements. 

Die Geschichte der Pflanzenschutzgeräteprüfung ist sicherlich fast genauso alt wie die Geschichte 
der Pflanzenschutzgeräte selbst. Entwicklung einer neuen Maschine gehören Prüfungen der 
Funktionstüchtigkeit beim Hersteller. kommen zu diesen noch Erprobungen im 
praktischen Einsatz bei Anwendern hinzu. Diese haben das Ziel, die praktische 
Eignung der Maschine für ihren Einsatzbereich zu ermitteln. Auch die amtlichen 
regionalen Beratungsdienste haben schon je nach ihrem Aufgabengebiet und ihrem 
Personalbestand, im Rahmen der neuer Pflanzenschutzgeräte durchgeführt. 
Die Erkenntnisse aus diesen Prüfungen wurden dann im Rahmen der Beratungsaufgaben verwertet. 
Die Pflanzenschutzmittelhersteller haben schon sehr früh damit begonnen, Pflanzenschutzgeräte 
unter ihrer Regie zu prüfen. Hier war und ist es vor allem das Ziel, die Eignung der von ihnen 
entwickelten Pflanzenschutzmittel unter Verwendung der in der Praxis verfügbaren 
Pflanzenschutzgeräte abzusichern und hierbei auch neue gerätetechnische Entwicklungen 
voranzutreiben. 

Die Anforderungen an Pflanzenschutzgeräte dieser verschiedenen Gruppen orientierten sich 
naturgemäß an ihren speziellen Zielrichtungen und waren deshalb nicht nn l,,o,rl,n 

sondern ergänzten sich. 

Schon zu Anfang dieses Jahrhunderts haben auf den DLG-Wanderausstellungen 
Sachverständigenkommissionen neue Landmaschinen, also auch Pflanzenschutzgeräte geprüft und 
bewertet. Diese Kommissionen prüften die Geräte aufgrund ihres Sachverstandes durch 
Besichtigung auf den Wanderausstellungen und bei kleinen praktischen Vorführungen während der 
Ausstellungen. Besonders hervorragende Neuentwicklungen wurden durch die Kommission mit 
Medaillen ausgezeichnet. Die Sachverständigenkommissionen setzten sich zusammen aus 
namhaften Persönlichkeiten der Wissenschaft, der Forschung und des amtlichen Dienstes. Diese 
Sachverständigenkommissionen können als die Keimzelle der heutigen amtlichen 
Pflanzenschutzgeräteprüfung angesehen werden. Welche Entwicklung die 
Pflanzenschutzgeräteprüfung zwischen den beiden W eltk:riegen nahm, läßt sich beispielhaft aus der 
Richtlinie für die Prüfung von Trockenheizgeräten der Biologischen Reichsanstalt für Land- und 
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Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem, vom September 1932, ableiten. In der Einleitung zu dieser 
Richtlinie hieß es: "Die Prüfung wird gemeinsam mit der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 
durchgeführt, die den technischen Teil der Prüfung übernimmt, also die Beizgeräte hinsichtlich ihrer 
Dauerhaftigkeit, Standfestigkeit usw. beurteilt. Die Eignung der Geräte für Beizzwecke wird von 
dem Sachverständigen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes festgestellt. Während einer von der 
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft ausgeschriebenen Hauptprüfung für Beizgeräte wird die 
Prüfung von einer Stelle des Deutschen Pflanzenschutzdienstes gemeinsam mit einem von ihr 
zugezogenen Maschinenbausachverständigen ausgeführt." Die Richtlinie schrieb unter anderem vor, 
daß die Prüfung mit Gerste, Weizen und Roggen bei verschiedenen Durchsatzleistungen 
vorzunehmen ist und daß neben dem Standardbeizmittel für die Prüfung von Beizgeräten noch zwei 
weitere Beizmittel zu verwenden sind. Außerdem enthielt sie Angaben zur Probenahme zwecks 
Bestimmung des Beizmittelbelages, sie nannte eine Methode zur Belagsbestimmung für 
kupferhaltige Beizmittel und nannte Anforderungen an die Gleichmäßigkeit der Beizmittelzufuhr 
und des Beizmittelbelages. 
Gesetzlich verankert wurde die amtliche Pflanzenschutzgeräteprüfung durch das "Gesetz zum 
Schutze der landwirtschaftlichen vom 5. März 1937. Die 4 und 5 im Abschnitt 
II dieses Gesetztes Textkasten) daß die von Pflanzenschutzmitteln und 
Pflanzenschutzgeräten von der Reichsanstalt gemeinsam mit den 
Pflanzenschutzämtern durchzuführen war. 

In der Biologischen Reichsanstalt war die Abteilung II die Prüfstelle für Pflanzenschutzmittel und 
Pflanzenschutzgeräte. In den von ihr herausgegebenen Pflanzenschutzmittelverzeichnissen wurde 
erwähnt, daß Hinweise auf brauchbare und in dem Nr. 89 enthalten 
sind. Das Flugblatt Nr. 89 der Biologischen Reichsanstalt trug den Titel und Stäubegeräte 
für den Pflanzenschutz' und wurde vom Leiter der Berncastel-Cues (Mosel) der 
Biologischen Reichsanstalt', Herrn Regierungsrat Dr. Hermann bearbeitet. Dieses Flugblatt 
war in vier Auflagen in den Jahren 1927, 1938 und 1941 erschienen. Es enthielt neben 
allgemeinen Hinweisen zum Kauf, zur Handhabung und zur Wartung von Pflanzenschutzgeräten 
eine bebilderte und kommentierte Aufstellung der wichtigsten im Wein-, Obst- und Hopfenbau 
eingesetzten Pflanzenschutzgeräte. In dem ersten Flugblatt vom Juli 1927 führte Zillig einleitend 
aus: 
"Rasche und richtige Anwendung der modernen Schädlingsbekämpfungsmittel ist nur bei 
Benutzung geeigneter Apparate möglich. Die deutsche Spezialindustrie bietet solche für fast alle 
Bedürfnisse in so großer Auswahl an, daß im folgenden nur die wichtigsten bewährten Typen kurz 
besprochen werden können. Eine Beschränkung auf eine geringe Anzahl brauchbarer Modelle 
erscheint zur Erreichung der Serienherstellung und damit zur Verbilligung ohnehin erstrebenswert. 
Die Verbraucher müssen sich im eigenen Interesse daran gewöhnen, unbegründete Sonderwünsche 
zu unterlassen oder einen entsprechenden Mehrpreis aufzuwenden." 
Vorläufer des heutigen Geräteverzeichnisses waren die von bearbeiteten Flugblätter. 

Die von der Abteilung II der Biologischen Reichsanstalt durchgeführte Prüfung der Geräte war eine 
technische Prüfung und eine praktische Einsatzprüfung. An der technischen Prüfung waren, neben 
eigenen Kräften, vor allem Prof. Dr. Gallwitz, Institut für Landmaschinen der Universität Göttingen, 
Dipl.-Ing. Eberts vom Reichsnährstand und ein an der Gerätestelle des Kartoffelkäfer
Abwehrdienstes beschäftigter Diplomingenieur beteiligt. Die praktische Einsatzprüfung wurde im 
Verlauf einer Vegetationsperiode bei Pflanzenschutzämtern und beim Kartoffelkäfer-Abwehrdienst 
vorgenommen. Die Prüfung endete mit einer allgemeinen Gerätevorführung und einer eingehenden 
Schlußbesprechung mit abschließender Bewertung. Die Absicht, das Schwergewicht der Prüfung 



33 

auf die Geräteprüfstelle der Biologischen Reichsanstalt zu legen, konnte kriegsbedingt nicht 
realisiert werden. 

Mit dem Kriegsende 1945 war auch die Gerätestelle des Kartoffelkäfer-Abwehrdienstes 
fortgefallen. Schon sehr bald nach Ende des 2. Weltkrieges wurde auf der Pflanzenschutztagung in 
Braunschweig-Gliesmarode am 13./14. Februar 1946 die Zusammensetzung eines 
Arbeitsausschusses für die Geräteprüfung festgelegt. Bereits im Jahre 1947 wurden durch diesen 
Arbeitsausschuß insgesamt 8 Pflanzenschutzgeräte und 4 Geräteteile beurteilt. 

Die geprüften und bewerteten Pflanzenschutzgeräte wurden bis 1950 als Anhang 
"Pflanzenschutzgeräte-Verzeichnis" im Pflanzenschutzmittelverzeichnis der Biologischen 
Zentralanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BZA) Braunchweig, veröffentlicht. Von 1951 bis 1956 
wurden sie als eigenes Kapitel "Pflanzenschutzgeräte" und von 1957 bis 1969 als eigenes Kapitel 
"Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgeräte" im Pflanzenschutzmittelverzeichnis der Biologischen 
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA), Braunschweig, herausgegeben. 
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Mitteillmg aus l\lachrichtenblatt 1950 
"Nmmscllll!IIIIII im Dreieck" 

Das Anerkennungsdreieck für die amtlich als brauchbar 
anerkannten Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungs
mittel sowie für die amtlich anerkannten Pflanzenschutzgeräte 
hat folgende Beschriftung erhalten: 

Das Deckblatt dieser Verzeichnisse das 
"Nur geprüfte, amtlich anerkannte Pflanzenschutz- und :SCJhäc11lr1gsbe,k.ä1nvtm1gsm1ttel 
Anerkennungszeichen Zwischen 1970 und 1974 erschien das 
Pflanzenschutzmittelverzeichnis als mit re~~e11näJM:en 
Der Teil Geräte trug die "Anerkannte Pflanzenschutz- und und 
-geräteteile". Seit 1975 werden die einzelnen Teile des Pflanzenschutzmittelverzeichnisses als 
separate Hefte veröffentlicht. Die anerkannten Pflanzenschutz- und 
Geräteteile) sind im Teil 6 genannt. 

t1anzt~ns:chut:2:gerät,ev(~rze1chn1s aus dem Jahre 1949 waren neben 
e1mge und 1950 kamen zu diesen uerat1egrurnoen 
Verdampfungs- und Geräte zur von und kleinem 
Raubzeug und erstmalig wurden auch Zubehörteile wie Schläuche für den Pflanzenschutz und 
Hochstrahlrohre genannt 

Die Eintragungen im Geräteteil des Pflanzenschutzmittelverzeichnisses verdeutlichen, wie sich die 
Pflanzenschutzgeräteprüfung im Laufe der Jahre veränderte und spiegelt die der 
Gerätetechnik wider. 1951 erweiterte sich die Geräteliste der Geräte und Geräteteile um 
Gießgeräte, Injektoren und Düsen für den Feldbau. kamen 1952 dazu und ab 1954 
wurden auch Ein- und Anbaupumpen für den Pflanzenschutz sowie Atemschutzgeräte im 
Geräteverzeichnis genannt. 1955 wurden erstmalig Gespannspritzen auch für den Schlepperzug 
anerkannt und 1959 waren dann alle anerkannten Gespannspritzen für Pferde- und Schlepperzug 
geeignet. 1958 wurden die ersten Anerkennungen für Frostschutzgeräte für den Weinbau und für 
Spritzpistolen ausgesprochen. 1965 wurde ein Hochstahlrohr im Geräteverzeichnis 
genannt und seit 1966 wurden als Geräteteile auch mit Düsen anerkannt. In den 
Jahren 1967 bis 1969 wurden im Verzeichnis auch Düsen für die Bandspritzung, für die 
Unterblattspritzung sowie Spritzschirme angegeben. 1969 lief die letzte Anerkennung für ein 
fahrbares Nebelgerät mit dem Einsatzbereich "geschlossene Baumbestände und Forst" aus, ebenso 
die Anerkennung für die letzte im Verzeichnis enthaltene Düngelanze "Hedar" der Firma Holder. 
Ab 1972 wurden im Geräteverzeichnis keine mehr zu Düsen 
enthielt es den Hinweis, daß Düsen für den Feldbau nur in mit anerkannten 
Feldspritzgestängen oder -geräten anerkannt werden. Ab 1972 wurde im Geräteverzeichnis für 
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hinzu. Im Jahr erschienen ArC'i"m ,, 11 " 

Geräteverzeichnis. Für den Zeitraum von 1980 bis 1984 wurden im 
1nt,~rblattsp1ntz-e1nr1ct1tung(~n .,,,+o,"+ .. ,h.-t Ab 1980 wurden Düsen für den Feldbau nicht mehr nur 

Geräteteilen wurden die ersten ttc,n1Jcei~e1c1m;en 
Feldspritzgeräte. Bei den .ll"-.\J'HW.VHV.HcLL.J .... •HUJ.Hj:;,VH 

Sprimas die 
von elektronisch erfassen und auswerten, sie 

sind besonders für den mobilen Einsatz auf Kontrollbetrieben """-'~''-"'-'·'-'-'•· 

wurden bei 
11anzc~nsch11tzger·ate überarbeitet. Daran waren vv.-..,,.u,., ... 

orratssct1utzgc:ra1:eder.ö1c)10:~1s(;ne'.n 
in der Landmaschinen- und t-\..l:Jii.er~1:flt1e,rJper

Frankfurt/Main. Im einzelnen wurden als Merkblätter der BBA in dieser 
Anforderungen veröffentlicht: 

1. 
2. 
3. an .. ~r,~=,,~n:anc1oe·taugte~p1~tzgerate 
4. Anforderungen an He:Lzgieräte 
5. Anforderungen an Felcts1mtzg1:!rä1te 
6. Anforderungen an P!lan,1.:ensctmtzgc~ra1te 
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In der gleichen Zeit wurden auch die für P!lan;?:en:sclmtzg1:~ra1:e sowie das 
Merkblatt der BBA für die von Pflanzenschutz- und und der Tarif für 

der von Geräten für den Pflanzenschutz und den Vorratsschutz veröffentlicht. 
der 80er Jahre wurde zur des Standes der Technik bei elektronischen und 

Me:uere11nni::htun:gen eine umfassende aller auf dem Markt befindlichen .L.J.UHJ.,,Hc,c,u,;v11 

und als Resultat daraus das BEA-Merkblatt 

Seit 1937 wurde im 
BBA 

hierbei die technische mit modernen und J.vL,nUHF,,.::Hu-111-,;vu 

Prüfeinrichtungen und -verfahren und kann damit reproduzierbare und _iustitiable 
Prüfungsergebnisse sicherstellen. Die Prüfstellen in den Ländern übernehmen praktische 

,__.,....,..r,,,.,,.,_ und Gemüsebau sowie im Forst 
=·u.,..,...,,,vu Einsatz der Geräte entsprechend 

.LJU.J.ü«,CL~HU.J.>JO•.;u,,H zusainmen, die 

tse·wertung.sa11ss1::m1Jj) ge1nemsam mit den Prüfstellen beraten. Bei erfolgr ~ichem 
Abschluß wird das Gerät für die Dauer von fünf Jahren anerkannt und kann als solches mit dem 

rne:rk(:mrmnLgs,ctre:1ec:k der BBA versehen werden. Neben der ._,.,.,,h,,,,"' 

PUam~ensctmt:zge:rä1:en werden auch Geräteteile wie Düsen, usw. geprüft. Die 
Unfallsicherheit wird in diesem durch den Bundesverband der landwirtschaftlichen 
Herutsgc!no,ssc~nsch,itt<:~n beurteilt. Für anerkannte Geräte und Geräteteile steht ein entsprechender 
Prüfbericht zur Die anerkannten und 
-geräteteile werden alljährlich veröffentlicht. Bis 1955 wurden die Berichte über die Prüfungen nur 
den Anmeldern zur Kenntnis gegeben. In der Zeit von 1955 bis 1970 wurden sie im 
Nachrichtenblatt der BBA und ab 1971 als Einzelberichte in der noch heute üblichen Form 
veröffentlicht. 

Mit dem Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz - PflSchG) vom 15. 
September 1986 sind die Aufgaben der BBA hinsichtlich der Pflanzenschutzgeräte wesentlich 
erweitert worden. Zusätzlich zur freiwilligen wurde ein Erklärungsverfahren gesetzlich 
vorgeschrieben, das das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzgeräten regelt. 

Nach den gesetzlichen Regelungen dürfen Pflanzenschutzgeräte nur in den Verkehr gebracht 
werden, wenn sie so beschaffen sind, daß ihre bestimmungsgemäße und sachgerechte Verwendung 
beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit 
von Mensch und Tier und auf das Grundwasser sowie keine sonstigen schädlichen Auswirkungen, 
insbesondere auf den Naturhaushalt, hat, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind(§ 24 
PflSchG). 



Nach§ 25 PflSchG muß- außer für Kli!m:geräte-der der Vertriebsunternehmer oder der 
Einführer von in den Verkehr werden (Neugeräte), 

au;::.,1.,u1.,,u, daß der nach § 24 
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Pt1an:lertsc.hU1tzgertiteJ1ste, in der nur 
h.lltorctenm~:en erfüllen. Bei Verdacht auf 

Abb.4: 

an~:eD1oteirr.I)ie 
I)as Kontrollverfahren hat sich 

gnmclsätzl1lch soweit durch 
Kontrollbetriebe zu befürworten war. Eine Arbeitsgruppe der I)eutschen 

Ph'ytomect12:m1sct1en ue,se11schaJtt, in der die der amtliche die Industrie 
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nach bundeseinheitlich 

'"'"' ....... "-i-r,nn den Nachweis einer einwandfreien 
~prlt2:tlüss1gkt!lte:n e1~ge1:,en hat. Die zweite des BBA-Merkblattes Nr. 44 

um die Richtlinie zur Kontrolle von erweitert. Neue 
der Gerätekontrolle führten 1990 zu der dritten 

Die unzureichende der Landwirte und sicherlich der hohe Anteil uic:1,u,1;;•...,1.ua1.L•v1. 

'"'""''r1" ....... 1-..,,,,,,,. .... ,i:i1-0 haben das Bundeministerium für Landwirtschaft und Forsten 
Gebrauch befindliche für Feldkulturen 

Ancte1-un.gsv'en)rd1t1urLg vom 11. Junil 1992 wurde resu!e:1e!c''L 
daß die genannten Geräte in Zeitabständen von vier Ka1er:toern2uo1an1ren durch amtliche oder amtlich 
anerkannte Kontrollstellen zu sind. Die für die im Gebrauch befindlichen 
als auch für erstmals in Gebrauch genommene am 30. Juni 1993. Gemäß 
dieser durften nach dem 1. Januar 1994 nur noch Fe1cts1cmt:zg1eräte e1mgese:1zr 
die eine aufwiesen. Die 
die weiteren für eine Pflichtkontrolle erforderlichen Kege1uniien Verordnungen 
bzw. Auf der '-'L<cu.n.u.ui:;;,v von BBA-Musterentwürfen für eine 

Im Juni 1992 wurden auf 

in denen die 
.-.1-r, .. r1,,. .. n.., .,.,,.n r J1Vle1rkr:na1e an im Gebrauch 

Normungs2trbce1tt~n im Bereich Umweltschutz .,., ... ,...,,., ...... ++0
.-. 

konnte auf Grund der gesetzllct1en Kege1umien 
Grund ihrer wertvolle Vorschläge in die 
Diskussion Die in den beiden 1996 vorgelegten Normenentwürfe für 

und für Flächen- und Raumkulturen enthaltenen Anforderungen können im 
und ganzen mit den BBA-Merkmalen für diese Gerätegruppen werden. Auch zu 

den in der Internationalen International Organization for 
~t2mc1:ara1zat101t1J g,~1e1.steten Arbeit zu konnten von der BBA entscheidende 

VL'-'''-'H'-'"'F','-' emge1Dracnt werden. Im Laufe der letzten Jahre konnte über CEN und ISO ein 
das in auf Vollständigkeit und 
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Pflichtkontrolle ersten At»st1tm1mtm~~en in der EU 

in use 

von 

Heinz Ganzelmeier; Horst Henning; Alfred Jeske; Peter Kaul; Horst Knewitz; Lothar 

Knott; Heribert Koch; Siegfried Rietz; Friedrich-Otto Ripke und Klaus Schmidt; 

Zusammengestellt von Peter Kaul 

Abstract 

,..,,~ .. .,,., . ....,,," of the German procedure for 
plant protection in use and provides a general view over the current 
procedures of plant protection equipment inspcction in 19 countries. Volun
tary official inspection of field sprayers in use started in Germany at the end of 
the sixties. lt was made mandatory in 1993. Voluntary official inspection of air-assisted 
sprayers for vineyards, orchards and hops started at the beginning of the eighties. lt is 
still voluntary today. 

1. 

of the mspe,:no1n of field sprayers 

LOTHAR KNOTT 

1.1. 

Die Entwicklung erster technischer Hilfsmittel für die Anwendung von Pflanzen

schutzmitteln geht bis auf das Ende des 19. Jahrhunderts zurück [Sorauer, Be

sondere Anforderungen an die Technik entstanden jedoch erst mit dem Aufkommen gut 

wirksamer Pflanzenschutzmittel gegen Krautfäule bei Kartoffeln, Kartoffelkäfer sowie 

Unkraut und Blattläuse in den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts. Spätestens zu die-

Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, H. 347, 1998 
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zenschutzmitteln ein Mindestmaß an Qualität und Funktionssicherheit auf seiten der 

eirtgesetzte,n Technik voraussetzt. Fachleute hielten es deshalb schon damals für erfor-

eine neutrale Prüfstelle für einzurichten. Auf Grund dieser 

hA?''IACi'lln,rTAn wurden bereits 1937 die hierfür im „Gesetz 

zum Schutz der festgelegt [Rietz, 1990 ]. Zuständige Stelle für die neue 

war zunächst die ts1C)lo12:1s<:ne Reichsanstalt und 

desanstalt Die tsestrem1rn!en verTolgte:n das in Zusammenarbeit mit dem 

Pflanzenschutzdienst der Länder auf freiwilliger Basis eine ,, ........... ,,.,,,,., von 

Pflanzenschutzgeräten anzubieten. Diese wurde als sogenannte ...J.".!'"'.Jr.::i.'..1'.;r1s"'"',...,.,..,,t-,," 

verstanden und sollte dazu beitragen, der Technik aufzudecken und im 

Rahmen der Weiterentwicklung der einzelnen Produkte zu bes:e1t1gen. 

Zusätzlichen Auftrieb erfuhr die Entwicklung der Pflanzenschutztechnik der 

60er Jahre durch die Fortschritte auf dem Herbizidsektor 

Die erti)1gre1c:ne 

lriü..-.-n.·h,rHT stellte besonders hohe 

nnran,illnIT von Mitteln zur Unkrautbe

msbnngJ~en.amtgke1t. Dabei kam es 

in erster Linie darauf an, oder stellenweise und zu 

vermeiden. Fehler führten entweder zu Schäden an den oder stellten den 

Bekämpfungserfolg in Frage. Besondere Sorgfalt verlangten dabei die selektiv wirken

den Herbizide. 

Weitere Gründe für eine der Ausbringqualität lieferte die Pflanzen-

aus dem Jahre 1966 Sie 

die Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel-Rückstände auf Lebensmitteln 

Herkunft deren Einhaltung ebenfalls erhöhte Aufmerksamkeit bei Dosierung und 

Verteilung erforderte. 

Zu neuen Überlegungen führten anfängliche Rückschläge beim Einsatz neuer 

Unkrautbekämpfungsmittel. Die Suche nach den Ursachen hierfür ergab, daß ein Teil 

der aufgetretenen Schwierigkeiten auf eine mangelhafte Ausbringtechnik zurückzufüh

ren war [Grütte, 1969]. Diese ließen Zweifel aufkommen, ob eine Ge-
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brauchswertprüfung für neue Pflanzenschutzmaschinen und -geräte 

auch in der bis dahin praktizierten Form für sich allein den 

gestiegenen würde. Vermehrt meldeten sich Fachleute zu 

Wort, die zumindest bei eine regelmäßige Unter-

scheidung von der der in Gebrauch befindlichen 

technischen L.JHHH,uv .... u1;;,vu forderten [Ostarhild, 1970]. Dadurch sollten 

deckt und die sich auf Grund von Verschleiß an Maschinenteilen er-

hatten. 

Die in Hannover nahm diese 

1964 zum Anlaß, einen Kontrolldienst für eigene, im Lohneinsatz befindliche Feld

spritzgeräte einzurichten [Grütte, 1969]. Schon bei den ersten Durchsichten wurde 

"'-"''·"H"'"' daß ein erheblicher Anteil der kontrollierten Geräte schwerwiegende techni-

sehe 

Manometer, 

aufwies. Diese betrafen hauptsächlich Bauteile wie Pumpe, 

Jruck<:~mi,te11e1n1 ,~u,u-"'"'· Le1.tur1gen, Düsen und Filter. Die heute übliche 

der lil1e1cnrrtaJ51gk:e1t der konnte bei diesen ms;peKuonen 

aur·cn~~enmrt werden 1981 ]. sich bei den Kon-

trollen wurden Reparaturanleitungen um die Beseiti-

gung der Hi,u.ui;;,,.,, durch eine Fachwerkstatt zu erleichtern. 

Etwa Mitte der 60er Jahre wurde auch am damaligen Pflanzenschutzamt der Landwirt-

schaftskammer in Münster damit begonnen, einen Kontrolldienst für 

"''"''"'fJ'"'~F..._,,,...,_., auf der Grundlage einer Beteiligung einzurichten. Zu Be-

bestand allerdings nur an der Dienststelle selbst die Möglichkeit, das Kontrollan

gebot in Anspruch zu nehmen. Dabei wurden für die Kontrollarbeit Prüfräume 

und -einrichtungen genutzt, die bis dahin ausschließlich für die BBA-Gebrauchswert

prüfung zur Verfügung standen. Durch das nur auf einen Ort begrenzte Ko1nn·o1Jtange1:,ot 

war jedoch das Einzugsgebiet für Feldspritzgeräte von vornherein stark eingeengt. Als 

weiterer Nachteil kam hinzu, daß die bei den Kontrollen festgestellten Mängel nicht an 

Ort und Stelle behoben werden konnten. 
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Im a11ge1neme:n setzt sich eine Kontrolle aus einem einem Funktions- und einem 

uemarni::rKt!m,teist zusammen. Von diesen allerdings der zuletzt genannte Ab

schnitt besondere Mt~lSaLUSri.isitrn1gem zur LJ>vCUl.v_u_uu;::., von Kriterien wie Volumenstrom 

bei im sowie Gleichmäßig-

keit in der Die ersten Meßmethoden und entstanden überwie-

nach Erfahrungen und der jeweiligen Kontrollstellen. Als Modell 

für bei Entwicklung und Bau von Mc~Jjemr1ct1tmr1gc:m konnte auf die 

Meßtechnik aus der wo ähnliche 

Auf gaben zu erfüllen waren. 

nächst auf einfache Weise mit Hilfe einer Wassertonne, die mit einer Füllstandsskala 

versehen war bzw. durch Verwendung von Meßgefäßen. Zum Teil wurde die ausge

brachte Flüssigkeit aber auch aufgefangen und gewogen. Um den Pumo1envollun1er1tstrom 

zu messen, wurden vereinzelt Wasseruhren eingesetzt. Die Kontrolle der Druckverhält-

Die ersten Kontrollen der Gleichmäßigkeit in der wurden mit Einrich-

tungen vorgenommen, wie sie aus der BEA-Gebrauchswertprüfung bekannt waren. Die 

Prüfstände bestanden aus mehreren Reihen lückenlos aneinandergefügter, quadratisch 

geformter Blechkästen mit 100 mm Kantenlänge (Abb. 1). 
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Abb. 1: 

....... -.,.:,vu•~-· wurde im Stand. Die Bestimmung der Inhalte der Auffangkästen erfolgte vo

lumetrisch. Diese Art der ;::,v,>LU,LL'vl,'v sich allerdings als sehr '7.0tt-<>,·,+n,onrl,,... 

Deshalb wurden am cta1na11ge:n Pflanzenschutzamt in Münster Versuche mit einem Rin-

Abb. 2: Erste Versuche mit einem Rinnenprüfstand aus Wellenprofil zum Messen 
der Gleichmäßigkeit in der Querverteilung bei Feldspritzgeräten 

Es zeigte sich aber, daß das Wellenprofil keine genauen Meßergebnisse lieferte. Als 

beste Lösung hatten sich in Versuchen Auffangsysteme mit scharfkantigen, senkrecht 

stehenden Rinnen-Trennwänden herausgestellt [Kersting, 1969]. 
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2. 

He:gmmrt~ of official ms:peictl<ms on a vo11un:ta1·v basis 

LOTHAR KNOTT 

2.1. Ausbau der Kont:roUsteUen durch rei?mnalle Pflanzenschutzdienste 

Ein neuer Abschnitt in der Kontrollarbeit Etwa zu 

die 

den Kontrolldienst auf das gesamte tsune1es~~e1J11et am;zuae11mm Auch 

die in dieser Zeit schon auf dem .... ,.~,·uuvu,,,,,,.Lcv, ttaflßiOV(~fP1rnr,~11'c,rt~ihr 

Ebenso 

zentrale 

ein 

Kontrolldienst für alle Gerätebesitzer 

Die amtlichen Pflanzenschutzdienste setzten sich zum eine 

sollte unter Mithilfe einer ausreichenden Anzahl guter Landmaschinen-Fachbetriebe 

gei;cn.enen, die es für dieses Die 

H.;AJlU,:;;,,,.H'-''H Einzelheiten zum Aufbau des A~'C.'H~'''-'Ltsvct·prr1c sollen n'l,~ht·nl,'To.-i,rl 

Die Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Landmaschinen-Betrieben wurde durch 

ein '"'"'Tr~";'F,"'~,J' .. 11]."",,u-u,vu Verhältnis geregelt. Die 

in einer „A.ne1rKe1nnun1gsc1re111ur1g für 

restge:1es:t, die folgende Einzelheiten enthielt: 

1. Voraussetzung für die Anerkennung als Kontrollbetrieb. 

2. Rechte und Pflichten der Kontrollbetriebe. 

3. Dauer der 

4. 
kennung. 

5. Gewährung des Zutrittes zum Betrieb und Autsk1um1s1=>tH1cnt gei;renuo1;~r der amtlichen 
Stelle. 

Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, H. 347, 1998 
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6. 
Betriebe. 

Folgende weitere Punkte waren in den Anlagen zur 

1. 

daß bereits zu 

bei 10 m x 2 m. Weiter wurden ve1·1artQ:t: Eine ge-

1-, ,.,,...,t1-1"""' des Volumenstromes der µ,,,..,.. ..... ~,., und im Lei-

ein Gerät zur Kontrolle der 

und Anschlußstücke für den Anschluß der Meßgeräte. 

lichkeiten hinweisen. Ein Muster 

Abb. 3: 
Aushängeschild für anerkannte Kontrollbe
triebe als Hinweis auf die Möglichkeit der 
Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten 

Abb. 3 diente als 

erforderlichen Ver-

für ein einheitli-
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3. Schema für den Arbeitsablauf bei der Kontrolle 

Die 

dabei einzuhaltenden hn einzelnen waren folgende Punkte 

Armatur und Be-

Düsen und deren 

strom. 

4. Kontrollbericht 

Hierfür standen Vordrucke zur Verfügung, in denen die unter 3. genannten Merkmale 

im einzelnen waren. Die hatte diesem Schema en1tsp1re<:::h1:mct 

zu erfolgen (Abb. 4). 

FELDSPRITZMASCHINEN KONTROLLE Bericht 031351 

Abb. 4: Berichtsformular für die Kontrolle von Feldspritzgeräten mit 

Dosieranleitung 
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5. Kontrollplaketten 

Die Gestaltung der Plaketten richtete sich nach dem in Abb. 5 gezeigten Muster. Um 

das Jahr der Kontrollteilnahme einfach und schnell feststellen zu können, wurden die 

Plaketten jedes Jahr farblich unterschiedlich ausgelegt. 

Abb. 5: Aufklebeplakette für erfolgreich kontrollierte Feldspritzgeräte 

2.2. BBA-Merkblatt Nr. 44 als Grundlage einheitlicher Kontrolldurchführung 

Nach den Erfahrungen der ersten Kontrolljahre erwiesen sich die regionalen Unterschie

de in bezug auf den Aufbau des Kontrollsystems sowie die Durchführung der Kontrol

len als Nachteil. Der Grund hierfür war im Fehlen einer zentralen Koordinationsstelle 

für diesen Aufgabenbereich zu sehen. Um diesem Mangel abzuhelfen, wurde 1974 im 

Arbeitskreis Pflanzenschutztechnik der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft 

eine Fachgruppe gebildet. Sie sollte aus den bis zu diesem Zeitpunkt gesammelten Er

fahrungen und den verschiedenen, gebietsweise geltenden Regelungen einheitliche 

Richtlinien zusammenstellen. An dieser Arbeit waren Fachleute der BBA, des Pflanzen

schutzdienstes, der Pflanzenschutzgeräte-Industrie und der RHG Hannover beteiligt. 

Auch Vorschläge von Fachverbänden und Pflanzenschutz-Beratungsstellen wurden be

rücksichtigt. Durch die vielschichtige Zusammensetzung der Arbeitsgruppe bestand die 

Gewähr, auch die Vorstellungen wichtiger Interessengruppen, wie z.B. der Geräteindu-
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strie, berücksichtigen zu können. Als Ergebnis dieser Bemühungen entstand 1976 die 

1. Auflage des BEA-Merkblattes Nr. 44, das allen an der Kontrollarbeit beteiligten 

Stellen als Muster für die eigene Vorgehensweise empfohlen wurde. 

Das Merkblatt war in folgende 3 Teile untergliedert: 

1. Anerkennungsordnung für Kontrollbetriebe für Pflanzenschutzgeräte. 

2. Kontrollordnung für Pflanzenschutzgeräte. 

3. Richtlinien zur Kontrolle von Feldspritzgeräten. 

Im Jahr 1983 erschien das BBA-Merkblatt Nr. 44 in 2. Auflage. Diese unterschied sich 

von der ersten hauptsächlich dadurch, daß sie um die Kontrolle fahrbarer Geräte für den 

Obst-, Reb- und Hopfenbau erweitert war und außerdem erstmalig Hinweise für den 

Arbeitsschutz der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft enthielt. 

2.3. Entstehung de:r Anfo:rde:rungen an Feldsp:ritzgeräte 

Die Anforderungen für in Gebrauch befindliche Feldspritzgeräte gehen im wesentlichen 

auf die Bestimmungen aus der damaligen BEA-Gebrauchswertprüfung zurück. Die 

wichtigsten Regelungen entstanden im Jahr 1964 [BBA, 1964]. Sie bezogen sich zu

nächst hauptsächlich auf Geräteteile wie Düsen, Spritzgestänge, Pumpen und Rührwer

ke. Die einzelnen Merkmale wurden dabei vom „Prüfungsausschuß zur Anerkennung 

von Pflanzenschutzgeräten" festgelegt. Vor deren Verabschiedung erhielt jedoch die 

Landmaschinen- und Ackerschlepper-Vereinigung Gelegenheit zur Stellungnahme in 

allen wichtigen Fragen. 

Ein wesentlicher Teil der Anforderungen entstand direkt aus den Erfahrungen des prak

tischen Einsatzes. Für andere Bestimmungen war es dagegen erforderlich, Genauigkeits

Grenzwerte zu erarbeiten, so z. B. für das Kriterium Gleichmäßigkeit in der Querver

teilung. Dabei stellt sich die Frage, welche Überlegungen für die Festlegung einer 

Fehlergrenze in diesem besonderen Fall ausschlaggebend waren. 
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Eine wichtige Rolle spielten bei diesen Entscheidungen erste Ergebnisse aus ...,,.,"'""''''"'"fo,'-'" 

der bei Feldspritzgeräten. Zur Bestimmung der Aus

bringqualität wurde dabei die unter einem Spritzgestänge ausgebrachte 

l 00 mm breiten Abschnitten und deren Volumen gemessen. Die Auswertun-

gen neuen Geräten Abweichungen bis ±100 % vom 

wert nahe, daß in Gebrauch befindliche t<e1astJntzgi;ra1te 

schlechtere 

Bestwerte im Bereich 

rns;gangsla,ge zu u~,,~,,,-,. und 

technischen 

Um aber für die 

allem bei der H,,.rh,c,,r1amNe11dlm2: zu verzeichnen 

reich so 

fungsausschuß zur H,n,,n,,nrr auf den Grenzwert von ±15 %. 

2.4. Kontrolltechnik 

Die zunächst verfügbaren Prüfstände stellten größtenteils Eigenentwicklungen von 

Kontrollstellen, Instituten und Firmen dar. Im Jahr 1968 entschloß sich ein Hersteller für 

Pflanzenschutzmaschinen und -geräte, Kontrollausrüstungen herzustellen und zu ver

treiben [Ostarhild, 1970]. Im späteren Verlauf kamen weitere Anbieter hinzu. Dadurch 

wurde eine wichtige Grundlage geschaffen, den Kontrollgedanken rascher vorantreiben 

zu können. Als vorteilhaft erwies sich dabei auch, daß alle Hersteller von der H-"'-'F,''"" 

keit Gebrauch eine der Prüfstände, die als Nachweis der 

nung gilt, vornehmen zu lassen. 
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2.4.1. Manometer 

Die Kontrolle der 

Manometern 

Diese war mit einem 

der Kontrolle wurde das Gerätemanometer ausgebaut und an das Prüfgerät an-

Durch von über einen Hydraulik-Zylinder und eine 

1Jr·eh:smnct,e1 kam es bei beiden Manometern zu einer Anzeige, die einen Vergleich der 

Meßwerte untereinander ar,-nA<Yl,r,h•tc, 

2.4.2. 

Einen entscheidenden Fortschritt stellte die Verwendung des Schwebekörper

Durchflußmessers anstelle von Volumen- und Zeitmessung zur Kontrolle des Pumpen-

volumenstromes dar 7). 
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Abb. 7: 

un,-v,..-.,c,n und 

des Düsen-Volumenstromes bei und 

Bei .,...,.,r,.,,c,,.h.,u·,,.t,o,.,... 

daß bei dieser .L.Ju,0u„u~"'F, der gesamte 

2.4.3. 

Die 

und 

eine 

sich in 

Volumenstromes am 

sehen Armatur und den 

rungen, etwa durch Verschleiß. 

Die des Düsen-Volumenstromes 
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!",'-'''"'''"'-'''"'" Düsen erfaßt. Der Düsen-Volumenstrom ergibt sich dann rechnerisch aus 

Pumpen-Volumenstrom abzüglich gemessenem Rücklaufstrom. 

Neben dem Faktor Düsen-Volumenstrom die Fahrgeschwindigkeit zu den 

sten bekannt, daß viele Geschwindigkeitsan-

für eine einwandfreie 

und deshalb eine Kontrolle notwendig erscheinen ließen. Diese 

Zeit beim Durchfahren einer Meßstrecke von 

50 

u11e1cnrria1:5,1g1(e1t in der Querverteilung wurde ausschließlich mit Rin

deren Mindestlänge 10 m und deren 

100 mm aufwiesen (Abb. 8). 

Abb. 8: Schmale Ausführung eines Rinnenprüfstandes zum Messen der ,_,,,,,.,,.,,,.,,, .... ,.,.F, 

keit in der Querverteilung bei der Kontrolle von t<eJldspntz~~eriaten. 
Komplette Meßstation mit Rinnenprüfstand, Durchfluß-Meßgerät und 
Manometer-Kontrollgerät 
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Die Breite lag bei den ersten Ausführungen noch bei 1 m. Dieses Maß stellte sich aber 

in der Praxis als unzureichend heraus, da in vielen Fällen nicht das gesamte Spritz

strahlband zu erfassen war. Deshalb wurde später die Mindestbreite auf 1,5 ... 2,0 m 

vergrößert. Als Auffanggefäße für das ausgebrachte Wasser und zum Messen der ge

sammelten Flüssigkeitsvolumina dienten Meßzylinder mit einem Nennvolumen von 

500 ml. Zur einfachen und schnellen Kontrolle des Grenzbereiches von ± 15 % bei der 

Gleichmäßigkeit in der Querverteilung wurden die Meßzylinder an den entsprechenden 

Stellen mit gut erkennbaren Markierungen versehen. Diese boten die Möglichkeit, in

nerhalb der gesamten Arbeitsbreite mit einem Blick Überschreitungen der Füllstände 

über den markierten Bereich hinaus deutlich zu erkennen. 

2.4.6. Sonstiges 

Zur weiteren Kontrollausrüstung gehörten: 

- mindestens 2 Meßzylinder, 

- ein Dosierwert-Rechenschieber, 

- ein Zapfwellen-Drehzahlmesser. 

Die Meßzylinder dienten u. a. zum Auslitern der Düsen in den Fällen, wo eine Messung 

über den Rücklaufstrom nicht durchführbar war. Diese Schwierigkeit entstand häufig 

bei technisch sehr aufwendigen Spritzgeräten mit mehreren, schwer zusammenführbaren 

Rücklaufleitungen. 

Mit Hilfe des Dosierwert-Rechenschiebers war es möglich, die gewünschten Daten für 

die Dosieranleitung anhand der Meßwerte schnell zu erfassen und auch spezielle Wün

sche des Gerätehalters, z.B. Berechnung der Dosierdaten für verschiedene Wasserauf

wand-Werte, jederzeit zu berücksichtigen. 

Der Drehzahlmesser für die Zapfwelle galt als Bestandteil der Ausrüstung zur Pumpen

kontrolle und diente dem Zweck, die Drehzahl der Zapfwelle auf die Pumpen

Nenndrehzahl einzustellen. 
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2.5. Amtliche Kontrollbetriebe 

Um den Gerätehaltern innerhalb zumutbarer Entfernungen eine Kontrollteilnahme zu 

ermöglichen, wurde eine ausreichende Anzahl von Kontrollstellen in Form bestimmter 

Landmaschinen-Fachbetriebe angestrebt. Diese sollten möglichst gleichmäßig über das 

jeweilige Zuständigkeitsgebiet verteilt sein. Ein Überhang an Anlaufstellen war dabei 

jedoch ebenso unerwünscht wie eine Unterzahl, um die Auslastung je Betrieb und damit 

die Rentabilität der in den Betrieben eigens für diesen Zweck vorgenommenen Investi

tionen nicht zu gefährden. Für die Bereitschaft der Betriebe zur Mitarbeit war ein Min

destmaß an betriebswirtschaftlichem Anreiz eine wichtige Voraussetzung. 

2.5.1. Organisatorischer Ablauf 

Je nach regionalem Bedarf wurden von seiten der zuständigen Pflanzenschutz

Dienststelle gezielt Verbindungen mit bestimmten Landmaschinen-Fachbetrieben auf

genommen. Überwiegend kamen die Kontakte jedoch auf Wunsch interessierter Stellen 

selbst zustande. Die Anerkennung eines Betriebes als Kontrollbetrieb setzte voraus, daß 

geeignete Kontrolleinrichtungen, ein geeigneter Kontrollplatz sowie geschultes Kon

trollpersonal zur Verfügung standen. Die Einhaltung dieser Bedingungen wurde von den 

amtlichen Stellen in den Betrieben geprüft. Traten keine Beanstandungen auf, konnte 

die Anerkennung erfolgen. Mit der Anerkennung übernahm die zuständige amtliche 

Stelle die Verpflichtung, die Betriebe zu betreuen, regelmäßig zu überwachen und das 

Kontrollpersonal fortzubilden. Die Überwachung verfolgte dabei den Zweck, eine 

gleichbleibende Qualität der Kontrollarbeiten sicherzustellen. Neben Zustand und 

Funktionsfähigkeit der Kontrolleinrichtungen und Eignung des Kontrollplatzes war es 

wichtig, auch die Qualität der Kontrollarbeiten zu überprüfen. Ernsthafte Beanstandun

gen in irgendeiner Form konnten den Widerruf der Anerkennung zur Folge haben. 

2.5.2. Werbung für Teilnahme an der Kontrolle 

Über Veröffentlichungen in den regionalen landwirtschaftlichen Wochenblättern, Vor

tragsveranstaltungen sowie Hinweise im Pflanzenschutz-Warn- und Informationsdienst 

wurde auf die regionalen Kontrollangebote aufmerksam gemacht. Gleichzeitig erfolgte 
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eine Bekanntgabe des jeweils aktuellen Standes der Namen und Anschriften anerkannter 

Betriebe, z. T. auch von Kontrollterminen. Zusätzlich richteten die Kontrollstellen selbst 

in gleicher Sache Aufrufe an die eigenen Kunden. Darüber hinaus wurde der Kontroll

gedanke auch vonseiten der Pflanzenschutzmittel-Hersteller durch Werbung unterstützt. 

2.6. Ergebnis der Kontrolle 

2.6.1. Mängelbericht 

Über das Ergebnis der Kontrolle wurde ein Bericht in dreifacher Ausfertigung erstellt. 

Davon erhielten je ein Exemplar der Gerätehalter, die Pflanzenschutz-Dienststelle sowie 

die Kontrollstelle. Der Bericht enthielt die zu bewertenden Kriterien mit dem Vermerk 

,,in Ordnung" oder „fehlerhaft" sowie eine Angabe darüber, ob die Vergabe einer Pla

kette erfolgte. 

2.6.2. 

Die Ausarbeitung einer eigens für das vorgestellte Gerät abgestimmten Spritztabelle 

zählte nur in einigen Dienstgebieten zum festen Bestandteil einer Kontrollmaßnahme. 

Wie die Erfahrungen aber immer wieder zeigten, leistete sie in vielen Fällen einen ent

scheidenden Beitrag zur richtigen Einstellung der Dosierung. Die Anleitungen enthiel

ten genaue Einstellvorgaben hinsichtlich Überdruck, Motordrehzahl und Gangstufe 

(Fahrgeschwindigkeit), die als Grundlage für einen bestimmten Flüssigkeitsaufwand in 

1/ha vorzuwählen waren (Abb. 4). 

2.6.3. Plakettenve:rgabe 

Die Vergabe einer Kontrollplakette, die am Gerät gut sichtbar anzubringen sein sollte, 

erfolgte nach der Gerätekontrolle und Abstellen eventuell vorhandener Mängel (Beispiel 

unter 2.1). 
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3. 

cropsin 

PETER KAUL und ALFRED JESKE 

60er Jahren 

Mit der schrittweisen der Landwirtschaft durch .._,._.._,,J, 0
..;,

17_:h,l""''"'..,,-n.~ in die

uu,;01<u.u,,;::, neue Erfordernisse an die V"'<UA'LU.LC>CH -

t1anzi~ns:cnut2:m11tte1at1sbnngung. Als wesentlicher Bestandteil entwik-

sen zwei Jahrzehnten P.r'CTC>r\An 

~«·~· u,ui-, bei der 

kelten sich unter den Landwirtschaftsbetriebe und mit deren Mög

lichkeiten Methoden und Verfahren für die Kontrolle der Ent

spr·ec11eria den Erfordernissen dominierten zunehmend größere Geräte, zunächst Ge

sp,mr1sp1ntze11, dann Aufbauspritzen zum und Aufsattelgeräte zum 

.......... ,..,,.,"'"" und Stäuben. Bis 1956 beschränkte sich die Gerätekontrolle fast aus

schließlich auf den technischen Zustand. Sie wurde von den Mitarbeitern des Pflanzen-

ge für diese 

Dann wurde die staatliche bei neuer 

in der Praxis zur Pflicht. Grundla

cn,,tp,rpn Kontrollen in den landwirtschaftlichen Be-

trieben waren auf b111sattzi:1;etnet und _tPr-h,n" 1"'(T'"' b,ez<Jgc~ne national und z.T. internatio

nal ab~:est1m1nte die in mit der der 

vervollkommnet wurden. Die Produktion bzw. der Im

port von Pt1anze11sc:nu1z~!erate:n 

und ökonomischen ...,,.,.,.r,a-rn-n 

~.,,-... ~ .. ,,_, der darin enthaltenen technischen 

Wurden diese nicht er-

L..,U.H'-""''-"H"" zur Produktion bzw. zum Während der b111satzr:,rüJtung 

führten zur der staatlichen 

auch 3.1.1.). 

Verantwortlich für die der staatlichen waren in dieser Zeit die 

!H01c>g1:scr1e Zentralanstalt in Kleinmachnow und das Institut für Landtechnik Potsdam-

Bornim. 

Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, H. 347, 1998 
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3.1.1. Geräteeinsatz, Qualitätssicherung, Wartung, Pflege und Instandhaltung 

Der generelle Mangel an Maschinen und Geräten und damit auch an Pflanzenschutzge

räten Anfang der 50er Jahre führte zur Bildung von Maschinen-Ausleih-Stationen 

(MAS). Zum Betreuungsbereich einer MAS gehörte eine größere Anzahl von Dörfern. 

Die Pflanzenschutzgeräte wie Gespannspritzen, Rückenzerspritzen und Rückenstäuber 

waren dort stationiert und wurden an die bäuerlichen Betriebe ausgeliehen. Die Ein

satzlenkung oblag den Spritzwarten und Kolonnenführern des staatlich organisierten 

Kartoffelkäferabwehrdienstes. Einstellkorrekturen sowie kleinere Reparaturen wurden 

durch diesen bzw. in den Werkstätten der Dörfer durchgeführt. Bei den MAS sowie 

auch beim staatlichen Pflanzenschutzdienst waren Werkstätten eingerichtet, die für die 

regelmäßige Wartung, Pflege und größere Reparaturen verantwortlich waren. Die dort 

angestellten Pflanzenschutztechniker hatten den Geräteeinsatz zu überwachen und re

gelmäßig technische Funktionskontrollen vorzunehmen. Diese beschränkten sich auf die 

Grundeinstellung, die Mängelkontrolle sowie das Veranlassen von deren Beseitigung. 

Schon bald erfolgte die Umwandlung der MAS in Maschinen-Traktoren-Stationen 

(MTS). Durch deren Ausstattung mit Traktoren und Traktoristen wurden die Pflanzen

schutzarbeiten zunehmend durch die MTS selbst ausgeführt, teilweise auch von zusätz

lich eingerichteten Stützpunkten im Betreuungsbereich. Auch unter diesen Bedingungen 

erfolgte der sachgemäße Einsatz der chemischen Mittel in Verantwortung der Spritz

warte des staatlichen Pflanzenschutzdienstes. Der Vorzug dieser Organisationsform lag 

darin, daß der Einsatz der Technik und die Arbeitsausführung weitestgehend in den 

Händen von erfahrenem Stammpersonal lag, der Nachteil bestand darin, daß die Pflan

zenschutzarbeiten in Lohnarbeit erfolgten und deshalb kein direktes Interesse des Aus

führenden an der Qualität vorhanden war. Die Notwendigkeit des effektiven Maschi

neneinsatzes führte darüber hinaus zu Leistungsdruck auf Kosten der Qualität (zu hohe 

Fahrgeschwindigkeit). 

Mit der Bildung von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) und 

später auch Kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion (KAP) verlagerte sich die 

Verantwortlichkeit für die Ausführung der Pflanzenschutzarbeiten in diese Großbetrie-
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be. Diese hatten alle materiellen und personellen Voraussetzungen für eine sachgemäße 

Pflanzenschutzmittelanwendung zu schaffen (Traktoren, Werkstätten, PSM-Lager usw.) 

und deshalb auch einen qualifizierten Betriebspflanzenschutzagronomen als Verant

wortlichen einzusetzen. Die Ausbildung dieser Spezialisten wurde vom staatlichen 

Pflanzenschutzdienst organisiert und durchgeführt. Unterstützt wurde er dabei durch die 

Pflanzenschutzgerätehersteller, die staatlichen Geräte-Prüfstellen und den Fachausschuß 

Pflanzenschutz der Kammer der Technik (einer Ingenieurorganisation). Verantwortliche 

und Anwender entwickelten auch in der Öffentlichkeit mehr und mehr die Überzeu

gung, daß größere und leistungsstärkere neue Technik, die Verbesserung ihrer Instand

haltung und ihr gezielter und für mehrere Landwirtschaftsbetriebe zentralisierte War

tung, Kontrolle und Reparatur in der praktischen Arbeit vorteilhaft sind. Dies führte zu 

verstärkten Anstrengungen bei der Geräteentwicklung - Geräte wurden aufgrund ihrer 

Größe mehr und mehr als Maschinen bezeichnet - und zur Bildung von Kreisbetrieben 

für Landtechnik (KfL). Diese führten die Grundinstandsetzung der Geräte durch'. 

Schwerpunkte der praktischen Arbeit wurden neben der Leistungsfähigkeit die Arbeits

qualität, insbesondere die Sicherung des Bekämpfungserfolges, die Vermeidung von 

Fehlstreifen bzw. Doppelbehandlungen, Bestands- und Abtriftschäden sowie die Sau

berkeit an den Füllstellen. 

3.1.2. E:rste Anforderungen an die Geräte und praktische Durchführung de:r Kon

trolle 

In der Anfangsphase konzentrierten sich die betrieblichen Kontrollen vor allem auf die 

volle Funktion, die Dichtheit des Systems, die Vermeidung von Düsenverstopfungen 

sowie das Erreichen der angestrebten Brüheaufwandmenge (1/ha) auf dem Feld. Bedingt 

durch eine nicht immer gute Qualität der Spritzpulver und unbeabsichtigte Standzeiten 

während der Arbeit rückten auch bald die Rührwerksfunktion und das Zusetzen der Sie

be ins Blickfeld. Die Kontrollen bestanden im Feststellen von Mittelablagerungen am 

Behältergrund einschließlich ihrer Beseitigung und im turnusmäßigen Säubern von 

Zentral- und Düsensieben. Mit der größer werdenden Saisonleistung je Gerät und der 

verbesserten technischen Ausstattung (Zapfwellenantiebe; Hydraulikausstattung; Ket-
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tentriebe; Luftzuführungen etc.) ergaben sich zwangsläufig höhere Pflege- und Instand

haltungsanforderungen. Hinzu kamen höhere Anforderungen an die Reinigung, wie man 

unschwer z.B. an Schädigungen von Rüben durch Wuchsstoffherbizidreste in Sieben 

feststellen konnte. Gerade am Beispiel der Wuchsstoffherbizide konnte in dieser Zeit die 

Notwendigkeit zur Einhaltung von Sicherheitsabständen zu Nachbarkulturen im Hin

blick auf das Vermeiden von Abtriftschäden visuell nachgewiesen werden. Dies führte 

schon bald zur Aufnahme von verschiedenen Kontrollpflichten in die Arbeitsaufgaben 

der Pflanzenschutzverantwortlichen der Landwirtschaftsbetriebe und zwischenbetriebli

chen Einrichtungen. 

Ein sehr wesentliches Element der Qualitätssicherung bei Pflanzenschutzarbeiten wurde 

1956 mit der staatlichen Pflichtprüfung für Pflanzenschutzgeräte eingeführt. Diese er

streckte sich sowohl auf technische Parameter als auch auf die Funktion und die 

nung für das Einsatzgebiet. Geräte aus der Produktion und dem Import mußten dem 

anerkannten Prüfmuster entsprechen, was teilweise bei Serienkontrollen seitens der 

staatlichen Prüfstellen kontrolliert wurde. 

~·rt'<1tn•11,n~r.01111 und 3.1.3. Erste 

Kontrolle der und 

Bereits 1910 äußerte ein Dr. C. Carl in einer landwirtschaftlichen Zeitschrift seine Vi

sionen eines modernen Landwirtes mit eigenem Luftschiff zum Düngen, Bestäuben und 

Bespritzen der Kulturpflanzen. Als „geistiger Vater" des bis heute in vielen Ländern 

noch Verfahrens der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln aus der 

Luft wird jedoch der am 09. April 1878 geborene Oberförster Alfred Zimmermann be

trachtet. Er meldete im Herbst 1910 ein Patent zur Bekämpfung von Forstschädlingen 

mittels Luftfahrzeugen an, das durch das kaiserliche Patentamt für Deutschland ab dem 

2.9.1911 bestätigt wurde. Erste chemische Flugzeugeinsätze wurden jedoch nicht in 

Deutschland sondern in den USA 1918 in Reno und Troy (Ohio) gegen Raupen im 

Obstanbau durchgeführt. Aber bereits zwischen 1928 und 1935 waren in den Ostprovin

zen des Deutschen Reiches jährlich bis zu 100 Flugzeuge im Einsatz. Sie waren mit 
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Stäubegeräten ausgerüstet, die nach dem Venturiprinzip arbeiteten. Die Signalisation 

erfolgte mit Hilfe von Gummiballons. 

1957 wurde mit dem versuchsweisen Einsatz von Agrarflugzeugen der L 60 und 

AN 2 begonnen. Alle im direkten Zusammenhang mit den Lurm1nrzet1ge:n stehenden 

Arbeiten wurden von Anfang an durch die bzw. den staatlichen Betrieb 

Agrarflug der Deutschen Lufthansa bzw. der späteren Interflug wahrgenommen. Die 

wissenschaftliche Betreuung für Pflanzenschutzarbeiten lag neben der zuständigen Ar

beitsgruppe dieses Betriebes bei der Biologischen Zentralanstalt Kleinmachnow 

(zeitweise Institut für Pflanzenschutzforschung), der Forstwirtschaftlichen Fakultät der 

Humboldt Universität (später Institut für Eberswalde und zeitwei

se bei BALTIN von der Universität Jena. Ab 1968 wurde der Flugzeugtyp Z-37 in der 

Tschechoslowakei "'"'r,,uu,, •. 

Neben den Möglichkeiten hoher und geringen Arbeitskräfteeinsatzes auf 

großen zusammenhängenden Flächen der Flugzeugapplikation wurden frühzeitig auch 

die Gefahren der direkten Schädigung Flächen durch Abtrift erkannt. So 

schrieb 1967, daß bereits bei von 2 rn/s im Sprühver-

fahren (mit feinem Tropfenspektrum) Abtriftwirkungen bis zu einer Entfernung von 

320 m und im Spritzverfahren (grobes Tropfenspektrum) immer noch bis zu einer Ent

fernung von 120 m ... 150 m festgestellt wurden. Unter dem Gesichtspunkt der zur Ver

fügung stehenden Einsatzzeit wurden Anfang der 60er Jahre Fragen der Thermik und 

der zulässigen Windgeschwindigkeit diskutiert. 

Um diese Probleme kontrollieren zu können, wurde mit der eines umfas

senden innerbetrieblichen Regelwerks des Betriebes Agrarflug oe~!onmen. An der Aus

arbeitung waren wissenschaftliche Einrichtungen der Landwirtschaft und des Verkehrs

wesens beteiligt. Es beinhaltete alle mit der Ausbringung von Agrochemikalien durch 

Luftfahrzeuge ( einschließlich Düngung) relevanten zur Qualitätssiche

rung. 
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3.2. Gerätekontrolle in den 70er und 80e:r Jahren 

Mit der Zentralisierung der agrochemischen Arbeiten (insb. Düngung und Pflanzen

schutz) in Agrochemischen Zentren (ACZ) als zwischenbetriebliche Einrichtungen der 

Landwirtschaftsbetriebe wurde eine neue Struktur geschaffen. Der überwiegende Anteil 

der Pflanzenschutzarbeiten auf Flächenkulturen wurde in den ca. 230 ... 270 ACZ 

(15 .. .40 Tha landwirtschaftliche Nutzfläche pro ACZ) ausgeführt, in denen auch die 

Gerätekontrolle nach innerbetrieblichen Festlegungen durchgeführt wurde. 
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0 

1966 1968 1970 1972 1974 ') 1976 1978 1980 1982 1984 1986*) 1988 

Jahre 
*) ab 1987 keine einheitliche Erfassung der Geräteanzahl 
**) ab 1975 nur Geräte in ACZ und zwischenbetrieblichen Einrichtungen 

Abb. 9: Jährliche Flächenleistung der Pflanzenschutzgeräte 

3.2.1. Organisation von Geräteeinsatz, Qualitätssicherung, Wartung, Pflege und 

Instandhaltung 

Die Organisation des Geräteeinsatzes erfolgte durch die ACZ in Abstimmung mit den 

Landwirtschaftsbetrieben. Die ACZ verfügten über Traktoren, Pflanzenschutzgeräte 

einschließlich der notwendigen Befülltechnik; das PSM-Lager, teilweise mit Misch- und 

Beladestation; entsprechende Werkstattkapazität mit Kontrollvorrichtungen, allerdings 

bei unterschiedlichen Ausstattungsgrad der verschiedenen Betriebe. In der Regel wurde 

die Technik im Komplex von 2 ... 3 Pflanzenschutzgeräten und 1.. .2 Versorgungs

fahrzeugen (Brühetransporter; Wasserwagen) unter Leitung eines Brigadiers eingesetzt. 

Im Nahbereich der ACZ wurden die Pflanzenschutzgeräte dortselbst mit fertiger Brühe 

versorgt. Für die tägliche Reinigung nach Arbeitsende standen in den ACZ Waschplat-
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ten mit Sammelgruben zur in Einzelfällen auch eine Kläranlage zur Entakti-

vierung und Die Ausführung der Pflanzenschutzarbeiten er-

folgte auf der Basis schriftlicher mit entsprechenden Vorgaben. Ihre 

sachgerechte Ausführung wurde vorn Landwirtschaftsbetrieb auf dem Arbeitsauftrag 

bestätigt oder bemängelt. Zur Kontrolle des Gesamtgeschehens wurde in den LPG eine 

Schlagkartei (Pflanzenschutzkartei) geführt, auf der insbesondere die Fruchtarten, die 

durchgeführten Bekämpfungsmaßnahmen und Ergebnisse der Erfolgskontrollen festge

halten wurden. Sie bildeten die Grundlage für alle Entscheidungen zur angestrebten 

Qualitätssicherung einschließlich der Gerätekontrollen (vgl. Pkt. 3.2.5.). Wartung, Pfle

ge und Instandhaltung lagen in der Verantwortung der ACZ als Halter, ließen aber ins

besondere in der Frühjahrs-Arbeitsspitze aufgrund des hohen Zeitdrucks zu wünschen 

übrig. Auch durch fehlende Ersatzteile traten teilweise Qualitätsmängel auf. Die Gene

ralinstandsetzung erfolgte wie vordem in spezialisierten KfL, die in eigener Entschei

dung Prüf- und Werkhallen aufbauten und diese mit Kontrollvorrichtungen, Waschplät

zen und Kläranlagen sowie mehr oder 

ausstatteten. Die 

Die Inanspruchnahme der KfL einschließlich des Leistungsumfanges 

scheidung der Gerätehalter. 

3.2.2. 

in der Ent-

Im werden die wesentlichen nationalen Anforderungen zrn.;an1rneni:restetlt. 

Daneben Abstimmungen mit Ungarn sowie innerhalb des RGW. 

Das Ergebnis zu letzterem wurden im Nr. 86" 

in Form von (Julalltätsmler!cmale:n zusammengefaßt. Wesentliche 

Geräte waren: 

Einmannbedienung 

Einsatz bis 25 % in Fall- und Schichtlinien 

Bereich von 400 ... 500 mm 
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• Bodenfreiheit mindestens 400 mm 

Teilbreitenschaltung für Teilbreiten von 3 .. .4,5 m 

e Maximaler Druckverlust im Leitungssystem von 15 % 

• Maximale Abweichung des Volumendurchsatz' der Einzeldüse von ±7,5 % vom 
Mittelwert 

• Maximale Abweichung der Querverteilung von ±15 s-% vom Durchschnitt 

• Einstellbare Abspritzhöhe im Bereich von 600„.1800 mm über Grund 

• Tropfenspektrum entsprechend Klassifizierung 

• Rührwerk: Maximale Abweichung der Brühekonzentration von -15 % gegenüber der 
Nullprobe beim Standtest (Meßmethode zur Rührwerksbeurteilung) 

• Verstellbare Abspritzwinkel der Düsen von „60 ° nach vorn" bis „60 ° nach hinten" 

• Wahl der Düsenanstellwinkel im Bereich von 3 ... 8 ° zur Auslegerlängsachse 

• Pumpenfördermenge von mindestens 7 Ilm Auslegerbreite 

vom Sollwert 

Durchmesser der Behälter-Einfüllöffnung von mindestens 300 mm 

• Zugänglicher Behälterauslaß und Möglichkeit der völligen Behälterentleerung 

Ausleger-Pendelaufhängung mit Hanganpassung ab 10 m Arbeitsbreite 

• Druckanzeige in 0,02 MPa-Teilung bei Niederdruck und bei Hoch-
druckgeräten; Gehäusedurchmesser des Manometers von mindestens 60 mm 

Abstimmung des Filterstroms auf den Volumenstrom und der Filterfeinheit auf die 

Anordnung von Schnellschlußventilen in Druckleitungen 

• Geräteverfügbarkeit von mindestens 90 % 

Ausweichen der Ausleger-Endstücken bei Hindernissen 

• Knickfestigkeit der Leitungen beim Schwenken in Transportstellung 

• Möglichkeit der Geräteeinstellung auf der Basis einer Dosiertabelle 
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3.2.3. 

Als 

Feldspritzgeräte formuliert: 

Einhaltung der im Pflanzenschutzmittelverzeichnis ausgewiesenen 
nw'en,ctm1gs,begremzurn~en und Sicherheitsabstände zu get·äh1rcteten '---''-'''"'"'-''-'H 

des Reihenabstands 

....., ..... .,,,.,.._.,!-, der Arbeitsbreite mit maximal ±100 cm 

f\bfWc:1c11ur1g der tinUh{~aurwanc1m1eni~e 
emgesteHten Sollwert 

der 
maximal 30 cm 

von 
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3.2.4. A11t!eiturt2 der Landwirtschaftsbetriebe 

Neben Einzelveröffentlichungen in Fachzeitschriften standen der Praxis folgende Mate

rialien zur Verfügung: 

„Forderungen zur Arbeitsqualität"; National abgestimmte Arbeitspapier, Institut für 
Mechanisierung der Landwirtschaft Bornim, 1968 

„Pflanzenschutztechnik"; Fachbuch, 1978 

(@ ,,Agrarflug in der DDR", Fachbuch, 1973 

„Qualitätsgerechte Applikation von Pflanzenschutzmitteln"; Agra-Broschüre, 1975 

„Qualitätssicherung" Agra-Broschüre, 1978 

„Pflanzenschutzmaschinen-Steckbriefe", fortlaufende Reihe im Nachrichtenblatt für 
den Pflanzenschutz in der DDR, 1981-86 

111 „Prüfberichte", fortlaufende Reihe, 1958-90 

... ,-..,u-.cuu1cv Pflanzenschutzmaschinen und -geräte", fortlaufende Reihe im Nach-
richtenblatt für den Pflanzenschutz in der 1959-90 

Vualrt.fü;s1c:he1run,g , Fortschrittsberichte des Instituts für Pflanzenschutzforschung 
1979 und 1988 

und Prüftechnologien für die spezialisierte Instandhaltung"; Vervielfäl
tigtes Material von Kreisbetreib für Landtechnik (Leitbetrieb), 1985 

„Prüftechnologien für Pflanzenschutzmaschinen"; Agra-Broschüre, 1987 

111 Winterschulungen der Agrotechniker, Betriebspflanzenschutzagronomen und Mitar
beiter des staatlichen Pflanzenschutzdienstes als Dienstaufgabe; zentral, bezirklich 
und auf Kreisebene 

3.2.5. Praktische Gerätekontrolle 

fünf Stufen: 

• Einsatzprüfung im Rahmen der staatlichen Pflichtprüfung in der Regel an 1 bis 
3 .bmsatz:stellen, 

Serienüberprüfung bei Produktionseinführung bzw. Importbeginn an bis zu 
20 Einsatzstellen durch die Prüfstellen und den staatlichen Pflanzenschutzdienst 
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e Kontrollen durch die Gerätehalter (ACZ, Landwirtschaftsbetrieb) zur richtigen Ge
räteeinstellung (Dosiertabellen) und laufende Zustandskontrolle einschließlich Män
gelbeseitigung während der Einsatzkampagne 

• Stichprobenkontrollen und Kontrollpläne zum Zustand der Geräte, ihrer ,._,u,.,.c,,Hu,u;:., 

und zur Qualitätssicherung durch den staatlichen Pflanzenschutzdienstes 

• Funktionskontrollen im Rahmen der spezialisierten Instandhaltung durch den 
raturbetrieb (KfL) sporadisch bzw. durch vorbeugende Instandhaltung 

Geprüft/kontrolliert wurden insgesamt die Funktionssicherheit, die Verkehrssicherheit 

sowie technische, biologische und ökonomische Einsatzparameter. 

3.2.6. 

• Zug- und Antriebsmittel 

• Luftdruckmesser, Gliedermaßstab. Bandmaß, Meßschieber, Fühllehre, geeichtes 
Prüfmanometer, Meßeimer, Meßzylinder, sonstige Auffanggefäße, Schläuche, An
schlüsse, Taschenrechner, Lupe, Binokular, Signalstäbe u.a. 

Von besonderem Interesse für praktische Belange ist der Volumendurchsatz der Ein

zeldüse bzw. aller Düsen eines Gerätes der verschiedenen Größen. 

Genutzt wurden folgende Meßgeräte: 

• Tragbare Geräte zur Messung von Einzeldüsen nach dem der Drehzahlmes-
sung eines durch den Flüssigkeitsstromes getriebenen Rotors (Abb. 10) 

Abb. 10: 
Tragbares Gerät zur Durchflußmessung an 
Einzeldüsen 
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• Laborgeräte für die gleichzeitige Messung von vier Einzeldüsen durch Einleiten der 
Flüssigkeit über Kammern in Meßzylinder, mit deren Hilfe auch die Querverteilung 
beurteilt werden konnte 

Rotameter-Prüfstände in vier Größenvarianten zur~~"""·""'"""·[-, des Volumendurch
satzes von Einzeldüsen und aller Düsen eines Gerätes sowie zur des Rühr
werks- und Pumpenstromes (Abb. 11) 

Abb. 11: 
Rotameter-Prüfstand zur 
Durchflußmessung 

Fuhrwerkswaagen zur HJl\.,uCH.UlF,, 

druckbereich 

3.2.6.2. 

der im Nieder- und Hoch-

Meßrinnen von 2 m Länge sowie 100 mm Rinnenabstand und Rinnentiefe genutzt. Als 

Auffanggefäße dienten 500 bzw. 1000 ml Meßzylinder, die mit Hilfe einer 

richtung segmentweise entleert werden konnten. Neben der Querverteilung wurden Dü

senabstand, Düsengröße, Düsenzustand, Abspritzhöhe und Betriebsdruck erfaßt 

12). 
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3.2.6.3. 

und Prüfmanometer wurden bei stufenweiser 

Eine elektrisch arbeitende 

Manometern. 

3.2.6.4. Differenzdmckmanometer 

Abb. 13: 
Differenzdruckmanometer 

Die Kontrollmethoden sahen die 

Düse vor, weil das 

und 

die 

verursachen kann 

Anschlußschläuche. 

stufenweiser 

ner verwendet. 

und 

tlait1ze:ns<:::hrttzi1;er.1t erhebliche Druckmin

schrieb die 

Düsen des Sortiments 

vor. 

und Flächenmessung auch die 
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3.2.6.6. Windmesser 

Die Grenzwerte für den Einsatz der Pflanzenschutzgeräte enthielten sowohl 

t'e:srn~glm~1;en zu den maximal zulässigen mittleren Windgeschwindigkeiten, zur Wind-

lenkreuzanemometer mit Meßuhr über einen Zeitraum von 100 ... 300 s zur Bestimmung 

der Durchschnittswindgeschwindigkeit und Staudruck-Windmesser über einen Zeitraum 

von 5 min mit visueller Beobachtung zur Bestimmung der maximalen Windgeschwin

digkeit (Windspitze) genutzt. Diese sowie die Windrichtung waren im Zweifelsfall auf 

wurden auch schreibende Geräte eingesetzt. 

3.2.7. 

Mit der wurde in den 70er und 80er Jahren der Anteil der Arbeiten im 

Pflanzenschutz ausgeführt, obwohl besonders den Jahren zusätzlich zunehmend 

:nartert11ug,~eutge und Hubschrauber aus der '"'.'"",:.t.P~I'.VJP", Polen und ~~.i,-, ... i~· .. 

setzt wurden. Anfang der 80er Jahre wurde auch oe~tonme1n, die inzwischen wegen man

gelnder Investitionsmittel in ihrer Grenznutzungsdauer verlängerte Z-37 durch die 

pen PZL-106 und M-18 Dromedar aus Polen zu ersetzen 14). 

Abb. 14: 
Agrarflugzeug Z-37 zur 
Ausbringung von flüssigen 
und festen Agrochemikalien 

Da die von Luftfahrzeugen in der früheren DDR nicht möglich war, mußten 

alle im Zusammenhang mit dem Luftfahrzeugeinsatz bestehenden Auf gaben in Verbin

der Nutzer mit den ausländischen Herstellern bearbeitet werden. Aus diesen Sach-

7u'"'" '.,."'" heraus waren die Kontakte zwischen den Fachleuten in der DDR und in den 
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verschiedenen RGW Ländern in Form von .K.cmtiere:nzen. 

und besonders zu der Vttal1tatss1cht~rung, 

, .. 1-''l-"""-'-'""""'LUH•~F,'"' sehr eng und fanden reQ:eunaJ,jlg statt. 

Wissenschaftliche und für die """'""'"""""'"""''"''F's wurden durch 

die Zusammenarbeit von Fachleuten aus dem dem 

Pflanzenschutz, der der l:-'tlan:z:er1ent1ät1rung, 

nall1s1enmQ(snutte1t>au und dem Verkehrswesen in einer dafür ins Leben 

nen ständigen Arbeitsgruppe geschaffen. Die der Pflanzenschutzmittel für den 

""'""-"' ... h""'"'"-'LL'""--' wurde entsprechend den Erfahrungen mit Bodengeräten im Ver-

und bei in das Pflanzenschutzmit-

nw·en,am1gstec:nno1c>gu~n für flüssige und feste Stoffe, die 

Hubschrauber zuge1asi;en sind" auf ge-

den Erfordernissen des Pflanzen-

des Versuchsflächen bei der der 

Der aber auch 

über Meß- und rprubunJgse:m1·1ct1tungien sowie Personal und Flächen für die Durchfüh-

rung von Versuchen im Pflanzenschutz. Er wurde genutzt, um die von 

Luttt::1hrzel1ge hinsichtlich der der Düsen und Ar-

beitsbreiten derart v01rzunel1men. daß eine ,,.,,..,.,,.-. .. ,.. .... ~~ g,te1c:nrr1aJj1ge am 

b111saLtzt,edlmirur1gen erzielt wurde. Diese Boden für ein mc,gucn:st breites ""'--'""-'-'"'''" 

-'-'UA.:i.-~Ut,HlJ:,VU wurden dann in den testge:scl1nc:ben. Dar-

über hinaus diente der Erprobungsstützpunkt zur Durchführung von .,._,,., .. .,, .... !',"'" zur 

staatlichen Eignungsprüfung der (Druckauf- und 

und maximal mc)gl1cr1en Arbe1:tst>rette. 

zur Abtrift und zur L,'u0··;clr11',r,g der 

Zur der Versuche wurden zeitweise Mit-
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arbeiter der in der Arbeitsgruppe ,~.-~~"u~,,~,._.,~ vertretenden .L..;HHH«H'-'Hj",VH einge-

setzt. Die benötigten Luftfahrzeuge wurden ebenfalls zeitweise zur gestellt. 

Für den Luftfahrzeugeinsatz war die der mo1g11cncm Arbeitsarten und deren 

„Anwendungstechnologien ... " die grundlegende or2ms:secmntg für die 

der jährlich zu behandelnden Flächen. Zur effektiven 

dazu bei guter evtl. Korrosionsuntersuchungen aus. Es wurden Voruntersu-

Abb. 15: 
Testgerät zur Vorprüfung von 
Fl ugzeu gsprühmi tteln 

ehe und an-

dere Voraussetzungen notwendig. Der Betrieb Agrarflug wurde be~nrn1en.ct in den nörd

lich Berlins gelegenen Gebieten im Laufe der Zeit territorial strukturiert (Abb.16). Ne

ben der Agrarflugleitzentrale in Berlin wurden Betriebsteile und Staffeln in den Bezir

ken meist in Verbindung mit Flugzeugwerften aufgebaut, die wiederum mehr als 

200 Arbeitsflugplätze nutzten. Dadurch konnten flächendeckend Agrarflugleistungen 

angeboten werden. 



Abb. 16: 
Territoriale Struktur des Be
triebes 
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Pflanzenschutzmaßnahmen gesteigert, sank dann aber infolge mehrerer Agrarpreisre

formen auf ca. 7 % aller Behandlungsmaßnahmen (vgl. auch Abb. 17). 

Die "Anwendungstechnologien ... " wurden durch eine dafür zuständige Arbeitsgruppe 

aus Vertretern von Betrieben der Landwirtschaft und des Verkehrswesens ständig hin

sichtlich der Arbeitsarten, der Luftfahrzeugtypen und -einstellungen, der Pflanzen

schutzmittel und der technologischen und meteorologischen Grenzbedingungen 

zulässige Sicherheitsabstände und Windgeschwindigkeiten) jährlich so vervollkommnet, 

daß sie zu einer umfassenden Handlungsanweisung für den Piloten wurde. Zur Aktuali

sierung wurden umfangreiche wissenschaftliche und versuchstechnische Arbeiten mit 

praktischen Erfahrungen des täglichen Luftfahrzeugeinsatzes (Schadensanalysen) ver

knüpft. Die Einhaltung dieser „Anwendungstechnologien für flüssige und feste Stoffe, 

die für die Ausbringung durch Agrarflugzeuge und Hubschrauber geeignet sind" wurde 

durch die Piloten wegen der mit Überschreitung verbundenen Strafmaßnahmen weitge

hend eingehalten. Die gesetzlich vorgeschriebene staatliche Eignungsprüfung der Ap

plikationsanlagen durch das Landwirtschaftsministerium war Grundlage für den Einsatz 

in den landwirtschaftlichen Betrieben. 

In den kultur- und schaderregerspezifischen „Anwendungstechnologien ... " wurden de

tailliert folgende Fragen verbindlich geregelt.: 

• Hinweise auf Rechtsvorschriften und andere relevante Bestimmungen 
und Anweisungen 

• Definitionen und Richtlinien zum Gewässerschutz, zu meteorologischen 
Bedingungen, zur Mischbarkeit von Pflanzenschutzmitteln, Wachstums-
reglern und zu Mindestentfernungen in und entgegen der Wind-
richtung von Ställen und Naturschutzgebieten, 
zu gefährdeten Kulturen und Hinweise zur Signalisierung, zum Umwelt
schutz, zu Besonderheiten wie z.B. Campingplätzen und damit 
verbundenen 

• Hinweise zum zur Aufbereitung der Präparate, 
zum Bienenschutz, zu Fischschutzmaßnahmen, zu den einsetzbaren 
Pflanzenschutzmitteln und deren Giftigkeit, zur Düsenverteilung an den 
Applikationsanlagen der verschiedenen Luftfahrzeugtypen, zu Karenz
zeiten, Verdunstungsschutzzusätzen, Tankmischungen, 

• Ein Verzeichnis der für Luftfahrzeuge (Starrflügler und Hubschrauber) 
zugelassenen Pflanzenschutzmittel und Formulierungen 
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• Die Anwendung der PSM, unterteilt in die Bekämpfung tierischer Scha
derreger, pilzlicher Erkrankungen, von Unkräutern, Ungräsern und Un
hölzern, die Sikkation und die Halmstabilisierung (Arbeitsarten) 

Die Organisation der Pflanzenschutzarbeiten war im Zusammenhang mit den anderen 

Arbeiten im Luftfahrzeugeinatz zur Düngung, Kalkung, Aussaat, Bekämpfung von 

Wald- und Flächenbränden und der Gewässersanierung zu sehen. Zu jeder einzelnen 

Arbeitsart waren in den „Anwendungstechnologien ... " angegeben: 

• Das Pflanzenschutzmittel, seine Formulierung, die Zuordnung zur 
Giftabteilung, zur Bienengefährlichkeit, zur FischgefährlichNeit, die ein
zusetzende Mittelaufwandmenge pro Hektar, die Brüheaufwandmenge 
und das einzusetzende Applikationsverfahren (Spritzen = grobtropfig, 
Sprühen = feintropfig) 

• Die Arbeitsbreite in Abhängigkeit von Brüheaufwandmenge, dem Appli-
kationsverfahren und dem Luftfahrzeugtyp 

• Die Flughöhe 

• Die zulässigen mittleren Windgeschwindigkeiten und Windspitzen 

• Die Möglichkeit von Tankmischungen 

• Evtl. weitere Hinweise, beispielsweise zum Anwendungszeitraum wäh
rend des Tages und zu maximal zulässigen Temperaturen zur Vermei
dung von thermischer Abtrift 

Ab dem 01.03..83 war der Fachbereichstandard TGL (Technische Güte- und Lieferbe

dingungen, entsprach der DIN) 21 650 „Luftfahrzeugeinsatz in der Land- und Forstwirt

schaft" verbindlich, in dem Begriffe und Rahmenvorschriften geregelt waren. Diese 

TGL nahm Bezug auf die o. g. ,,Anwendungstechnologien ... " und definierte zusätzlich 

die Befliegbarkeit der Bearbeitungsflächen, die Anforderungen an die Arbeitsflugplätze, 

die Signalisierung, die Luftfahrzeugbeladung, die Vorbereitung des Luftfahrzeugeinsat

zes, die Erstellung von Arbeitsflugkarten und die Bewachung der Luftfahrzeuge. Letzte

res bezog sich insbesondere auf die Möglichkeit der Flucht in die Bundesrepublik 

Deutschland mit Landwirtschaftsflugzeugen. Um diese Möglichkeit weitgehend auszu

schließen, war bereits zum Betreten eines Arbeits- bzw. Grundflugplatzes der Besitz 

eines speziellen Ausweises erforderlich, der schon bei Geringfügigkeiten wie einem 

dem Beschaftigungsbetrieb nicht mitgeteilten Kontakt zu Besuchern aus Westdeutsch

land entzogen wurde. 
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Der Einsatz der Luftfahrzeuge wurde arbeitsteilig zwischen den zuständigen Betrieben 

der Agrochemischen Zentren und dem Betrieb durchgeführt. Dabei war das 

ACZ für die Sicherung, Wartung und Pflege der Arbeitsflugplätze einschließlich hygie

nischer und Forderungen des Umweltschutzes zuständig. Es realisierte die Signalisation 

und die Beladung der Luftfahrzeuge. Der Betrieb Agrarflug war für den gesamten 

rischen Einsatz einschließlich der Wartung und Kontrolle der Luftfahrzeuge und der 

Applikationsanlagen sowie für die Bereitstellung der Schmier- und Treibstoffe verant

wortlich. Zur ausführlichen Erläuterung der technischen Maßnahmen zur Qualitätssiche

rung dienen die Tabellen 1 bis 3. 

Die Auswirkungen der in Tabelle l ausgewiesenen „auslösenden" Fakten konnte ver

heerende Folgen haben. So führte beispielsweise die unbemerkte Veränderung der For

mulierung eines Pflanzenschutzmittels zur am nicht bemerkten der 

aus Aluminiumguß gefertigten Pumpenschaufeln an der Applikationsanlage des Flug-

zeuges was die Gefahr des Ausfalls einer für den Pflanzenschutz bedeutsamen 

Anzahl von ,._,._.,_u,.ua,._,..,,, .. "',.,," innerhalb der relativ kurzen agrochemischen Le1ts1Jarme mit 

allen Konsequenzen für die Ernte hätte verursachen können. 
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Rationali-
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AfEZ 

AfEZ gemäß betriebl. 
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versch. 
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Tabelle 2: Maßnahmen bei der 

Arbeitsauftrag Arbeitsflug-
vorbereitung 

Arbeitsauftrag Arbeitsflugvor-
bereitung 

Arbeitsdurch- Arbeitsflüge 
führung 

Tabelle 3: Maßnahmen der 

Auftragsab
rechnung 
Wettbewerbs
führung 
Wettbewerbs
auswertung 

Kontrolle/ 
Bewertung 

,rbeitsdurchführung zur V'-'''-'-H.HHchH'-'HV, 

Flugzeugführer 

Stations-
mechaniker 

Flugzeugführer 
Flugzeug/Hub-
' 

Organisator 
Signalisten 

Organisator 
Agrochemiker 

Einsatzort vor jeder 
Auftrags-
erfüllung 

Einsatzort vor jeder 
Auftragserfüllung 

Einsatzort bei der Auftrags-
erfüllung 

durchführung 

Arbeitsberechnung: Festlegung von Dosierung, Arbeitsbreite, 
Zuladung 
Windmessung, Windrichtungsbestimmung 
Temperaturmessung 
Einweisung der Mitwirkenden 
Einstellung der Anlage gern. ,,Anwendungstechnologien ... " bzw. 

' Vorschriften 
Einstellung der Dosierung 
Knntrnll" der Kupplung 
Visuelle Kontrolle der Verteilapparatur 
~ ' ' der Flüssigkeitsanlage L 

(Abdrücken mit Wasser) 
Kontrolle der Arbeitsdurchführung: 
Flughöhe 
Geschwindigkeit 
Seitenabweichung 
Genauigkeit der Signalisation 
Funktionskontolle der Applik.-Anlagen: 
Arbeit Pumpen 
Arbeit der Düsen 

- ' ' der Flüssigkeit 

Bewertung qualitätsgerechten Vorbereitung und Ausführung 
Pflege Anlage 

Arbeitsflugvorbereitung 
Beachtung einflußnehmender Bedingungen 

sichtbare Qualitätsmängel 
Auftragsbestätigung 
Bewe1tung der Arbeitsqualität 

00 
0 
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Den speziellen Belangen der A vioapplikation wurde durch die Betriebsakademie des 

Betriebes Agrarflug sowohl hinsichtlich der Ausbildung als auch hinsichtlich der Wei

terbildung Rechnung getragen. Infolge des ungleichmäßig verteilten Arbeitsanfalls wäh

rend des Jahres bei ganzjähriger Aufrechterhaltung der Arbeitsverhältnisse der Mitar

beiter vom Agrarflug wurden für die Weiterbildung, grundlegende mstar1ctna1tunJgen und 

technische Kontrollen die Wintermonate genutzt. Ab 1971 wurde für bereits tätige 

zeugführer ein Sonderstudium zum Ingenieur für Agrochemie und Pflanzenschutz ein

geführt. Ab 1977 wurde der spezielle Beruf eines Flugzeugmechanikers im Agrarflug 

eingeführt, der eine spezielle Ausbildung zu den Applikationsanlagen beinhaltete. 

Durch den Übergang in die Marktwirtschaft 1990 wurde der bis dahin staatliche Betrieb 

Agrarflug in ein privatwirtschaftlich arbeitendes Unternehmen mit wesentlich geringerer 

Beschäftigtenzahl und mit einem Leistungsangebot, das über die Bedürfnisse der Land

und Forstwirtschaft erheblich hinausgeht, umgewandelt. 

3.2.8. 

Durch die Vereinigung Deutschlands 1990 haben sich in den neuen Bundesländern die 

Anforderungen an Pflanzenschutzgeräte beim verändert. Mit Einfüh

rung der regelmäßigen Kontrollpflicht durch den Betreiber wurden die noch vorhande

nen Altgeräte den gestellten Anforderungen nur durch teure Nach

rüstsätze wurden von verschiedenen Herstellern in kleinerem oder grc>Jje:rern 

angeboten. Hinsichtlich der Qualitätssicherung der Pflanzenschutzarbeiten dürften die 

wesentlichen Unterschiede zwischen der Alttechnik in den neuen und alten Ländern im 

unterschiedlichen Düsenabstand von 0,5 m in den alten und m in den neuen Bun-

desländer zu sehen sein. Letzteres war durch die 

wandmengen und Vermahlungsgraden der Suspensionen in der früheren DDR 

n,c,,,-r,inrl.Pt und führte zu unzureichenden auf dem 

Dadurch wurden unterschiedliche und ver-

schiedene Maschenweiten der Siebe verwendet. 
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4. 

FRIEDRICH-OTTO RIPKE 

dosieren und verteilen Pflanzenschutzmittel. Sie nehmen damit we-

sentlichen Einfluß auf Wirtschaftlichkeit und von 

einwandfreie Funktion sowie und u~~""'·"""'-''F,'"' 

... ~,, .... .,,~~ ...... ,.., durch Gerätehalter bzw. Mittelanwender voraus. Aus diesem Grund enthält 

das vom 15. 1986 S. 

gen zur Sachkunde (§ 10) im 5. Abschnitt zusätzlich für Pflan-

Betroffen sind nicht nur in Verkehr gelan:ger1de 

auch im Gebrauch befindliche t-<eldstmtzgi~rate 

Mit dem § 30 des 

Landwirtschaft und Forsten 

im Gebrauch befindliche 

Soweit er von dieser 

wird der Bundesminister für 

ertugungstJerecJ1t1:gte und Besitzer zu ver

zu las

keinen Gebrauch macht, können die Bundesländer 

AnlrcnrP.f'hP•nriA JJ.,,v,:;,,VHUIJ;:,Vll treffen und die für die der notwendi-

bundesweiten durchschnittlichen an der Kontrolle von 

l-<Pllrlcnr1t7,.,.p,r,itp•n von nur 16 % im Jahre 1985 beschlossen. Obwohl es UvlC>IJJcv!.:> 

mit 24 % in Niedersachsen und 1 % im Saarland zwischen den Ländern Unter-

schiede zeichnete sich ab, daß die Teilnahme mittel- und ·~"h"'u"'M 

nicht die fachlich und Ziele des t'tlan:z:er1sc.hu1:zgesE:tzt:~S ""A"'=•r>hc,n 

Im 1986 es dann sogar zu einem des Bundesdurchschnittes 

5%. 

Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, 347, 1998 
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Tabelle 4: Freiwillige Kontrolle von Feldspritzgeräten 1982 - 1990 

Bremen 0 0 0 0 0 
Hamburg 0 0 0 0 0 
Berlin 0 0 0 0 0 
Schleswig-Holstein 18 19 17 22 21 
Niedersachsen 18 21 24 25 27 
- Oldenburg 6 11 15 12 12 
- Hannover 22 24 27 29 31 
Nordrhein-Westfalen 15 18 18 25 19 
- Münster 18 21 19 23 
-Bonn 12 16 16 27 24 
Hessen 5 8 9 18 12 
Rheinland Pfalz 6 3 6 7 7 
Saarland 2 6 5 
Baden-Württemberg 5 11 7 11 8 
- Freiburg 5 20 7 9 11 
- Karlsruhe 6 10 7 

6 7 5 7 5 
9 23 13 23 17 

Deutschland 

In Erwartung und Vorbereitung einer zukünftigen gesetzlichen Vorschrift über die re-

gelmäßige Pflichtteilnahme von im Gebrauch befindlichen Feldspritzgeräten an der 

Kontrolle stellte eine Arbeitsgruppe aus dem Arbeitskreis Pflanzenschutztechnik der 

Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft die 3. Auflage des BEA-Merkblattes Nr. 44 

der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft „Kontrolle von Pflanzen

schutzgeräten" zusammen. Es wurde im Juli 1990 mit dem Ziel veröffentlicht, in der 

Zukunft eine einheitliche Durchführung der Gerätekontrolle in allen Bundesländern zu 

gewährleisten. 

4.1.1. BBA-Merkblatt Nr. 44 

Von der vorstehend in Kapitel 4.1 erwähnten Ermächtigung, Halter von Pflanzenschutz

geräten zur Teilnahme an der Kontrolle von im Gebrauch befindlichen Geräten zu ver-
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pflichten, hatten 3 Jahre nach Inkrafttreten des Pflanzenschutzgesetzes, d.h. im Herbst 

1989, weder der zuständige Bundesminister noch die Bundesländer Gebrauch gemacht. 

Die Kontrolle von Feldspritzgeräten erfolgte in den Bundesländern also weiterhin auf 

freiwilliger Basis in geeigneten und entsprechend engagierten Landmaschinen

Fachbetrieben. Richtlinie bzw. Grundlage für die einheitliche Durchführung im Bundes

gebiet war die 2. Auflage des BEA-Merkblattes Nr. 44 „Kontrolle von Pflanzenschutz

geräten" vom Oktober 1983. Im Abschnitt m „Richtlinie zur Kontrolle von Feldspritz

geräten" waren die von den zur Kontrolle vorgestellten Feldspritzgeräten zu erfüllenden 

technischen Anforderungen im Detail aufgeführt. Inhaltlich gingen diese gerätetechni

schen Vorgaben teilweise auf das Merkblatt Nr. 46 der BBA „Anforderungen an Feld

spritzgeräte" aus dem Jahr 1976 zurück. Diese hatten durch den zwischenzeitlich fortge

schrittenen Stand der Technik inhaltlich zum Teil sowie juristisch gesehen vollständig 

ihre Bedeutung verloren. Das bereits angesprochene Pflanzenschutzgesetz vom 

15.09.1986 schreibt nämlich im§ 24 pauschal für neue wie für im Gebrauch befindliche 

Pflanzenschutzgeräte für den Fall des Inverkehrbringens, d.h. die Abgabe an andere 

Halter, eine technische Beschaffenheit vor, die beim Ausbringen von Pflanzenschutz

mitteln schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier sowie auf 

das Grundwasser und den Naturhaushalt vorbeugt. 

Gemäß § 4 Absatz 2 der Pflanzenschutzrnittelverordnung vorn 28. Juli 1987 (BGB1. I, 

S. 1754) kann die Biologische Bundesanstalt technische Merkmale festlegen und be

kanntmachen, die sie zur Beurteilung der Einhaltung der vorgenannten Anforderungen 

nach § 24 des Pflanzenschutzgesetzes als notwendig ansieht. Dies ist in Form der BBA

Richtlinie Nr. 1-1. l. l und Sprühgeräte für Flächenkulturen" mit 

Stand Januar 1988 geschehen. Die festgelegten Merkmale galten seit dem 01.01.1989 

und konnten aus vorgenannten juristischen Gründen nunmehr auch bei der Kontrolle 

von im Gebrauch befindlichen Feldspritzgeräten nicht gänzlich unberücksichtigt blei

ben. Aus diesem Grunde wurde das BEA-Merkblatt Nr. 44 - auch ohne zu diesem Zeit

punkt vorgeschriebene gesetzliche Pflichtteilnahme an der Kontrolle - im Juli 1990 neu 

aufgelegt. 
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4.1.1.1. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wurden. die Kontrollen von Feldspritzgeräten 

nicht von amtlichen Kontrollstellen, sondern von Landmaschinen-Fachbetrieben durch

geführt. Um die inhaltlich und qualitativ einheitliche Durchführung im gesamten Bun

desgebiet gewährleisten zu können, mußten die ausführenden Betriebe seitens der zu

ständigen Behörden entsprechend verpflichtet werden können. 

Als geeignetes Verwaltungsinstrument kam eine Anerkennungsordnung für Kontrollbe

triebe in Frage. Entsprechende Vorläufer existierten bereits als „ Verwaltungsvorschrift 

- Kontrollbetriebe" vom 12. Dezember 1983 in Baden-Württemberg sowie als 

,,Verwaltungsvorschrift über die Anerkennung von Betrieben zur Kontrolle von Pflan

zenschutzgeräten" vom 3. Dezember 1986 in Rheinland-Pfalz. Darin waren neben dem 

Anerkennungsverfahren für Kontrollbetriebe die Rechte und Pflichten derselben detail-

liert beschrieben. 

Als gemeinsamer Vorschlag der bundesweiten Merkblatt-Arbeitsgruppe wurde schließ

lich die nachfolgende Fassung in die 3. Auflage des BBA-Merkblattes Nr. 44 

nommen: 

1 
räten 

§ 1 
Landmaschinen-Fachbetriebe können auf Antrag vom amtlichen Pflanzen
schutzdienst und für den Weinbau vom amtlichen Rebschutzdienst (im fol
genden Pflanzenschutzdienst) zur Durchführung von Kontrollen an Pflan
ze11sc:hutz1rerätem anerkannt werden, wenn 

l. der Betriebsinhaber die Gewähr bietet, daß die Kontrollen genau und zu
verlässig durchgeführt werden und er die Kontrollordnung anerkennt, 

2. der Betrieb in ausreichendem Umfang Personen einsetzt, die in der Kon
trolle von Pflanzenschutzgeräten besonders fachlich ausgebildet sind, 

3. im Betrieb die für die Kontrollarbeiten notwendigen Einrichtungen zur 
Verfügung stehen und 

4. im Betrieb einvernehmlich mit dem Pflanzenschutzdienst Kontrollbereit
schaft sichergestellt ist. 
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§2 

Seitens des Pflanzenschutzdienstes werden 

l .eine Kontrollordnung erlassen, 
2.Richtlinien für die Kontrollen herausgegeben und 
3.Anerkennungsschilder vergeben (Anlage 1). 

§3 

Die anerkannten Kontrollbetriebe sind berechtigt, gemäß der Kontrollord
nung des Pflanzenschutzdienstes 

1. Anerkennungsschilder zu führen 
2. Gerätekontrollen durchzuführen, 
3. Kontrollplaketten zu vergeben (Anlage 2). 

§4 

Anerkennung und Überprüfung eines Kontrollbetriebes sind gebühren
pflichtig. 

§5 

Die Kontrollbetriebe verpflichten sich, 

1. den Beauftragten des Pflanzenschutzdienstes während der ortsüblichen 
Geschäftszeit Zugang zu den Kontrolleinrichtungen und -arbeiten zu ge
statten, 

2. auf Verlangen den Kontrollablauf betreffende Auskünfte zu erteilen und 

3. den Inhalt der Kontrollberichte vertraulich zu behandeln. 

§6 

Die Anerkennung der Kontrollbetriebe ist zurückzunehmen, wenn eine der 
Voraussetzungen der Kontrollordnung bei ihrer Erteilung gefehlt hat. 

Sie ist zu widerrufen, wenn 

1. eine der Voraussetzungen der Kontrollordnung später weggefallen ist, 
2. der Betrieb seine Pflichten aus dieser Anerkennungsordnung nicht erfüllt, 
3. der Betrieb es beantragt. 

4.1.1.2. Kontrollordnung 

Die praktische Durchführung der Kontrolle setzt zuverlässiges und sachkundiges Kon

trollpersonal, einen geeigneten Platz sowie exakt messende Kontrollausrüstungen vor

aus. Im Vergleich zur 2. Auflage des BEA-Merkblattes Nr. 44 waren in der 3. Auflage 

bei der Detailfestlegung der Kontrollplatzeignung insbesondere wasserhaushaltsrechtli

che Vorgaben zu berücksichtigen. Um Gewässerverunreinigungen vorzubeugen, wurde 

festgelegt, daß nur gereinigte, mit sauberem Wasser gefüllte deräte zur Kontrolle zuge-
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lassen werden dürfen und das bei der Kontrolle verwendete Wasser aufzufangen und in 

das kontrollierte Gerät zurückzugeben ist. Im Bereich der Kontrollausrüstungen fanden 

bei den Prüfeinrichtungen zur Messung der Querverteilung, dem aktuellen Stand der 

Technik folgend, neben den konventionellen Rinnenprüfständen auch „Prüfstände ande

rer Bauart" Eingang in das Merkblatt. 

In der Kontrollordnung sind nachfolgend die Durchführungsvorgaben für die Kontrolle 

von Feldspritzgeräten zusammengefaßt: 

1.1 Kontrollpersonal 

Die Kontrollbetriebe müssen Personal für die Kontrolle von Pflanzen-
schutzgeräten zur Verfügung stellen, das 

die erforderlichen Fachkenntnisse über die ptlanze11schutzti~ct1m
schen Anforderungen und über Funktion und bu1sn~rnmg 
räte und ein Mindestmaß an Erfahrungen, 

die ausreichende Sachkunde 1 zur Sicherstellung des ge1amnm;en 
Betriebes (Verhütung von Arbeitsunfällen) sowie 

die erforderliche Zuverlässigkeit 

besitzt. 

Vom Pflanzenschutzdienst werden Schulungen für das Kontrollperso
nal angeboten oder benannt. Er kann eine Teilnahme oder/und einen 
Erfolgsnachweis verlangen. 

Die Sachkunde über die Verhütung von Arbeitsunfällen wird in der 
von den landwirtschaftlichen vermit-

telt. 

1 .2 Geeigneter Platz bzw. geeignete Halle 

keine Beeinträchtigung durch Witterungseinflüsse). Es ist sicher
.._,._.,:,.,.., .. ...,,,,, daß aufgrund des freigesetzten Wassers bei den Kontrollar
beiten keine Verschmutzung der Gewässer nach Wasserhaushaltsrecht 
entsteht. Das kann am zweckmäßigsten geschehen, indem 

1 Zur Sachkunde über die Verhütung von Arbeitsunfällen gehören insbesondere Kenntnisse über 
1. die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften der landwirtschaftlichen 

Berufsgenossenschaften einschl. der Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler, 
2. DIN 31001 Teil 1, DIN 11000 und DIN 11001 Teil 6, 
3. die Druckbehälterverordnung 
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- nur gereinigte, mit sauberem Wasser gefüllte Geräte zur Kontrolle 
zugelassen werden, 

das verwendete Wasser vollständig aufgefangen und in das kon
trollierte Gerät zurückgegeben wird. 

Die unter dem Punkt 1.3 aufgeführten Kontrollausrüstungen für Feldspritzgeräte werden 

hier nicht aufgeführt, da sie durch die Richtlinie 1.-3.1.2 ersetzt worden sind. Zu den 

Kontrollausrüstungen gehören ein Rinnenprüfstand zur Ermittlung der Querverteilung, 

Prüfeinrichtungen zur Messung des Pumpenvolumenstromes und zur Überprüfung von 

Durchflussmessern, eine Manometerprüfeinrichtung, Hilfsmittel zur Überprüfung des 

Düsenanstell- und -einstellwinkels, zwei Meßzylinder, Spezialrechenschieber, Dreh

zahlmeßgerät und Stoppuhr. 

2 Uutrclh.tiihr·u11t!! der Gerätekontrollen 

Die Gerätekontrollen sind nach den „Richtlinien des Pflanzenschutz
dienstes für die Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten" und - soweit 
mit der örtlich zuständigen Berufsgenossenschaft vereinbart - den 
,,Hinweisen zum Arbeitsschutz" (Anlage 10)2 durchzuführen. 

Die Pflanzenschutzgerätekontrolle ist für alle Feldspritz- und Sprühge
räte offen, unbeschadet einer Eintragung in die Pflanzenschutzgeräte
liste. 

3 Kontrollbericht und 

Das Ergebnis der Kontrolle jedes Gerätes ist in einem schriftlichen 
Kontrollbericht nach Anlage 3 für Feldspritzgeräte mindestens drei-
fach aufzuzeichnen. Die Dosierdaten (Düsenausstoß, Spritzdruck) sind 
zu überprüfen und festzuhalten. Je nach Bedarf ist eine Dosieranlei-
tung in Form einer Dosiertabelle zu erstellen. 

Vom Kontrollbericht und ggf. der Dosiertabelle wird je eine Ausferti
gung dem Gerätebesitzer und - wenn entsprechende Vereinbarungen 
getroffen wurden - der zuständigen Pflanzenschutzdienststelle ausge-
händigt. Die Kontrollbetriebe haben eine Durchschrift 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Die Formulare können - wenn entsprechende Vereinbarungen getrof
fen wurden - vom Pflanzenschutzdienst abgegeben werden. Soweit 
vereinbart, wird das Ergebnis der Kontrolle jedes Gerätes nach den 
,,Hinweisen zum Arbeitsschutz" in einem schriftlichen Kontrollbe
richt!) aufgezeichnet. 

2 Herausgegeben von den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
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von 

Die Betriebe dürfen nur an solchen Pflanzenschutz-
""'...,"·"h'"'"' die den in den „Richtlinien zur Kontrolle von 

~n~n~nM~~~~~~~~ 

grunct:sat,;,;J1ch gut sichtbar auf der in 
rechten Seite des kontrollierten Gerätes werden. Werden 

zum Arbeitsschutz" soll eine Plakette 

Kcmt1ro1101aK<3W3n können - wenn ent:sm~echer1C1e 
wurden - vom Pflanzenschutzdienst zur gestellt 

werden. Vom Pflanzenschutzdienst nicht benötigte Pla-
ketten sind am Ende eines Jahres unaufgefordert zurückzugeben. 

errwnen, dessen Rahmen von der 
nach Landesrecht Behörde nach Anhörung von Vertretern 
der Kontrollbetriebe jährlich und landeseinheitlich festgelegt werden 
kann. 

Technische 

Kontrolle zu erfüllenden technischen Anforderungen 

bundesweit vereinheitlicht und aktualisiert. bedeutete 

in diesem Fall 

technischen Merkmale. 

von der BBA veröffentlichten 

Als tle1su11e1 von den 9 zu kontrollierenden Punkten bzw. Bauteilen sei unter Ziffer 2 die 

2. des BEA-Merkblattes 44 konkret 

o-,=,. 1rAr·r1,c,·rt war, daß ein Volumenstrom von 5 1/min je Meter Arbeitsbreite erreicht werden 

muß, die 3. 

Richtwert genannt. 

wurde der inzwischen 

Wasseraufwand 

auf 

getragen. Bei 200 l/ha Wasseraufwand und 



6 km/h 2 1/min Volumenstrom je Meter Gestän-

Teilnahme der Kontrolle dienten bundesweit 

standardisierte Nr. 44 wurden vier 

kreisrunde Plaketten mit 75 mm Durchmesser als Muster Auch die 

lieh wechselnden Plakettenfarben waren Die Plaketten- und Schriftfarben 

wurden so daß im Einfarbendruck werden konnte und sich die Pla-

ketten vom Vor- und deutlich unterschieden. Die freien Innenräume auf den 

Plaketten konnten für Embleme genutzt werden. 

Als 3 vvar im BB.i\.=I\1erkblatt 

die , ... , ... t-..-.,-,,,,,.,,,... der K.cmt1rollerJgetm1:sse enthalten. Es diente mit seinen 10 

Uv!C0U'1H,,!lcH!F', und Keg15;tn,erz:ette1 Zl.lgl1e1clt1. Bei der Ge-

"'.,.,,_,.,.,,,..,,.., wurde Wert darauf aus-

war. 

Die Formularsätze waren im Format DIN A4 für das Dmchschreibeverfahren vorgese

hen. Neben dem für den Gerätehalter es je eine Durchschrift für den Kon

trollbetrieb und den amtlichen Pflanzenschutzdienst. In der Mehrzahl der Bundesländer 

wurden die Formulare vorn amtlichen Pflanzenschutzdienst beschafft und den Kontroll-

betrieben nach Bedarf zur 

strierte Kontrollbetrieb 

amtliche Pflanzenschutzdienst 

ao1reg:eo1emm .tier1c111tstm,12:ennum1nem und wurde 

dadurch in die versetzt, einem bestimmten 

Kontrollbetrieb zuzuordnen. In der waren die benutzten von allen 

Kontrollbetrieben zum Jahresende an die Pflanzenschutzdienststellen zu

ruc:K2:ug:eDen. Dort konnten sie für statistische Zwecke genutzt werden. 

Das BEA-Merkblatt Nr. 44 in der hciccn.-,o- der 3. L"-'-"H"''" von 1990 dient mittlerweile 

den meisten Bundesländern als für die der Kontrolle der Ge-
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räte für Flächenkulturen. Auf seiner wurde durch die BBA ein Musterentwurf 

vorgelegt, der die Basis Ländervorschriften bilden sollte. 

4.2. 

Ende der 80er Jahre standen für die Durchführung der Kontrolle Prüfeinrichtungen zur 

Verfügung, die zum Teil zwei Jahrzehnte alt waren. Eine Prüfstation umfaßte üblicher-

weise einen Rinnenprüfstand zur der ein Schwebekörper-

Durchflußmeßgerät zur Erfassung des Volumenstromes der ein Manometer-

prüfgerät und diverse kleinere Zusatzteile, wie z.B . .....,,..,11,.,u.,uu,..,.::,"''-'' 

Einstellschlüssel für die Düsen. 

Meßzylinder und 

Bei der Querverteilungsmessung erfolgte die der rein visuell 

durch Vergleich der einzelnen Außerdem stießen die 10 bis 

12 m breiten Rinnenprüfstände bei kontinuierlich zunehmenden Spritzgestänge

Arbeitsbreiten immer häufiger an ihre Bereits bei 15-m-Gestängen 

mußte mit erheblichem Zeitaufwand zweimal mit dem 

und gemessen werden. Hinzu kam, daß zahlreiche Kontrollbetriebe den 1989 bei 12 m 

Meßbreite ca. 12.000 DM teuren Rinnenprüfstand aus gemeinsam ange

schafft und genutzt hatten. Diese Tatsache hatte zur Folge, daß er relativ häufig unter 

erheblichem Zeitaufwand auf- und abgebaut und transportiert werden mußte. Letzteres 

um so häufiger, als mehr und mehr Kontrollbetriebe nicht nur stationär in ihren Stamm

sitzen, sondern zusätzlich über mehrere Kontrollorte rotierend die Kontrolle anboten. 

Vor diesem sowie in der die re-

produzierbare und justitiable voraussetzte, kam es der neuziger 

Jahre zur technischen Weiterentwicklung von 

Insbesondere die Entwicklung von elektronischen Querverteilungsmeßsystemen wurde 

forciert. Sowohl in der Universität Münster als auch im schwedischen Upsala entstanden 

auf Schienen fahrbare Meßeinrichtungen, die leicht und schnell auf- und abbaubar und 

durch einfache Schienenverlängerung an beliebige Spritzgestänge-Arbeitsbreiten anpaß

bar sein sollten. Nach etwa 
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zwei anerkannt: 

1. der von 

2. der von Hardi vertriebene Scanner" 

der sich unterhalb des 

Das Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis der BBA Teil 6 „Anerkannte Pflanzenschutzge

räte" enthält in der 45. Auflage 1997/98 folgende technische Kurzbeschreibungen: 

MOB", auf Schienen fahrbare Meßein-
10 Meßrinnen Aluminium auf einem 

( 100 mm Rinnenbreite, 97 mm 
10 Meßeinheiten bestehend aus 

und Steu-

''"'n" 0
····, auf Schienen fahrbare Meßein

m Arbeitsbreite, Meßrinnen in einem Gehäuse aus Edel-
stahl ( 100 mm Rinnen breite und 1500 mm 8 Meßzylinder 
(19,5 mm Innendurchmesser, 205 mm aus Kunststoff mit Kon-
taktgebern für und „l\i'.Lel:Sern1e·· 
tung, Meßwertrechner und 

Abb. 18: 

Scan
ner zur Querver
teilungs-messung 
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Dem Trend zur über mehrere Kontrollorte wandernden Prüfstation ,.,._...,""''"''''"" H' .... F,'"'"'"'' 

wurde von der Hannover eine Ko1mp1ette, 01~we!!11cr1e 

Prüfstation in Form des Spritzgerätekontrollwagens 
1994 BEA-anerkannt und im vorgenannten BEA-Verzeichnis 
schrieben: 

Abb. 19: 

Spritzgerätekontrollwagen Typ „SKW", in einem unter-
gebrachte Meßeinrichtungen wie Spray Scanner" 
(Prüfungs-Nr. 1281), Durchflußmesser „Krohne K 180" mit Nennweite 
DN 25 und DN 40, Prüfungsmanometer O bis 10 Schalt- und Re
gelarmatur . für die Betriebsartenwahl 
und „Dosieranweisung mit Überprüfung Durchflußmesser", 
alle erforderlichen Schläuche und Schlauchanschlüsse sowie Adapter für 
die gängigsten Gerätearmaturen. 

Im vorstehenden Steckbrief des wird die 

Volumenstrommessung erwähnt. Auch in diesem Bereich ist der Stand der Technik 

fortgeschritten und hat die 

Uv,>UUCAU, weil die 

waren, 

mußte. 

oder 

BEA-anerkannt wurden: 

nicht druckfest 

bar erfaßt werden 

Stahlblech
magrn~tlsch, induk-
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567", Nennweite 25 

Abb. 20: 
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Durchflußmeßgerät „Rau-Prüfcheck l ", 
(achtflügelig, Meßbereich 20 bis 210 maximaler Betriebsdruck 20 

in Kunststoffgehäuse mm Innendurchmesser der Flüssigkeits-
leitung) mit abschraubbarem Sensor, Schnellschlußkupplungen l" und 
Anzeigegerät, Stromversorgung 12 V 

1Jt1rcJhtl1uJS1nesse:r, - wahlweise: 
ma.gm~t1s,ch, induktiv arbeitender Durchflußmesser (Meßbereich 10 bis 

25 bis 200 1/min), Durch
Manometer (Genauig-
160 mm Durchmesser, 

C" (Turbinenrad-Meßwertgeber, 
bis 190 1/min, Nenndruck 20 bar) zur 

im Rücklauf der jeweiligen Ar-

Meßwerte 

mit einem elektronischen Dosierwertrechner in der 

an und sind in Verbin

neben der reinen Volu-

menstrommessung der 

liefern. Darüber hinaus können sie der '""~·= ... "'·'"' der an den t<eJcts1mtzgi~räten immer 

häufiger vorhandenen Durchflußmesser dienen. Aus diesem Grunde ist zu erwarten, daß 

Diese Annahme auch für die genannten elektronischen 

die bei zunehmenden 

werden. 

Meßbreite ca. 25.000 DM, während der Preis für einen 

ware rund 21.000 DM plus 

4.3. 

Wie Tabell 5 

mit 24 m 

Scanner inclusive Soft-

schnitt der alten Länder in den Jahren 1984 bis 1990 im Bereich von 15 bis 19 % 

..,..,,,, .... ...,J ... Die zwischen den einzelnen Bundesländern unterschiedlich hohen Teilnahme-



% 

den 

Bundesländern und % 

% Jahr 
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dabei bereits 1993 beeindruckende Quoten, was einerseits mit dem hohen Engagement 

des amtlichen Pflanzenschutzdienstes und der beteiligten Kontrollbetriebe sowie ande

rerseits mit der günstigen Struktur von wenigen relativ großen Feldspritzgeräten zu be

gründen ist. 

Anschrift des Autors: 

Dipl.-Ing. F.-Otto Ripke 
Landwirtschaftskammer Hannover 
Pflanzenschutzamt 
Wunstorf er Landstraße 9 
30453 Hannover 
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Obligato:ry inspec:tiom of field spraye:rs 

FRIEDRICH-OTTO RIPKE 

Wie bereits im Kapitel 4 angesprochen, ermächtigt das Pflanzenschutzgesetz vom 

15. September 1986 (BGBI. I S. 1505) in § 30 Absatz 1 Nr. 3 den Bundesminister für Ernäh

rung, Landwirtschaft und Forsten, Verfügungsberechtigte und Besitzer zu ve11JIJt1c11te1n, im 

Gebrauch befindliche Pflanzenschutzgeräte prüfen zu lassen. Von dieser 

machte der Bundesminister vor dem Hintergrund der bis einschließlich 199] 

freiwilligen Beteiligung der Gerätehalter durch Verordnung der ersten Änderung der Pflan

zenschutzmittelverordnung im Artikel 1 am 11. Juni 1992 Gebrauch. 

5.1.1. 

Die geräterelevante 1. Verordnung zur Änderung der 

11. Juni 1992 (BGBI. I S. 1049) ist am 1. Juli 1992 in Kraft getreten. Gemäß § 7 Ver-

fügungsberechtigte und Besitzer ihre im Gebrauch befindlichen 

chenkulturen - außer Kleingeräten - in Zeitabständen von 4 Kalenderhalbjahren durch amtli

che oder amtlich anerkannte Kontrollstellen prüfen zu lassen. 

Die von der Kontrollpflicht ausgenommenen Kleingeräte sind laut ..LA,,,;;;,,:uuvJLHlJLuu•u 

Pflanzenschutzgeräte, 

die von Hand oder durch verdichtetes Gas betrieben werden und ein Füllvolumen 
von höchstens 5 Litern, bei abgabefertig mit Treibgas versehenen Behältern von 
höchstens 1 Liter, haben oder 

mit denen Pflanzenschutzmittel ausschließlich unter Ausnutzung der Schwerkraft 
ausgebracht werden und deren Füllvolumen bei Gießgeräten höchstens 
bei Granulatstreugeräten höchstens 3 Liter, sonst höchstens l Liter 
nach ihrer Konstruktion von einer Person getragen werden. 

§ 5 

Die Kontrollpflicht gilt nur für Pflanzenschutzgeräte für Flächenkulturen, die mit einem 

zontal ausgerichteten Spritz- oder Sprühgestänge ausgestattet sind, wie sie insbesondere im 

Ackerbau als Traktoranbau-, -aufbau- oder -anhängegerät oder als selbstfahrende Geräte ver-

sich am 30.06.1993 in Gebrauch befanden, waren bis zum 31.12.1993 und danach rei,~ehnäJfüg 
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in dem vorgenannten zur Kontrolle vorzustellen. uerat,eh,ilte:m, die frei-

im Zeitraum zwischen dem 01.01.1992 und dem 30.06.1993 an der t<elctsrmtigerät,~-

kontrolle wurde eine für die erste Pflichtteilnahme bis 

zum 31.03.1996 emge1·au'mt. Davon wurde - wie in Tabelle - seitens der Praxis um

fassend Gebrauch ge1nac:m. 

den in Gebrauch befindlichen t<e1as1Jntzg,~raten aber auch Neu-

30.06.1993 erstmals in Gebrauch genommene müssen 

sp;:lte~;te11s bei Ablauf des sechsten Kalendermonates nach ihrer kontrolliert 

worden sein. u"'L~"'t-,u erstreckt sich die Kontrolle der 

das ,_,...,"'~'t,'..."L,"it,..,,,,·u""'~tp.·m und die Düsen, während bei allen Geräten auch Rühr-

\.flllat11re1t1, 1-<·olf'a ... , ... .,, sowie oder :Sp1rühgei;tä11ge zu 

kontrollieren sind. 

Gebrauchte 

wurden bzw. 

Die Kontrolle darf 

die nach dem 30.06.1993 nach Deutschland 

werden. Die Teilnahme ist durch eine deutlich sichtbar am un-

trennbar nachzuweisen. Mit der 4 die Form 

und Inhalt der Plakette bundeseinheitlich vor. Die wird mit dem Ablauf des auf 

ihr ungültig. 



1-<a·r,,n,rtAT sich an 

kette versehen sein 

für die Zeit 

rens Sinne 

4 

im Gebrauch befindlichen 

erforderlichen 

desländer überlassen. Aus diesem Grunde traten in der zweiten Jahreshälfte 1993 in nahezu 

Bundesländern über die amtliche 

Rechte der Kontrollstellen 

der .S."-.'-.1'U.LV>hJL•vH,vl!, 

Einzelnen kann eine Kontrollstelle auf anerkannt werden, 

Personal und die fordern 

•~="'"""""'"' fachliche und 

sehen der 
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Nach weis der Kenntnisse und Fertigkeiten sowie regelmäßige Fortbildung und 

aDJ~escrntosser1e fachbezogene Berufsausbildung verlangt. 

no1:wema1ge:n betrieblichen Ausrüstung gehören Prüfeinrichtungen, die eine fachgerechte 

nach den hierfür maßgeblichen technischen Vorschriften gewährleisten. In bezug auf 

und Meßgenauigkeit wird auf die BEA-Richtlinie 1-3.1.1 verwiesen (siehe Kapitel 

und damit ein bundeseinheitlicher Standard sichergestellt. Die Meßgenauigkeit der Prü

i,...,,,,a,,v.,,,...,1"''-'H ist mindestens alle 2 Jahre prüfen zu lassen, 

Schließlich müssen auch die Kontrollorte bestimmten Anforderungen genügen - nämlich 

Schutz vor Witterungseinflüssen bieten und wasserrechtlichen Anforderungen genügen. Letz

teres bedeutet für die Praxis, daß das bei der Kontrolle benutzte Wasser aufzufangen und dem 

kontrollierten Feldspritzgerät wieder mitzugeben ist. Im Hinblick auf den erforderlichen 

Windschutz besteht keine generelle Pflicht zur Messung der Querverteilung in geschlossenen 

Hallen. Gleichwohl wird eine entsprechende Verfahrensweise in den meisten Bundesländern 

angestrebt. Zu den Pflichten der Kontrollbetriebe gehört weiterhin die Verwendung der bun

deseinheitlichen Kontrollplakette und des Berichtsbogens. 

1etern:en1enc1e Detailvorgaben werden in den sogenannten Kontrollordnungen der Bundeslän

der geregelt. Dabei handelt es sich in der Regel um Verwaltungsvorschriften, die Aussagen 

über den und die Registrierung von Kontrollplaketten und Berichtsbögen, über die Hö

he des Kontrollentgeltes und schließlich über die technischen Anforderungen an die Feld

._,..,,,.,..,F,'"'-"· .. '"' d.h. über die Voraussetzungen der Plakettenvergabe enthalten. In diesem Punkt 

oe2:1er1en sich betroffenen Bundesländer auf die in BEA-Richtlinie 1-3-2-1 

zm;;anamen;getatsiten technischen Merkmale. 

BBA ~ Muste:rentwü:rfe und bundeseinheitliche AIJ1st1m1nung 

Wie bereits erwähnt, ist die Durchführung der amtlichen Kontrolle von Feldspritzgeräten 

Ländersache. Um vor dem Hintergrund der föderativen Struktur der Bundesrepublik 

Deutschland auf Bundesebene Einheitlichkeit gewährleisten zu können, hat sich eine Arbeits-

aus Fachreferenten und Experten der Bundesländer und der Biologischen Bundesan-
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stalt für Land- und Forstwirtschaft bereits 1992 mit der der no1twcma1ge:n 

Ländervorschriften befaßt. Im Hinblick auf Anerkennungs- und konnte auf 

die 3. Auflage des BEA-Merkblattes Nr. 44 werden. Redaktionelle 

sungen an die gesetzliche Pflichtkontrolle wurden problemlos und und kommen 

in den einschlägigen ...... , .... ,,f""'u und Kontrollordnungen der Länder zum Ausdruck. Zeit-

aufwendiger und im inhaltlichen Detail schwieriger gestalteten sich die Diskussionen um Art, 

Umfang und Meßgenauigkeit der erforderlichen Prüfeinrichtungen sowie um die technischen 

Anforderungen an die zu kontrollierenden Feldspritzgeräte selbst. Zur erfolgreichen ~ .... ,.., .... ,.., 

kam es schließlich in Form der beiden BEA-Richtlinien 1-3.1.l und 1.3.2.1, die in ihrer aktu-

5.2.2. BBA-Richtlinie 1-3.1.1 

Kontrollausrüstungen, die für die Prüfung im Gebrauch befindlicher Pflanzen
schutzgeräte in amtlichen oder amtlich anerkannten Kontrollstellen 
werden, müssen die in dieser Richtlinie erfüllen. 

zugrun-

1. 

ist ein Prüfstand mit 100 
mm und mindestens 80 mm gemessen zwischen Ober
kante und tiefster Stelle, zu verwenden. Die Messung eines 12 m breiten Gestän-
ges muß in einem Durchgang sein. 

K11r1rn~m:>rütst:incle müssen mindestens m tief sein. Die Knme:ntc~Humg 
ist mit einer von mm einzuhalten. Die nu1n;;tuumg 

ser Toleranz ist im aufgebauten Zustand jeweils vor Beginn der Kontrolle 
mittels geeigneter Hilfsmittel, z.B. einer Schablone, zu überprüfen. Die 
1v1"'""7u11,nnf•r müssen von gleicher Art und Größe sein und ein i-<c,c,""'",,." 

vermögen von mindestens 500 ml haben. Die darf maximal 
l O ml betragen. Der Fehler darf nicht größer als l O ml oder 2 % des 
Meßwertes sein. 

Prüfstände mit Rinnenmeßwagen und elektronischer 
müssen die Rinnenteilung mit einer Genauigkeit von ±1 mm einhalten. 
Die Positionierung des Meßwagens muß beim schrittweisen Durchfahren 
der Meßstrecke mit einer Genauigkeit von ±20 mm Der Fehler 
bei der des Volumenstroms der Einzelrinnen darf bei einem 
Volumenstrom von 300 ml/min nicht größer als 4 % sein. Die Ge
bralUCihs2mh~ltlmg muß Angaben zur Kalibrierung des Prüfstandes enthal-
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stens die 

muß 
tlanztmsch11tz:geräte:tatml<rnte sind be-

reitzuhalten. 

Der Fehler von zur 
als 2 % des Meßwertes oder 2 1/min sein. 

2.2 

Der Fehler von Meßgeräten zur von 1JttrcJnt11uJj1ne:sse:rn, die für die Dosie-
rung eingesetzt werden, darf nicht größer als 

3. 

Prüfmanometer müssen einen Mindestdurchmesser von 100 mm aufweisen und 
sein. Falls sie für direkt mit dem Ptlam~ensclmtzgt~rät 

ge,1.:unprt und mit einer versehen 
HU-'~L'VL•vLV.Uj >JA~~,CVU<~A<~UCJ-, und richten sich nach dem 

ctn1c1':bere1cn, in dem die zu 
101ge1t10t~r Tabelle zu entnehmen: 

> 16 1,0 2,5 

1,0 

40 
60 
100 

zur Einzeldüsenausstoßes bei 
"-nriiilnia"·rü·t<Pn für Raumkultu:ren 

Der 
bis 2 l, einer \Jß..,tUvHU.,HULHF, 

verlustfrei au1rgetm1ge:m 
zu prüfenden Pflanzenschutzgeräten richten. Für 
oft 10, bei Geräten für können 20 IHIP•H7 ul1nri,3 r 
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rätematrix ersetzt sein), kann auf die Messung der Querverteilung nach Merkmal 
K.9.3 verzichtet werden, wenn der Gerätehersteller einen Geräteschein mit allen 
wichtigen Kenndaten des Gerätes mitliefert. 

Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Kontrollbericht nach dem Muster der Anla
ge 1 festzuhalten. Wird die Prüfung nach § 7 Abs. 3 der Pflanzenschutzmittelver
ordnung bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen ohne die Messung der 
Querverteilung durchgeführt, so ist das Ergebnis der Prüfung auf dem mit dem 
Geräteschein kombinierten Kontrollbericht entsprechend dem Muster der Anlage 
2 festzuhalten. 

1. Antrieb 

K.1.1 Der Antrieb darf in seiner Funktion nicht durch Verschleiß oder Defekt 
beeinträchtigt sein. 

Antriebselemente wie Gelenkwelle, Kette, Kettenräder, 
Keilriemen, Getriebe usw. sind zu prüfen. 
Geringe Mängel: leichter Verschließ der Antriebselemente, schlechte 
Schmierung der Kette, Keilriemen leicht beschädigt, zu geringe Keilrie
menspannung. 

2. Pumpe 

K.2.1 Der Volumenstrom von Pumpen, die den Flüssigkeitsstrom für die Düsen 
liefern, muß auf den Bedarf des Gerätes abgestimmt sein. 

Die Messung erfolgt mit einer Meßeinrichtung, die der 
Richtlinie 
1-3.1.1 des Teils VII der Richtlinien für die Prüfung von Pflanzenschutz
mitteln und Pflanzenschutzgeräten der Biologischen Bundesanstalt ent
sprechen muß. Der Bedarf des Gerätes ergibt sich aus dem im bestim
mungsgemäßen Betriebsdruckbereich maximalen Flüssigkeitsausstoß der 
verwendeten Düsen und einem zusätzlichen Volumenstrom bei Vorhan
densein eines hydraulischen Behälterrührwerks gemäß folgender Tabelle: 

Behälternennvolumen 

bis 1000 l 

über 1000 bis 2000 l 

über 2000 l 

ueinrrn:e Mängel: keine 

zus. Volumenstrom 

5 % des Behälternennvolumens 

601/min 

3 % des Behälternennvolumens 

K.2.2 Durch die Pumpe verursachte Pulsationen müssen gedämpft sein. 
Geringe keine 

K.2.3 Die Überdrucksicherung muß funktionsfähig sein. 
Hr1~1·nt1P:rn11110• Die Funktionsfähigkeit der Überdrucksicherung muß auch 
bei Verstopfung eines evtl. nachgerüsteten Druckfilters gewährleistet sein. 

Mängel: keine 

K.2.4 Die Pumpe muß dicht sein. 
Erläuterung: Sie darf nicht tropfen. 
Geringe Mängel: keine 
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3. Rührwerk 

K.3.1 des Behälterinhaltes im Spritzbe-
len.-Nennctireh.zaJhl und bei halber erzielt werden. 

nclrltu!en Einbau der Rührwerkteile und bei 
draulischem Rührwerk auf zusätzlichen Volumenstrom Merkmal 
K.2.1 zu achten. 

K.4.1 Der Behälter und die Verschlußeinrichtungen müssen dicht sein. 
",._.,, ua;t;."' M~im~el: keine 

K.4.2 Sofern über den Behälterdom befällt wird, muß ein Einfüllsieb vorhanden 
sein. 

K.4.3 

K.4.4 
FüllstandsSchlauch, 

Skala teilweise durch Schläuche verdeckt 

K.4.5 Die Spritzflüssigkeit muß beim Entleeren gezielt aufgefangen werden 
können. 

schlecht verlegter 
Schlauch behindert das 

K.4.6 Bei ..._,.., ... u,,,.,,,._.u,._,u,.L,.., .. u .. 1i:,vu muß ein Zurücklaufen der Spritzflüssigkeit 
ausgeschlossen sein. 

1v1~m~~e1: keine 

K.4.7 Einspülvorrichtungen von Geräten, die nach dem 01.01.1989 gebaut wur
den, müssen ein Schutzgitter mit höchstens 2 cm Maschenweite haben. 
'UI'-•"- H&il.."-' IVHBn{re1: keine 

K.4.8 Einspülvorrichtungen müssen funktionsfähig sein. 
" ............ i..,., M~üurel: keine 

K.4.9 

5. Armaturen 

K.5.1 Alle Schalt- und Druckeinstelleinrichtungen müssen dicht sein und 
einwandfrei funktionieren . 
..._. ..... uJ•i...., n.a..au1;;~t::1; Schalt- oder aber 
in der Funktion nicht beeinträchtigt 

K.5.2 Die müssen den Betriebsdruck bei gH::ic.1101e1-

bender Betriebsdrehzahl einhalten . 
.ErH:it1te1rm1~: Dazu auch, daß sie den Betriebsdruck nach Aus-
und Wiedereinschalten des Gerätes wieder erreichen. 

vu,,uu ..... , ,Auf','-'" des Betriebsdruckes um bis zu 5 % 
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K.5.3 Die zu einer einwandfreien 

K.5.4 

K.5.5 

~v.UUJ"~JlAH.<~<JC.YJlAM''H Il1Üssen 
treiber bei der Arbeit 1eaer:2:en 

5 

6 

10 

hinsichtlich des Meßbereiches den1 Verwen-

venaut1gJ\:e1t des 
lanorr1eti:~ro1rüti::mncl1tung, die der Richtlinie 1-3.1.1 des 

K.5.6 Manon1eter n1üssen einen Gehäuse-Mindestdurchn1esser von 60 n1n1 ha
ben. 

K.5.7 Die LHl,GvAOC\.,, von höch-

K.5.8 

stens 0,2 bar aufweisen. 
'UI ..... u„ii.,.., 1.'1'.1.c:an~~c:.1.. keine 

die 
aA.1 . .:,u,Ju,,u"," Arbeitsbereich 

ow-e1c:numg von n1axin1al 5 % von1 Meßwert aufweisen. 
Hr1ti1,1~,i:,·rn1r11a• Ein vorhandener Durchflußn1esser ist n1it der Prüfein
richtung nach Richtlinie 1-3. l. l des Teils VII der Richtlinien für die Prü-

von Pflanzenschutzn1itteln und der ,..,,..,,,.,.cv, __ 

K.5.9 Eine zentrale 
sein. 

n1uß vorhanden und 
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6. t.,eitun2ss,vste01 

K.6.1 daß alle Düsen aus-
g1c~1c11maJj1g mit werden. 

ßr·Jä1.1te:rmrui: -'-"-'H"'"""'v" und Anschlüsse sind beim maximal erreichbaren 
aber höchstens 10 Sie dürfen nicht 

K.6.2 Schläuche dürfen keine Knick- und Scheuerstellen aufweisen. 
:Schet1erstelle1n. die das Gewebe des Schlauches 

noch nicht erreicht haben 

K.6.3 Schläuche dürfen im betriebsbereiten Zustand nicht im "-'-.. ; .. ~n<--,,1,., 

7. 11.'iilfo.'O''HlM"n< 

K.7.1 In den 
handen sein. Die Filter müssen auch bei ,...,,,,~· .. ,1:1 .. =·~ 
den ohne daß mehr l-ilii00,rrl,·a.1t-

lJU.''-'F,•J~u,unn,u befindet. 

ge1·eII11gt wer
als sich im Filter 

K.7 .2 Filtereinsätze müssen auswechselbar sein. 
1v1:aniie.1.: keine 

8. Sp1ritz:2es1tän:~~ 

K.8.1 .!.>-i<vl!LUH/",\AJ stabil sein, d.h. im keine 
ren haben und darf nicht mechanisch ver-
formt oder in den Gelenken ausgeschlagen sein. 

des Uc:sUifü!'es. die die Aus-

K.8.2 müssen 
wirksam sein. 

z.B. 

K.8.3 Die Düsen müssen einen einheitlichen Abstand voneinander und von der 
Zielfläche haben. 
H.rl!:1111t;:i.rn·na• 1Jt1senkönJer dürfen beim Zusammenfalten des Gestänges 
nicht verdreht oder verschoben werden. Differenzen der Abstände zwi
schen den Düsen und der Zielfläche bis zu 10 cm sind ,<.,u,,u"""I"-· 

Miim!el: keine 

K.8.4 Geräteteile dürfen nicht bespritzt werden. 
1v1~ins:1e1: keine 

K.8.5 
sen die Zerstäuber an den vor tsesct1adl1gtmg 
uv,u"'"'""U''ü, z.B. durch Abstandhalter, geschützt sein. 

Miini1PI! deformierter Abstandhalter 

10 m müs
durch Bo-
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K.8.6 Spritzgestänge mit Arbeitsbreiten über 6 m müssen in mindestens zwei 
Teilbreiten an- und abschaltbar sein. 
Geringe Mängel: keine 

K.8.7 Höhenverstelleinrichtungen müssen funktionsfähig sein. 
Geringe Mängel: keine 

K.8.8 Schwingungs- und Hangausgleichseinrichtungen müssen funktionsfähig 
sein. 
Geringe Mängel: keine 

9. Düsen 

K.9.1 Alle gleichzeitig verwendeten Düsen, einschließlich der zugehörigen 
Tropfstoppventile und gegebenenfalls Filter, müssen nach Typ und Größe 
gleich sein. 
lfrtfüutPrn1no· Es sollten Düsen verwendet werden, die von der BBA an
erkannt sind. Bei Mehrfach-Düsenkörpern müssen die unterschiedlichen 
Düsensätze je für sich geprüft werden. 

1v1~1m?e1: keine 

K.9.2 Düsen dürfen nicht nachtropfen. 
H.r1~1;1t.:•1r1n10· Durch mehrmaliges Öffnen und Schließen der Abschaltein
richtungen ist zu prüfen, ob die Düsen nicht länger als 5 s nach dem zu
sammenbrechen des Spritzfächers nachtropfen. 
Geringe Mängel: keine 

K.9.3 Die Querverteilung muß im voll überlappten Bereich gleichmäßig sein. 
Sie wird mit dem Variationskoeffizienten beurteilt. Dieser darf nicht grö
ßer als 10 % sein. Bis zum 31.12.1997 gilt als gleichwertiges Kriterium, 
daß nicht mehr als 8 % der Meßwerte mehr als 15 % vom Gesamtmittel
wert abweichen dürfen. 
Erläuterung: Die Messung der Querverteilung erfolgt mit einer Meßein
richtung, die der Richtlinie 1-3.1.1 der Richtlinien für die Prüfung von 
Pflanzenschutzmitteln und Pflanzenschutzgeräten der Biologischen Bun
desanstalt entsprechen muß. Vor Beginn der Messung der Querverteilung 
ist darauf zu achten, daß alle Düsen einwandfrei spritzen und richtig ein
gestellt sind. Die Messung der eingebauten Düsensätze erfolgt bei dem 
vom Gerätehalter angegebenen Betriebsdruck und Abstand 
zur Meßfläche; in der Regel beträgt dieser bei Düsen mit 110/120° 
Spritzwinkel 50 cm. Wurden zur Mängelbehebung neue, BBA-anerkannte 
Düsen (auch mehrere Düsensätze) eingebaut, ist keine erneute Messung 
der Querverteilung notwendig, wenn vorher mindestens eine Messung er
folgt ist. 
..;,i:,r·n,,,.,. Mängel: bis zu 12 % der Meßwerte weichen mehr als 15 % vom 

Mittelwert ab. 
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5.2.4. 

113 

>.rganitsat:ior1src,rn1en und aktueller Stand der Kontrolle von 

11·e1ds1>rH:uri~räten in den Bundesländern 

Die Kontrolle von Feldspritzgeräten in als Kontrollstellen amtlich anerkannten Landmaschi

nen-Fachbetrieben hat sich auf der Grundlage der vorstehend erläuterten Rechtsvorschriften 

und Richtlinien bundesweit durchgesetzt und bewährt. 

Tabelle 6 zeigt für alle Bundesländer im Jahr 1996 hohe Teilnahmequoten, die im Bundes

durchschnitt 59,7 % ergeben. Bei dem vorgeschriebenen zweijährigen Teilnahmerhythmus 

kann dies Ergebnis voll befriedigen. 

An dieser Stelle sei daran erinnert, daß die niedrigen Teilnahmequoten in den Jahren 1994 und 

1995 in der auf den 31.03.1996 terminierten Übergangsfrist aus der Pflanzenschutzmittelver

ordnung begründet sind. 

Tabelle 6: Pflichtteilnahme an der amtlichen Kontrolle von Feldspritzgeräten 

,. . 
1993 - 1996 in % 

Jl 

1993 1994 1995 1996 
Bremen 0 0 0 0 
Hamburg 0 0 0 0 
Berlin 56 0 90,0 0 
Schleswig-Holstein 33 7,5 12,4 42,2 
Niedersachsen 55 65,3 
- Oldenburg 77 6,2 15,8 71,6 
- Hannover 49 8,9 28,6 62,5 
Nordrhein-Westfalen 45 12,9 17,9 53,3 
- Münster 45 5,0 13,9 65,9 
-Bonn 46 24,9 22,7 41,2 
Hessen 33 4,2 7,3 50,6 
Rheinland Pfalz 53 10,5 22,l 59,7 
Saarland 27 0 2,5 31,5 
Baden-Württemberg 41 6,3 12,5 43,8 
- Freiburg 34 4,2 10,4 
- Karlsruhe 36 4,4 7,6 
- Stuttgart 35 6,3 13,2 
- Tübingen 71 10,0 17,2 
Bayern 55 3,4 12,9 77,0 
Mecklenburg-Vorpommern 44 33,3 67,8 
Sachsen 47 23,4 6,6. 54,7 
Sachsen-Anhalt 45 24,4 22,9 97,0 
Brandenburg 61 35,9 16,2 58,3 
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Kontrolle offen-

sichtlich keine ,_,,..,...,..,.,,c,,m,c> 

und dafür o-rr,l~p·rpn 1:<e1as1cm1:zgera.ten als in den alten .&JYHU\.;0aUAU'-'J.U Ent-

zu e11nar1m{!QU.Ote:n die über dem Bundesdurchschnitt 11e12:enlae1r1, Dt!gums11gt haben. 

Tabelle 7: Anzahl 

Berlin 30 

Schleswi -Holstein 7.000 

Niedersachsen 23.000 

7.000 

- Hannover 16.000 

Nordrhein-Westfalen 18.400 

9.000 

9.400 

18.000 

Rheinland Pfalz 7.000 

Saarland 1.200 

34.500 

Ba 47.000 

1.200 

Sachsen 1.200 

Sachsen-Anhalt 1.100 

900 

Aus der Anzahl der Feldspritzgeräte in den Bundesländern im Jahr 1996 (Tabelle 7) und der 

Anzahl der Kontrollstellen bzw. -betriebe inklusive Kontrollorte und 

(Tabelle 8) lassen sich Au:ssa;gen über Organisation und Struktur der Kontrolle ableiten. 
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5.2.5. 

räten 

Der grenzübergreifende Verkehr von im Gebrauch befindlichen Feldspritzgeräten im verein

ten Europa erfordert die Harmonisierung der Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten durch die 

Mitgliedsstaaten. Gemeinsame Expertentagungen auf EPPO-Ebene haben stattgefunden und 

einen intensiven Erfahrungs- und Informationsaustausch ausgelöst. Die gesetzliche Pflicht

kontrolle ist in einigen Nachbarstaaten, z.B. Holland, bereits eingeführt und steht in anderen 

kurz bevor. Wenn die Durchführungsregeln zur Kontrolle in allen Mitgliedsstaaten qualitativ 

und inhaltlich gleichwertig sind, steht einer gegenseitigen Anerkennung der Kontrolle bzw. 

Kontrollplakette nichts im Wege. Die Verordnungen in einigen deutschen Bundesländern über 

die amtliche Anerkennung von Kontrollstellen sehen bereits in der gültigen Fassung eine ent

sprechende Regelung vor. 

5.2.6. 

Zur bundeseinheitlichen Durchführung der Kontrolle gehört auch ein in der Höhe annähernd 

abgestimmtes Kontrollentgelt. Auf jeden Fall war und ist zu vermeiden, daß zwischen Kon

}rollbetrieben über das Kontrollentgelt ein Konkurrenzkampf zu Lasten der Kontrollqualität 

entsteht. Drei Bundesländer haben aus diesem Grunde den Weg einer landeseinheitlichen 

Kontrollentgeltfestsetzung durch die zuständige Behörde gewählt (Schleswig-Holstein, Nie

dersachsen und Rheinland-Pfalz). In den übrigen Bundesländern sorgen Kontrollbetriebe und 

zuständige Behörde auf dem Wege der zivilrechtlichen Abstimmung bzw. Verhandlung für 

weitestgehenden Gleichklang. Dabei berücksichtigt die Höhe des Kontrollentgeltes teilweise 

die Größe des zu kontrollierenden Feldspritzgerätes, teilweise den Zeitaufwand und vereinzelt 

auch einen Grundbetrag. 

Eine 1995 vom Pflanzenschutzamt Hannover durchgeführte Umfrage erbrachte für ein Feld

spritzgerät mit 1000-1-Behälter und 15 m breitem Spritzgestänge über alle Bundesländer einen 

Kontrollentgelt-Schwankungsbereich von 195,-- bis 240,-- DM, wobei die Gerätehalter ein 

niedriges und die Kontrollbetriebe ein höheres, mindestens kostendeckendes Kontrollentgelt 

anstreben. Diesbezüglich werden sich zukünftig wahrscheinlich noch geringfügige Änderun

gen und Anpassungen ergeben. 



117 

5.3. 

Nach !!elten.cteim Pflanzenschutzrecht (§ 7 Absatz 6 

Landesrecht zu:stanct:tge Dienststelle den Gebrauch eines 

Verstößen 

olakette unte:rsat2:en. Dies geschieht in der durch behördliche 

muß die nach 

Prüf-

sich auf einen Zeitraum bis zum der erforderlichen t'nnplaKettie. Verstöße gegen 

Teilnahme an der ...... -..,.,., ""-~· können im Rahmen eines ürdrnun1:;svv1ctngkette11Vc~rt.1hrens ge

Verstöße teilweise durch 

oder von den zuständigen Behörden im Rahmen von stichprobenartigen 

Anschrift des Autors: 

,1,.,, . ... ~. Friedrich-Otto 
Landwirtschaftskammer Hannover 
Pflanzenschutzamt 
Wunstorfer Landstraße 9 
30453 Hannover 
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6. Stand der 11 ellel.spnttzi:?;er·at,~.kcmtroJie in anderen emro1>a1;sctum 

of the mspei~ucm 

HEINZ GANZELMEIER und SIEGFRIED 

Derzeit bestehen , .. n,.<u1.J,u.,i:;'"' der EU-Pflanzenschutzmittel

richtlinie die t't1an:zer1scnutzi2:es13tzget)ur1g in zu harmonisieren. Auch 

der Pt1am~en.sclmtzg(3räte sind seit Jahren l\lormun:gs,1orJnat>en auf emroo,a1s.cn1er und in

ternationaler Ebene um eine einheitliche für Pflanzen-

Nachdem die Kontrolle der Pflam~ensdmtzgc:rä1:e in der burot)ä1,scr1en Union und dar

über hinaus zunehmend in bestehen seit Zeit tsestriebtm,e:en, die 

dazu bereits VOJrlle:geJrldc;n Ht"J-'lh1'll1'\(TPn Al'1Cr>rl,'lUTAti" ZU diskutieren und 

sehen Norm zusammenzuführen. 

Schweden hat in mit anderen im Jahr 1995 beim burotJea,n 

Commitee for Standardization einen auf ein en1:sp:recne1t1a<:::s Nionnungi~-

vorhaben Auch beim CENffC 144 wird hier Normungst,edart ge~;enen, um 

:sct1w11engKt3fü:m beim Einsatz der Geräte in Unem:geb1e:ten oder beim Verkauf von Ge-

v1;:.uL•vu:i:;vi11. In einer Norm sollen sowohl 

Anforderungen wie auch Prüfmethoden definiert werden. Die 

rY\1llTICTCn,·AH>lr1",~c erfolgt durch Deutschland. 

Um einen über die und 

dieses Nor-

der Geräte-

kontrolle in zu erhalten, wurde von der tlH)log1s,ch<::m Bundesanstalt für Land-

und Forstwirtschaft in einer bereits früher Umfrage 

von Schweden eine schriftliche ..u,vuu.;:;,uuLF, von 24 "'"'""'"'"'"·r>hc,.-. Ländern bei msgei;an1t 

27 Institutionen am·cn1gerum·t. 

Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, H. 347, 1998 



ge 
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laufenden 

Die 

9. Die Ant-

aus den einzelnen ~""~'~"' in die Felder 

einem Feld weist darauf daß zu dieser betreffenden keine 

~h.,~•·i-=~ in Tabelle 9 ist zu vermerken: 

Werkstätten, 

Kontrolltechnik 

die .,_,.__H!UCV,>J<UHU>V! ge1regen, nur 

Versuchsstationen 

1984 Kon-

aufrecht 

verdeutlicht 

r<e.taspntzi:;eratc:n bei einem 

die Kontrollen ausschließlich 

Landwirtschaftsschulen. 

<:>n,-!n,·•rlA auf 

ist der hohe Kon-
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In einigen Ländern, wie z. B. Ungarn und Frankreich, in denen es noch keine Geräte

kontrolle für Feldspritzgeräte gibt, wird ihre Einführung zur Zeit diskutiert. 

Die Tabelle 10 gibt an, welche Prüfeinrichtungen in den europäischen Ländern für die 

Gerätekontrolle benutzt werden, welche Meßgenauigkeit sie erfüllen müssen, und ob 

und durch wen sie in welchen Zeitabständen geeicht oder justiert werden müssen. In 

Spalte l der Tabelle 10 sind den einzelnen Prüfeinrichtungen Gerätenummern zugewie

sen. Sie ermöglichen die Zuordnung der Prüfeinrichtungen zu den Merkmalen der Ge

räteteile in Tabelle 11. Die Tabelle 11 zeigt den Umfang und die Art der Durchführung 

der Gerätekontrolle in den einzelnen europäischen Ländern. Dazu sind in den Tabellen 

zu den Gerätebauteilen die zu überprüfenden Merkmale auf gelistet. 

In allen Ländern, die eine Feldspritzgerätekontrolle durchführen, werden entweder visu

ell oder durch Messung die folgenden Baugruppen der Feldspritzgeräte einbezogen: 

Antrieb 

Pumpe 

Rührwerk 

Behälter 

Armaturen 

Leitungssystem 

Filterung 

Spritzgestänge 

Düsen 

Bei vielen Baugruppen eines Feldspritzgerätes reicht die visuelle Kontrolle auf Funktion 

und Verschleiß aus. Einige Kontrollen sollten jedoch in jedem Falle durch Messungen 

ert,olgen. Dazu gehören so wichtige Kriterien wie die Gleichmäßigkeit der Quervertei

lung, die Genauigkeit der Druckanzeige bzw. der Durchflußmesser und der Pumpenvo

lumenstrom. Welche dieser Kriterien in den einzelnen Ländern durch Messungen kon

trolliert werden und welche Kriterien für die Beurteilung der Gleichmäßigkeit der Quer

verteilung benutzt werden, zeigt Tabelle 11. 

Nahezu alle Länder mit einer Kontrolle für Feldspritzgeräte messen die Gleichmäßigkeit 

der Querverteilung auf einem Rinnenprüfstand. Nur Dänemark und Belgien beschränken 

sich auf die Messung des Einzeldüsenausstoßes. Als verwendete Rinnenbreite haben 



Meßtechnik zur Zeit noch erarbeitet. 

Ausnahme von 

deutlich früher als die 
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Das Umfrageergebnis aus Spanien bezieht sich nur auf die Katalonien. 

Ländern führt, und wie hoch in etwa die Kosten für den Landwirt 

Tabelle 12 entnommen werden. 

Anschrift der Autoren: 

Dr. Heinz Ganzelmeier 
~"-A""""''"''"~ Rietz 

H.H''-'A'"""'~ Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
.r1.u•c1..-i1u,:,M für Pflanzenschutzmittel und 
Mf' .. •,<.;f'\1\/f':P- 11/12 

38104 Braunschweig 

kann der 



yes{ja 
1975 

yes!ja 

yes/ja 
1990 

28 000 

no/nein 

250 - 300 

20 000 

yes/ja 

landt. Inst. 

yes{ja 
1994 

yes{ja 

40 000 

1996 

yes!ja 

yes{ja 
3) 

Agric. Eng. 

yes{ja 
1995 

yes{ja 

40 000 

yes/ja 

Centre/ 



5) 

6) 

yes/ja 
1980-1985 

Netherlands 

yes/ja 
1988 



'tj" 
N ...... 

Field Snravers /Feldsoritzaeräte tab/efrabelle 9 -

yes{ja 
1991 

7) 

-1300 

20 000 

yes{ja 

yes{Ja 
a 3-days 

Schulung 

university As! 
Universität As 

yes{ja 

yes{ja 
1971 

3 

yes{Ja since /seit 
1995 

1200 

yes{ja 

yes{ja 
Ing., Mech., 

Tech. 

yes{Ja every/alle 
1 

---

7
) official stations, wu,rxs1· ,up1s, local research schoo/s/amtl. Prüfstellen, We,rkstä!!en, 

B) Erzeugergemeinschaften 

Soain 

yes{ja 
1990 

-50 

7 000 

no!nein 

yes{Ja 
agric. Techn. 

GEMA, 

Sweden 

yes/ja 
1988 

-1700 

22 500 

yes{ja 

Board 

Swiss 

yes{Ja 
1989 

yes(ja8l 

3000 

20 000 

yes{ja 



aao,e111:::11an: 11 

yes!ja yes/ja yes!ja 

15 25 

2 1:~:,_. __ ._Ls .. -- -··- ., ___ ., __ -'-- n •. m ___ ,,_,,. ____ ,_ ____ yes/ja yes{ja 

10 1) 25 

3 yes/ja yes!ja 1) no/nein 
1) 

4 yes/ja 
1) 

-
5 yeslja 

6 yeslja yes/ja 

1) 

) 

1) 

in 

teilweise benutzt werden: 



no/nein no/nein yes/ja no/riein 
\0 
N 2 20 ....... 

yes/ja yes/ja yes/ja yes/ja yes/ja 
1 0 1 0 1 0 

5 
. ....,,_,, 

yes!ja yes/ja yes/ja yes/ja 

_&Q. 

6 no/nein yes/ja 

7 



component 

Bauteile 

Pump/ 
Pumpe 

Tank! 
Behälter 

Controls! 
Armaturen 

Spray boom! 
Spritz
gestänge 

Nozzles/ 
Düsen 

features / 
Merkmale 

flow volumeNolumenstrom 
-------- -

V 

M 

V 

V 

V 

Nr. 

4 

3 

M 
V 

M 

M 
--+------ll 

M 

M 

V 

___________________ _, -----------+----+-----·-v·-------1----· .. --v ___ _,_ ___ _, 

distribution? ! 
Kriterien für eine ausreichende Gleichmäßigkeit der 
Quervorteilun 

Additional tests tobe carried out by the inspection 
stations - ')additional measuring device see table 2 
zusätzliche Prüfungen bei der Gerätekontrolle -
*)weitere Meßgeräte siehe Tabelle 2 

deviation 15% 

Abweichung :S15% 

V: visua//visuell 

M 7 

none/keine 

pressure in the 
spray boom, 

con trol sys tems / 
Druck im 

Spritzgestänge, 
eleinrichtun en 

M: measure/messen 

M 

coefficient of variation 

:S15% 
Variationskoeffizient 

:S15% 
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table /Tabelle 11 -

Extent and Handling of the lnspection of Equipment in the European Countries 
Umfang und Durchführung der Gerätekontrolle in den europäischen Ländern 

component 
parts! 

Bauteile 

features! 
Merkmale 

Denmark England (UK) Finland 
to be tested by device to be tested by to be tested by device 

means ofl No. I means of/ means of/ No./ 
zu überprüfen 

durch 
Gerät zu überprüfen 

Nr. durch 
zu überprüfen 

durch 
Gerät 

Nr. 

Drive/ Antrieb function /Funktion V V 

Pump! 
Pumpe 

Agitator/ 
Rührwerk 

Tank/ 
Behälter 

Controls/ 
Armaturen 

Pipe system / 
Leitungs
system 
Filtering! 
Filterung 

M 2 

V V 
M 4 

V V 

recirculation /Umwälzung V 

no ln~Vnnn 1r.:nhthö:+ V 

lfflle~-- - J- w:"'·"·"-'-h V 
V V 

V 
IEr_ec;s --------.. -_-.,-_,_-.._------- --!1----v----t----+--------__.__ 

V V V 

V 
li/lerde\liCEI/_F_ül--l--e-ir--ir-"ichl,.-i-u•nh,,-an,,------------------11----v------t----l--------

1·;:,.,,__ V 

V 

V 

V V V 
--

._nrn~r' ,m I[) - -----------------------1----M---t----j----v-----ll--------v------!l-------il 
_:::_;:::·:::.'::-_"2::.··"-_·.'}!'-,·_..;_:-,,-,9 _____________________ J1--- ___ v ___ --+-----11-------.1------v------+-----1 

V 
---- .. 

me;~urmg'ra:rJfJ_E1~iel3~~ri__ ____________ l _____ vy___ _ __J ___ ___::____j __ ___:_ __ J__ ___ V ___ ----11---------1 

1-,_,g _ _r_ade,IGC1tekla~sEJ __ --------------------L----=---__j _ _::___J_ __ _::__ _ _Ji____ _ __lM ____ --+_4_-ll 

----- ------------------------1---------+-----11------•---v __ _,___ _ _____. 

--::"'-fJ~a''c.-,',11"'yn1r1r_ 't:'1"11_u' '1'"11:~-.-------------------------11--___ V __ --t----11-----------1----M ___ ----+ __ 4______. 
M 7 V 

[devices for const. V ,,v,1tung 

no leakafJe/lJicl1th,e1t ___ --------------,,-___ v __ _, _________ V __ ___,, ___ v __ ----1-----11 

no k„ink111q/lKni,ckste11,sn V V V 
;~spension -ou_t_o_f_ ----------------------0--------t-------a------------

V 
Anbringung außerhalb Spritzbereich 

in StJ_cking pipe _vo ___ r_h_an_d_e_n_ -----+-------1---------11---------+-----V ___ --t----ll 
lin pipe vorhande V 

V 

sta~il~y/Sta_bi_l_it __ ä_t ___ ------------------11-----V---t----11----V-----ll---V-------11--------ll 
levadi V 

Sprav boom/ ~~iform -·-·-· --·-· "'- ' - Ab_s_tan ___ d ________ +------+--------1---------1-----v----l------
Spritz- no in sorav jet/keine Teile im Spritzstrahl V 

gestänge 

Nozzles/ 
Düsen 

'""'1,uu11:,11t::;;u,c:1Lc:11 V 

Lh1ght-ad'ju-,;trr1er1t1_H_()l:1_EJ_~~ell__LJ_fl_[l_ ______ ___j_ _ ___:__L:__J __ _::___J__~V'___J____..___J 
antiswing ,,_,,,u ',) V V 
type size!Typ, Größe V V V 

!anti u_r1µ11ruµr,:;,uµµ V V 

.cross ,:;'",::-::_. __ -_" .. _-____ -__ --_·_-_,-_ .. .1:> __ ."---nu __________ +--------1--------1-----+----M-----I----I 
~;nNln ----1, ,,,,() 

distribution? I 
Kriterien für eine ausreichende Gleichmäßigkeit der 
Querverteilung 

Additional tests to be carried out by the inspection 
stations - *)additional measuring device see fable 2 
zusätzliche Prüfungen bei der Gerätekontrolle -
*)weitere Meßgeräte siehe Tabelle 2 

M 

none/keine 

V: visua//visuell 

coefficient of variation 

s12% 
Variationskoeffizient 

'.'.:12% 

M: measure/messen 

2 
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table /Tabelle 11 - 3 

Extent and Handling of the lnspection of Equipment in the European Countries 
und Durchführung der Gerätekontrolle in den europäischen Ländern 

German ltal 

component to be tested by device tobe tested by device to be tested by device 

partsl 
features/ means of! No./ means of! No./ means of/ No./ 

Merkmale zu überprüfen Gerät zu überprüfen Gerät zu überprüfen Gerät 
Bauteile durch Nr. durch Nr. durch Nr. 

V V 

V M 2 

Pump! V V M 2 

Pumpe V M 2 

V 

Agitator! 
V 

Rührwerk 
V 

Tank! V 

Behälter 

------

V 

V 

M 

V 

V 
-~~--

Controls/ V 
------

Armaturen V 

V 

V V 

M 
------

V 

V V V 

V V V 
~----

V V V 

V V 

V V 
-----

V V 

V V 

V V 

M V 

V V 

V V 
-----

V V 

V V 
------

V V 

V V V 

V V V 5 

Nozzles/ M 

Düsen 
coefficient of variation 

510% deviation s; 15% 
Kriterien für eine ausreichende Gleichmäßigkeit der Variationskoeffizient Abweichung Si 5% 
Querverteilung Si0% 

Additional tests to be carried out by the inspection 
stations · *)additional measuring device see table 2 
zusätzliche Prüfungen bei der Gerätekontrolle · 
*)weitere Meßgeräte siehe Tabelle 2 

V: visua//visuell M: measure/messen 



component 
parts/ 

Bauteile 

Pump! 
Pumpe 

Controlsl 
Armaturen 

Nozzles/ 
Düsen 

features I 
Merkmale 

volume /Voiumenstrom 

Kriterien für eine ausreichende Gleichmäßigkeit der 
Querverteilung 

Additional tests to be carried out by the inspection 
stations - ')additional measuring device see table 2 
zusätzliche Prüfungen bei der Gerätekontrolle -
')weitere Meßgeräte siehe Tabelle 2 
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zu überprüfen 
durch 

M 

V 
·---+--·---.ji----

v 
V 

M 

deviation o; 15% 

Abweichung S:15% 

V: visua//visuell 

deviation cS20( 15)% 

Abweichung S:20(15)% 

tractor speed, 
nozzle wear/ 

Fahrgeschwindigkeit, 
Düsenverschleiß 

M: measure/messen 

M 

deviation o; 15% 

Abweichung S:15% 



component 
parts! 

Bauteile 

Pump/ 
Pumpe 

Tank! 
Behälter 

Controls! 
Armaturen 

Nozzles/ 
Düsen 

ction /Funktion 

features! 
Merkmale 

flow volumeNolumenstrom 

M 

M 

M 

--t--------11---------+--

Countries 
Ländern 

dev1ce 
No./ 

Gerät 

--------- -- - ----1---~---1---

distributi()I; 7 / 

Kriterien für eine ausreichende Gleichmäßigkeit der 
Querverteilun 

Additional tests to be carried out by the inspection 
stations *)additional measuring device see fable 2 
zusätzliche Prüfungen bei der Gerätekontrolle -
*)weitere Meßgeräte siehe Tabelle 2 

M 

M 
---+-~--------lf----

M 

M 

coefficient of variation 

s 10% or deviation 

s10% 

V: visua//visuell 

V 

V 

V 

V 
V 

M 

deviation s 15% 

Abweichung s15% 

calibration support/ 
Einstellunterstützung 

M: measure!messen 

coefficient of variation 
s 7% or deviation 

st5% 

tractor speed, 

nozzle wear/ 
Fahrgeschwindigkeit, 

Düsenverschleiß 
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tab/e/Tabelle 12 

Results and Consequences from the lnspection of Equipment in the European Countries 
Ergebnisse und Konsequenzen aus der Gerätekontrolle in den europäischen Ländern 

Austri 
Will shortcomings be recorded? /Wird eine Mängelliste geführt? esra esra 

Will a successful inspection be indicated by a sticker on the sprayer? /Wird 
yes!ja yes/ja yes/ja no/nein 2) 

eine erfolgreiche Kontrolle durch Plakette auf dem Gerät angezeigt? 

Does the sticker show the year of the inspection? /Enthält die Plakette die 
yes/ja yes!ja yes/ja 2) 

Jahreszahl? 

Ooes the sticker have different colors for different years? /Hat die Plakette 
no/nein no/nein yes/ja 2) 

unterschiedliche Farben für unterschiedliche Jahre? 

no/nein yes!ja yes!ja no/nein no/nein 

no/nein yes/ja no/nein no/nein 

1500 ATS 2500-4000 Bef --50 DM 0 2) 

Umrechnung in DM 210 DM 125-200 DM 

Will shortcomings Mängelliste geführt? 

Will a successful inspection be indicated by a sticker on the sprayer? /Wird 
yes!ja yes/ja yes/ja (yes/ja) yes!ja eine erfolgreiche Kontrolle durch Plakette auf dem Gerät angezeigt? 

Ooes the stick er show the year of the inspection? /Enthält die Plakette die 
yes!ja yes!ja yes!ja yes/ja yes!ja 

stick er have different colors for different years? /Hat die Plakette 
no/nein yes/ja no/nein yes!ja für unterschiedliche Jahre? 

yes/ja no/nein yes!ja no/nein yes!ja 

yes/ja 1l no/nein yes!ja no/nein yes!ja 

not fixed/ 
400 - 500 FIM 350 - 950 F 150 400 D nicht 

festgelegt 

Umrechnung in DM 140-175 DM 105 - 285 DM 150 400 D 130 DM 

Sweden 
Will shortcomings be recorded? /Wird eine Mängelliste geführt? yes/ja yes!ja yes!ja ves!ia no/nein 

Will a successful inspection be indicated by a sticker on the sprayer? /Wird 
yes!ja yes!ja yes!ja yes/ja no/nein3

) eine erfolgreiche Kontrolle durch Plakette auf dem Gerät angezeigt? 

Does the sticker show the year of the inspection? /Enthält die Plakette die 
yes/ja yes!ja yeslja yes!ja no/nein3

) Jahreszahl? 

Does the sticker have different colors for different years? /Hat die Plakette 
no/nein no/nein no/nein yes!ja no/nein3

) unterschiedliche Farben für unterschiedliche Jahre? 

May severe defects /ead to a prohibition of use? /Führen gravierende 
no/nein no/nein yes!ja yes!ja no/nein3

) Mängel zu einem Einsatzverbot? 

May an offence against a prohibition of use /ead to a fine? /Kann der 
no/nein no/nein no/nein yes!ja no/nein3

) Verstorl gegen das Einsatzverbot zu einer Geldstrafe führen? 

How much has the farmer to pay for the inspection? /Was bezahlt der 
70 DM 0-160 DM 80 SFR 60 DM 

Landwirt für eine Kontrolle? 

roughly calculated in DM! ca Umrechnung in DM 70 DM 0- 160 DM 100DM 60 DM 

1) lass of environment support/ Verlust der Umweltsubvention 

2) has tobe determined! ist noch festzulegen 

3) in future all yes/zukünttig überall ja 
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7.1. 
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nl...UUl.ü •. Jll-,'-' der Kontrolle von !"linrnlru.J&•rtatPn 

1m,neicuon of ai:r assisted sp:rayers 

HORST KNEWITZ und KLAUS SCHMIDT 

Die von Pflanzenschutzmitteln in Raumkulturen hat mit der Ent-

u,.,.~,,.,.,,uF, der Wirksamkeit der Bordeaux-Brühe vor über 100 Jahren für den 

Rebschutz begonnen. Damals wurde mangels die Be-

handlungsflüssigkeit mit Besen an die Reben gespritzt In der 

gelang es, Geräte zu entwickeln, wobei die bereits vor der Jahrhundertwende angewen

dete erste selbsttätige Rückenspritze von Holder sicherlich einen Markstein für die da

malige Zeit setzte. 

:::,pnt2:en bildeten dann bis 1950 den Stand der Technik bei der Pflanzen

"""'"'t,,.-..,Ha .... ,,,,14..,.,.,.,,-.,,.,,...,, in Raumkulturen. 1953 schätzte man den Bestand an tragb:aren 

1953]. 

Für die Applikation von Pflanzenschutzmitteln in Raumkulturen war in Deutschland im 

Jahre 1955 zum ersten Mal ein von Holder für die 

triebenen Anhänge- und Anbausprühgeräte mit Axialgebläse brachte mit der 

verlaufenden Motorisierung der Landwirtschaft in den 50er und 60er Jahren entschei

dende Fortschritte. Geringe Schlepperleistung, hohe und Was

seraufwandmengen waren die praxisüblichen Bedingungen in den 50er Jahren. Geräte 

wurden sowohl mit als auch ohne Gebläse gefahren. Aus dieser Zeit stammt die heute 

noch übliche "Spritz- und Sprühgeräte", wobei der die 

Applikation mit Luftunterstützung beschreibt [Schütz, 

Entscheidend für die Geräteentwicklung war aber auch die der Pflanzenschutzmittel. Bis 

etwa 1950 standen im wesentlichen anorganische Präparate mit -i-n,,,..,.,,r1r1,,.,. und insekti

zider zur Verfügung. Erst mit der und l-intu 11,,..1r1nr,..,. rr1oa.err1er. 

Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, H. 347, 1998 



noch die 

Mi~ct1an.1s11erumg der Landwirtschaft brachte neue 

-wartung mit sich und schaffte Bedarf für Lane11masctunen1werks:tät 

,u.nc,v,,...,u und ackerbauliche Geräte bis hin zum M:anc1resc11er 

blieben zuerst 

im Jahr im Einsatz waren. Genossenschaftliche ,,,.,,,,.~,··~"-

60er wurden von der 

Ptlanze11sc:hu1tz1m1:te.lausb1"1nJgm1g wie beschrieben zuerst bei 

lrr,,--.,:,t, .... ,1,-f-nr und technisch aber auch auf unsac:n.12:enlal:)en 

Verschleiß einzelner Geräteteile zmiickzuführen 

t'elds,pnttzJge1·ät(!Il unternommen Kontrolle der 

der Ausfallzeit 

Verfahrensweise mit den 

Pflanzenschäden bzw. "''""r1·"'""""'"" 11nu, n-c,,... wurden 

Dies war der der 

und nicht 

.t'umr,enonus1tanct. d.h. der Volumenstrommesser 

von der übernommen. H2mp,tm1ge:nn1er·k eine Vielzahl 

Anschlußstücken zu die verschiedensten Unrri..-"""h""' 0
"' 

Schlauchdurchmesser anschließen zu können. Deshalb wurde in den 1988 von der 

nerattsgeg,ern~mm Merkmalen für und in die für 

von im Rahmen des im § 25 Ptlam~ensclmt:zg~~setz 



sie 

der Gerätekontrolle \,,;HJ,;;;:,v,:>vC,C,L 

~~,,,.,,.,,,,,., Presse zur Kontrolle der M,mc)mete:rnm1-:t1cm 

einem Messbereich bis 50 bar benutzt 

Ein wesentliches l-'rr,n1,Pm war 

Konsens, daß 

sendurchsatz eiTeicht werden muß. Für diesen 

n~,,.,,_.,~,=-• werden. Anders als heute waren seinerzeit in 

mit denen es war, durch des Abstanat,s z1vVrncne:n Drall-

und und damit die Reichweite des ::sp1ntz:str:an-

zu verändern. Technisch 

durchsatz. Außerdem waren die Düsen bei mon-

daß ein unmittelbares Anschließen einer 

Es mußten daher entwickelt mit denen 

senstöcke bei der ..,. .. ,.1rJ-,10r,l-,an 1 \nrr-l-,hilhr11,nrr 

koirmten, um den Düsendurchsatz 

Versuche mit Zitzenbechern aus Melkmaschinen und 

erwiesen als nicht Weil Düsen 

Durchmesser waren verschieden und ab<11cJtltbare 

Schließlich wurden am Düsenstock anschraubbare flLmuu::r "'"'tu,,,,.1;,,,,.n1-

die universell einsetzbar waren. Die wurde durch Enltührumg der 

Albuz-Düsen unterstützt, wodurch relativ schnell eine Düsen-

stöcke bei und bei der von Düsen erreicht wurde. bnttstJrech1en-

de werden inzwischen zum 

Bei allen zur Kontrolle von UebUisesmühgeiräh!n nach 

einer 1vu>g11cntKen zur und 
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7 .3. Besondere Probleme der 

..... ..,F,...,,,~.,,~ von der Querverteilungsmessung bei Feldspritzgeräten, gab es Überlegungen 

auch bei Sprühgeräten eine Beurteilung der Flüssigkeitsverteilung in die Gerätekontrolle 

einzubeziehen. Dazu wurden an verschiedenen Stellen Arbeiten zur Entwicklung eines 

Vertikalverteilungsprüfstandes durchgeführt. Dabei galt es, Geräte unterschiedlicher 

Gebläsegröße und Bauart einzubeziehen, wie sie im Weinbau, Obstbau und Hopfenbau 

eingesetzt werden. 

Anfänglich wurden für Verteilungsmessungen mit Obstbaugeräten sog. Prüfbäume mit 

Auffangplatten verwendet. Die an den Platten abgeschiedene Flüssigkeit floß in skalier

te Mensuren, deren Füllstände abgelesen werden konnten und die die Vertikalverteilung 

abbildeten. Für den Hopfenbau wurde ein Prüfstand gebaut, der aus übereinander gesta

pelten vorne offenen Würfeln von 1 m Kantenlänge bestand. Damit sollte die bis zu 8 m 

reichende Arbeitshöhe in Hopfenanlagen meßtechnisch erfaßt werden. Alle diese Versu

che blieben provisorisch und führten nicht zu abschließenden Ergebnissen, weil die 

Prüfstände insgesamt zu aufwendig waren und keine hinreichend reproduzierbaren Er

gebnisse lieferten. Die Lösung der Frage, ob im Stand oder in Fahrt gemessen werden 

sollte, bedurfte umfangreicher Meßreihen. Aus Gründen der Praktikabilität und der Re

produzierbarkeit wurde schließlich die Messung im Stand favorisiert. Als dann die Eig

nung von Lamellen zur weitgehenden Abscheidung der Flüssigkeit aus der Zwei

Phasen-Strömung für diesen Einsatzfall erkannt wurde, gelang es, funktionsfähige Prüf

stände zu bauen [Irla, 1986; Lind, 1988; Kümmel, 1989]. Einen anderen Weg gingen 

holländische Kollegen, die einen mit Kollektoren bestückten Mast am Gerät vorbei 

führten [Zuydam u. Porskamp, 1989]. Dabei wurden Filterpapierstücke als Kollektoren 

verwendet, die unmittelbar nach der Vorbeifahrt abgenommen und gewogen wurden. 

Die Nutzung der heute in verschiedenen Regionen Europas eingesetzten Lamellenprüf

stände ist jedoch auf die Kontrolle und Einstellung von Sprühgeräten für den Weinbau 

und niedrige Erziehungsformen im Obstbau beschränkt. Die Arbeiten im benachbarten 

Ausland haben dabei die Entwicklung in Deutschland mit beeinflußt. 
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war dessen Notwendigkeit und für diesen Zweck zu belegen. Es ging insbeson-

dere darum, die mit seiner verbundenen hohen Kosten zu hPcn,1,nr1,,,n 

Mit umfangreichen Untersuchungen in den Jahren 1990 bis 1995 [Schmidt u. 

Kaul et 1995] wurde belegt, daß die eines Vertikalver-

in Fahrt und im Stand erheblich sind und daß unterschiedliche Geräte bei gJe:1c11er Ein

stellung der Vertikalverteilung am Verteilungsprüfstand verschiedene 

alters- und Unterschiede in 

No1twenct1,2:ke1t der Geräteeinstellung, d.h. daß diese nur in 

selbst möglich ist [Koch et al. 

Anschrift der Autoren: 

Dr. Heribert Koch, 
~~~- ~.--. Horst Knewitz 

Landesanstalt für Pflanzenbau 
und Pflanzenschutz 
Essenheimer Straße 144 
55128 Mainz-Bretzenheim 

Klaus Schmidt 
Landesanstalt für Pflanzenschutz 
Reinsburgstraße 107 
70197 Stuttgart 

erst die 
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amtlichen 

HERIBERT HORST KNEWITZ und KLAUS SCHMIDT 

Ziele 

Nach der ..... ".""'"'r'""'·"' 

le der t<elds1ont:zg1eräte 

..., .. r,1rh,lr"'"' 10·n Verfahrens zur funktionstechnischen Kontrol

.1..1.1..,1au,c,,:,,,,u,._, des BBA-Merkblattes Nr. 44 war es nur kon-

sequent, diese Aktivitäten auf die 

:Sp:tiitltgerät1e, a111s2matenne1r1, denn unzureichende 

0VLHA«wu, führten wie bei den Feldspritzgeräten zu 

die 

und Alter der Ma-

zunächst vom Pflan-

zenschutzdienst aus und waren von der durch funktionssichere 

Geräte die von Pflanzenschutzmitteln für Verbraucher und 

Umwelt sicherer zu Die Gerätekontrolle wurde damit .als im öffentlichen In-

teresse 

tekontrolle umfassen sollte. von den 

der und die der Manometerfunktion als un-

pn)1J1en1at1scn durchzuführende Kontrollen Die zunächst ebenfalls als not-

erachtete der und die der Luftlei-

stung des Gebläses wurde bald wieder als vorerst noch nicht p,u,ac,.AU,4UVA 

Von an besteht jedoch in Fachkreisen die i:;.,,,un.uv,o;,vAAU.V 

bei den Sprühgeräten, ähnlich der '"'L""'"H'"' 

den t<elctspntz~~er,äten, für Funktion und eines 

U\,d.t:JV,AJ:',UUJ:',, daß die 

bei 

..... ,"'.., ........ "' erhebliche 

tlecteiutung hat und daß es an1ag,~nspe2:m:scn emgei;tellt werden muß. 

Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, H. 347, 1998 
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Aus den bereits genannten Gründen man, mit einem damals als ange-

sehenen ein Verfahren zur der Düsen am Gerät zu erarbeiten. Damit 

ein tu1st1leg die ~"!-'' ,~,.,u, und es ,,~,~~•-=~ hl'1-,:ihfiHHYP•TI g1es2tm1ne1t wer

den. Um die A.K:zeotamz zu errtonen, gerate1tect1n1~;ch1~n In

Ge-

vp,,,u",u'"-'h erstellt. Dafür mußten in verschiedenen Drehrätekontrolle verstanden und 

zahlbereichen die i-<C>l'l1r'C'rP.Cr'h'lllu111, 1Jc,1 i::,'1,v!l 

gen zu ret)f01GUZlc~ren, <Tt~-i-,rnrl.=•n werden. 

M<Jgt1chke1t, diese Einstellun-

dies war und die 

ger·äte:sp1~z1Jt1sc:he Dosiertabelle bei der 1eclerl1oiungsJ)rtitm1g in der nicht 

dert werden wurde diese Lusa1:z1t~1s1:ung in der nur noch gegen 

Betreiber mußte sein Gerät nicht zweimal vorstel

und wegen der ,_,,.J ..... ,,n,u wurden die Landmaschinenwerkstätten zur 

~»un,1-,,··~ .. ,~,, gewonnen. Die Landmaschinenmonteure wurden Teilnahme an den 

durch 

sehen 

orumg,eraten und deren aP1JlHcat1lonstech1ru· 

gernac:nt, was sie an die Praktiker weiter vermittelten. Der 

Betreiber konnte außer einem funktionssicheren Gerät dort Informationen 

zur und den mit seinem Gerät erhalten. U berleg1m-

gen, die Gerätekontrolle nach dem von den bekannten bei 

den Technischen au,1.,uc,,H.AJl.vi.H, wurden nicht weiter ver-

Ebenfalls aus den 1-;·r1""h'"'""""'" mit der Gerätekontrolle bei her-

aus wurde eine bundeseinheitliche die eine Basis für einheitliche 

liefern sollte. 

Etwa ab 1980 der Arbeitskreis Pflanzenschutztechnik der Deutschen 1-'h·vtn,rnf•-

dizinischen Gesellschaft auf Bundesebene ein für einheitliche Kontroll-

richtlinien zu erarbeiten. In diesem Gremium sind BBA, Geräte-

.,,.,,_ ..,,,,,,u....,,, 1-<,-,. .. ,,,..h,, .... ,.. und chemische Industrie vertreten. Die Pflanzenschutzdienste in 



140 

den Ländern sammelten dazu erste organisatorische und praktische Erfahrungen. Die 

Variabiltät der Gerätekonstruktionen bereitete hierbei zum Teil erhebliche Schwie

rigkeiten. So ließen sich Schlauchverbindungen konstruktionsbedingt nicht lösen, um 

Meßgeräte anzuschließen. Düsen waren z.T. hinter Schutzgittern montiert, so daß der 

Anschluß der Adapter nicht möglich war. 

Bei der Überarbeitung des BBA-Merkblattes Nr. 44 (1. Auflage, 1976) wurden 

„Richtlinien zur Kontrolle fahrbarer Spritz- und Sprühgeräte für den Obst-, Wein- und 

Hopfenbau" unter Federführung der BBA erstellt und im Jahre 1983 mit der zweiten 

Auflage des BBA-Merkblattes Nr. 44 veröffentlicht. Die Anerkennungsordnung für 

Kontrollbetriebe für Pflanzenschutzgeräte wurde in ihrem Gültigkeitsbereich auf Sprüh

geräte ausgedehnt (siehe auch 2.2.). Die eigentliche Aufgabe war jedoch die Formulie

rung der Richtlinien zur Kontrolle für Sprühgeräte und darin die Anforderungen an die 

Gerätebauteile, die von den Monteuren zu überprüfen waren und Grundlage der Plaket

tenvergabe zur Dokumentation der erfolgreichen Kontrolle des jeweiligen Gerätes sein 

sollten. Gewissermaßen war dies die Checkliste für den Monteur am Gerät bei der Kon

trolltätigkeit. Dies setzte auch die Festlegung der nachzuweisenden Kontrollausrüstung 

und damit des Kontrollverfahrens insgesamt voraus. 

Die 1987 bekanntgemachte Pflanzenschutzmittelverordnung legt in Anlage 1 An

forderungen an Pflanzenschutzgeräte fest, die Grundlage des Erklärungsverfahrens ge

mäß § 25 des Pflanzenschutzgesetzes sind. Danach müssen Pflanzenschutzgeräte u.a. so 

beschaffen sein, daß Meßgeräte zu ihrer Prüfung angeschlossen werden können. In den 

1988 von der BBA herausgegebenen Merkmalen für Spritz- und Sprühgeräte für Raum

kulturen sind dementsprechend unter Nr. 18.1.1 und 18.1.2 die Forderungen an Neuge

räte nach Anschlußmöglichkeiten für ein Manometer zur Manometerprüfung sowie ei

nen Volumenstrommesser verankert. Damit war ein wesentlicher Schritt zur Verbesse

rung der Kontrolldurchführung getan. 
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8.3. 

Die Anforderungen an die Geräteteile der Sprühgeräte und die dabei zur Anwendung 

gelangende Kontrolltechnik konnte bei Übereinstimmung der Geräteteile in 

Anlehnung an das für Spritzgeräte in Feldkulturen bereits Kontrollverfahren 

formuliert werden (siehe 2.3. und Für die Kontrolle des Gebläses als zusätzliches 

maler Abweichung von 10 % von der Nenndrehzahl des Antriebes festgelegt. 

8.4. Amtliche Kontrollbetriebe 

Insbesondere im Süden des Bundesgebietes gibt es große Anbaugebiete mit Raumkultu-

ren. Entsprechend der Anbauflächen für Obst, und ist dort ein besonders 

hoher Bestand an Sprühgeräten vorhanden. 1Jem2mto1~~e waren die südlichen Bundes-

länder an flächendeckenden Lösungen interessiert. Da der amtliche Pflanzenschutz

dienst die Ersatzteilversorgung wegen der Maschinenvielfalt nicht sicherstellen 

dies auch nicht als seine Aufgabe sah und mit dem verfügbaren Personal auch langfristig 

kein flächendeckendes Kontrollstellennetz realisieren konnte, wurde - wie bei den Feld

spritzgeräten - sehr früh die Kooperation mit Werkstätten gesucht. Von Vorteil dabei 

war daß die Monteure ebenfalls applikationstechnisches Wissen sammeln konnten. Zu

mindest in Rheinland-Pfalz befaßten sich auf Grund der regionalen des 

Wein- und Obstbaus auf der einen Seite und des Ackerbaus auf der anderen Seite nur 

wenige Werkstätten gleichzeitig mit Feldspritz- und Sprühgeräten. Viele Betriebe woll

ten entweder die eine oder die andere Gerätegruppe kontrollieren. Das langfristig ange-

strebte, dichte Kontrollstellennetz aufzubauen, sollte dem Anbauer weite 

ren. Es war jedoch nur realisierbar, wenn Verfahren, Kontrollausrüstung und 

erspa-

tion genügend Flexibilität erlaubten und die bessere der Prtitm1snlistum2;en 

durch mobilen Einsatz ermöglicht werden konnte. Dieses mobile Konzept ließ sich al-

lerdings nur realisieren, wenn die Prüfausrüstungen einfach auf- und abzubauen und 

stationäre nicht erforderlich waren. 
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8.4.1. J:rg.am:sat11r1s,ctu~r Ablauf 

Nach Veröffentlichung der zweiten Auflage des BEA-Merkblattes Nr. 44 im Jahre 1983 

wurde in den Ländern die Schaffung eines Kontrollstellennetzes vorbereitet. Nach Ba

den-Württemberg im Jahre 1983 wurde in Rheinland-Pfalz auf der Basis einer 1986 

herausgegebenen Verwaltungsvorschrift des zuständigen Ministeriums im Jahre 1987 

mit der amtlichen von Landmaschinen-Fachbetrieben als Kontrollbetriebe 

begonnen. Dazu mußte die Werkstatt über Personal, die entsprechende Kon

trollausrüstung sowie einen Standort verfügen. Im Antrag auf amtliche An

erkennung verpflichtete sich der Kontrollbetrieb, die Arbeiten den BEA-Richtlinien 

entsprechend durchzuführen und u.a. den Beauftragten des Pflanzenschutzdienstes Zu

gang zu Kontrolleinrichtungen und -unterlagen zu ermöglichen. Es war die 

wenn der Betrieb seine Pflichten aus dieser Kontrollord-

ausgehändigt, das ihn als amtlich anerkannten Kontrollbetrieb auswies. Die Monteur

Schulungen wurden vom Pflanzenschutzdienst unter Mitwirkung der Gerätehersteller 

onmn11s1ert und waren mit Arbeiten an verschiedenen Geräten sehr ....... ,1.r .... ,,.,,h m1sgen,cn-

tet. Im Rahmen Lehrgänge, die jährlich konnten sich 

Monteure und Werkstattinhaber mit dem Kontrollablauf sowie technischen Einzel-

heiten verschiedener Gerätetypen aber auch weiteren applikationstechnischen Kenntnis

sen und Fertigkeiten vertraut machen. Gerade die wiederholten führten im 

Laufe der Jahre zu einem erheblich verbesserten Wissensstand über Sprühgeräte in den 

Werkstätten. Dies kam der Praxis und der Geräteausstattung direkt zu Gute, insbesonde

re auch, wenn es um Neukauf und die Nachrüstung von Düsen, Filtern usw. ging. 

Kontrollbögen und Plaketten zum Nachweis der erfolgreichen Gerätekontrolle wurden 

zentral beschafft. Die Plakette wurde in Form, Größe und jährlich wechselnder Farbe 

von den Feldspritzgeräten übernommen. Der Kontrollbogen wurde den Prüfkriterien der 

Sprühgeräte angepaßt und auf der Rückseite um eine Dosiertabelle erweitert. Im Rah

men einer jährlichen Besprechung mit Vertretern der Bauernverbände und der Landma

schinen-Fachbetriebe wurden Besonderheiten der abgelaufenen und kommenden Saison 

besprochen und ein landeseinheitliches Kontrollentgelt festgelegt. Die jährliche Kon-

trollsaison beschränkte sich auf den Zeitraum zwischen Winter und dem der 
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auf den Zeitraum von bis Mitte Mai 

Dieser kurze Zeitraum erforderte eine 

sation der mobilen Einheiten mit raschem 

aussetzung für die Kontrollen. 

8.4.2. 

den Aufrufen und Fachartikeln in den landwirtschaftlichen Wochenblättern und in 

in einer zeitlichen so daß 

Kontrolle 

Anschrift der Autoren: 

Dr. Heribert 
~i~i. ~ .. ~. Horst Knewitz 
Landesanstalt für Pflanzenbau 
und Pflanzenschutz 
Essenheimer Straße 144 
55128 Mainz-Bretzenheim 

Klaus Schmidt 
Landesanstalt für Pflanzenschutz 
Keitnst,unrstrill5e 107 

Wartezeiten vermieden werden. 

1ange1oe1-icJJtt, u1os1lenm11~mmg und Plaketten

prakt1:i~1erten V erfahren 
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9. 

The mspeimcm of air assisted sprayers in the GDR 

PETER KAUL und ALFRED JESKE 

9.1. 

Die Produktionsverhältnisse im Obst- und Weinbau haben sich innerhalb dieser zwei 

Jahrzehnte nicht wesentlich verändert. Sie basierten auf betrieblichen Strukturen. Im 

Hopfenbau wurde die Fläche auf etwa 2500 ha erweitert und der Reihenabstand von 

1,5 m auf 3,0 m verändert. Die betrieblichen Anbauflächen wurden gleichzeitig 

Bert. In Verbindung damit eingeführte Geräte waren gespanngezogene bzw. 

selbstfahrende Motorspritzen, Aufbauspritzen und Sprühblaser für Geräteträger sowie 

Aufsattelmaschinen mit Spritzrahmen und Axiallüfter. 

Die Gerätekontrolle beschränkte sich zunächst auf den technisch einwandfreien Zustand 

durch den Bediener. Bei der sachgemäßen Ge:räteeimsteLtun:g wurde dieser durch den 

..... LLF, .... , ........ n und den unterstützt, denen auch die Kontrolle 

der einwandfreien Gerätefunktion und 

beitsqualität wurden auch von den Mitarbeitern des staatlichen Pflanzenschtzdienstes 

durchgeführt. Ebenso wie bei den Geräten für Flächenkulturen wurde nach 1956 bei den 

Geräten für Raumkulturen die staatliche zur Pflicht (siehe 3.1.). 

9.1.1. und Im,tmun1a11tunt2 

Der Geräteeinsatz im Wein- und über den gesamten Zeitraum 

ausschließlich auf betrieblicher Basis und nicht durch zwischenbetriebliche Einrichtun

gen. Die Instandhaltung erfolgte in betrieblichen Werkstätten bei eigener .._.,..,..,...., .... uJLY,,,F,, 

und Lagerhaltung der knappen Ersatzteile. Die und Pflege umfaßten im we-

sentlichen das Wechseln der Schmierstoffe und verschlissener Teile, die Überprüfung 

auf Dichtheit des brüheführenden Systems und der Funktion einzelner 

wie Reinigungs- und Korrosionschutzmaßnahmen. Alle Kontrollen erfolgten visuell, 

Meßgeräte und Prüfstände waren nicht vorhanden. Darüber hinaus konnten die Betriebe 

für spezialisierte in nehmen. Die-

Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, H. 34 
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se waren mit Geräten zur Überprüfung der Nl:am)mete:r 

I'le:nnan!m:ani. der Durchflußmengen von Düsen und 

Verschleißzustands verschiedener Bauteile "'"'cr"'...,'"'r"'r 

9.1.2. Erste An1:rm·dermt1iH:m an 

Kontrolle 

Geräte und 

der 

Während der ersten Jahre konzentrierten sich die an die Geräte vor al

lem auf die volle die Dichtheit des Systems und das Erreichen der notwendi-

gen Arbeitshöhe im Obstbau relativ viele ttclcn.sutm:m-PL,Lll_~a-.i...~c:m, und im 

(7 m Mit der HJ>Vü'-'""' der Hamd.spnt2mr1g durch bzw ............. 1t,or'Jil,_ 

men kamen weitere Forderungen wie das Erreichen der Brüheaufwand-

menge, eine ausreichend über die Arbeitshöhe und Durchdrin-

gung des Druckkonstanz durch ge11fürenct 

ge sowie nach ausreichender Rührwerksfunktion hinzu. Die Gerätekontrolle 

beschränkte sich weiterhin auf die visuelle der die Sauberkeit 

us,,Au~HAAf--,'~"r,/ und Dichtheit des Auch die Geräte für Raumkulturen waren 

seit 1956 in die staatliche u+i,~ht-~~.;;+,,...,"' emDe'.imgen, bei der die technischen 1:-'ar·mnlete:r, 

die Funktion und die für den Einsatzbereich anhand von Prüfmustern 

stellt im Prüfbericht h.oc,trit, rrt wurden und Einsatz- sowie ~enenübe1rprütlm~~en vorge-

nommen wurden. Hersteller und lm·nr>,et,c,,,r,,. waren UHJa:,lv!JlU!llvH, 

der Serie einzuhalten und u,o.,•r,+llu,1-,tAt 

anzumelden. 

hr11nc::u>n und 9.1.3. Erste 

Kontrolle der undSp1rüt1eü1rii~btuni~en 

Gegenüber dem Einsatz von Luftfahrzeugen auf Flächenkulturen bestanden bei 

kulturen einige Besonderheiten. Erste Versuche zum Einsatz von 

Weinbau wurden bereits 1967 im Meißen amrcnge1tunrt 

ge1'.m~~en FHllchenurr1tangi~s sind diese Anwendungen aber wohl mehr als Tastversuche 

zu betrachten. Obwohl der m Arbeitsarten wie der Kirschfrucht-
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fliege und der Hopfenblattlaus durchaus erfolgreich eingesetzt werden konnte und wur

de, ist die Durchströmung voll ausgebildeter Raumkulturen beim Starrflügler als nicht 

ausreichend einzuschätzen. Da Hubschrauber in dieser Zeit noch nicht zur Verfügung 

standen, blieb der Einsatzumfang gering und auf die Nutzung von freien Kapazitäten 

beschränkt, die für der Behandlung von in der Nähe gelegener Flächenkulturen verfüg

bar waren. 

9.2. Ge:rätekontrollen in den 70er und 80er Jahren 

Mit der Zentralisierung des Anbaues im Obst- und Hopfenbau und der Veränderung der 

Anbaustrukturen (niedrige Baumformen bei geringen Reihenabständen) bzw. generelle 

Vierrebenaufleitung bei 3 m Reihenabstand im Hopfen) ergaben sich auch neue Anfor

derungen an die Pflanzenschutzgeräte und ihre Einsatzorganisation. Es bildeten sich 

betriebliche und kooperative Einrichtungen von bis zu 10 000 ha Obstfläche bzw. bis zu 

50 ha Hopfen heraus. Im Weinbau gab es kaum Veränderungen der Flächengrößen, da 

die meisten Anbauflächen an Hängen lagen und damit eine Mechanisierung der Pflan

zenschutzarbeiten nur in Grenzen möglich war. 

9.2.1. und 

Die Organisation des Geräteeinsatzes erfolgte betrieblich bzw. in den großen Betrieben 

durch kooperative Einrichtungen bis hin zu speziellen ACZ für den Obstbau. Dort wur

den die Pflanzenschutzmittel gelagert, Werkstattkapazitäten geschaffen, der Geräteein

satz einschließlich der Versorgungstechnik organisiert und auch der Luftfahrzeugeinsatz 

gelenkt. Die Ausführung der Arbeiten lag damit überwiegend in den Händen ausgebil

deter Spezialisten (Agrotechniker), die wiederum durch die Betriebspflanzen

schutzagronomen und Agrochemiker angeleitet wurden. Ausgehend von der Schaderre

ger- und Bestandesüberwachung einerseits und von geschultem Stammpersonal anderer

seits waren gute Voraussetzungen für die Realisierung eines sachgerechten Pflanzen

schutz' gegeben. Hilfreich waren dabei auch die Empfehlungen der Prüfstellen und der 

staatlichen Pflanzenschutzämter für eine gezielte und auf das Behandlungsobjekt bezo-
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und der 

und laufende wurden vom Halter ausge-

führt. in 

3.2.1.) 

9.2.2. 

bau 

Im werden die wesentlichen nationalen 

und der Tschechoslowakei 

sowie innerhalb des 

Einsatz bis 25 % in Fall- und Schichtlinien 

Gerätebreite maximal 1600 mm 

Bodenfreiheit mindestens 350 mm 

W endekreisdurchmesser maximal 8 m 

111 Maximale des Volumendurchsatzes der Einzeldüse von ±5 % vom 

Rührwerk: Maximale Brühekonzentration -15 % der 
~H~·~·~~ beim Stand-Test zur KühnNe1rksbe11rti~H1mg 

Verstellbare der Düsen vertikal 45 ... 180 ° und horizontal von 
nach vorn" bis 

• Abschaltbarkeit des Gebläses einzeln; Hesta.ndes~mQ:eoarn:e 1\1'1.o~wc:m:.elt der Luftum
lenkung; Luftvolumendurchsatz mindestens 
Maximale von 40 m/s 

Pum1=>enltö1rcte'.m1entge von mindestens 100 1/min bei 
Luttunte:rstutz:ung) und mindestens 200 1/min bei ::,;pm2~gera-
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Vorhandensein von Nachtropfsicherung und Rücksaugeinrichtung 

Druckkonstanz mit maximaler Abweichung von ±5 % im Druckbereich von 
1...6 in MPa-Teilung; Gehäusedurchmesser mindestens 
60mm 

• Füllstandsanzeige in 100 1-Stufen mit maximal ±5 % Abweichung vom Sollwert 

Durchmesser der Behälter-Einfüllöffnung von mindestens 300 mm 

Zugänglichkeit des Behälterauslaß, Möglichkeit der völligen Behälterentleerung 

Düsengröße 

• Anordnung von Schnellschlußventilen in den Druckleitungen 

• Geräte-Verfügbarkeit von mindestens 95 % 

9.2.3. 

chen und dabei eine angemessene Verteilungsqualität der Pflanzenschutzmittel errei

chen zu können, waren nachfolgende Anforderungen zu erfüllen: 

Möglichkeit der ein- und zweiseitigen Arbeit, Abstellbarkeit der einzeln Zerstäuber 

• Erreichbarkeit einer Arbeitshöhe von 8 m bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit 

• Einstellbarkeit des Brüheaufwands bei kombinierten und ,:spru11g~!raten von 
200 bis 2000 1/ha; Abweichung vom eingestellten Sollwert maximal ± 10 % 

• Anpaßbarkeit der 
höhe 

an die Blattflächenverteilung über die Pflanzen-

@ Abweichung der Verteilung als Blattbenetzung bzw. Mittelbelag je Flächeneinheit 
von maximal ±25 s% 

• Einhaltung des Tropf enspektrums gemäß Klassifizierung 

11 Regulierbarkeit des Luftvolumendurchsatz in Anpassung an die Erfordernisse des 
Obst-, Wein- und Hopfenbaus und die Möglichkeit der Luftumlenkung 
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Völlige Dämpfung der Pulsationen im Brühestrom durch urucJK:at1sgJe1cn1me:hä1ter 

Einsetzbarkeit bis zu 25 % in Fall- und Schichtlinie 

errne11ctung von Abtriftschäden bei Einhalten gei~ebem~r Sicherheitsabstände und 
Anwendungsbegrenzungen 

Einhaltung der im Pflanzenschutzmittelverzeichnis 
Anwendungsbegrenzungen und Sicherheitsabstände 

• Einhaltung der günstigsten Behandlungszeitspanne 

Beachtung der Witterungsbedingungen (Wind und 

Kontrolle der Rührwerksfunktion durch 1-\!,c,,cüv,rohrnr, .-.. der 1VUUe.1ao1agenmg am Be
hältergrund 

Kontrolle Ordnung und Sicherheit umweltbelastende Rückstän-
Vernachlässigung von Arbeitsschutzvorschriften). 

9.2.4. 

Zusätzlich zu den unter 3.2.4. genannten Materialien standen ganz 

Obstbau zur Verfügung: 

für den 

1-11r,n,"'"('"' zur bei Pflanzenschutzmaschinen für den 
Obstbau", Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutz in der 1980 

Zu den praktisch u.u,,;:;:.v·J.LUU 

der Kampagne <TAt\Arl'pn• 

Das Auswechseln 
Drallkörper, Dichtungen, 

den 

, Fachbuch 1984 

alternder Teile 

Die bestandesangepaßte Einstellung der Düsen und Lutt1e:1temr1cn1tm1ge:n 

Die ständige Überprüfung des eingestellten Arbeitsdruckes 
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Die und Drucksiebe 

® Die Kontrolle der tsr1em,se11. elektrischen Antriebe und Ketten bzw. Riementriebe 

Die Funktionskontrolle der 

9.2.6. 

Bis auf die fanden die g1e1crten wie im Abschnitt 

Abb. 22: 

über die Arbeitshöhe von Interesse. Der dazu in einem Versuchsmuster entwickelte 

bestehend aus :Segm1ernten 
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von 50 cm Höhe und Breite und 80 cm Tiefe . Durch die 

nen Lamellen mit ..... ,ia, ...... ,..,...,., war ein verlustfreies 

ohne merklichen Luftstau II,'L',gl'l.:'ru'. Die Flüssigkeit wurde über eine 

bestimmt. 

9.2.7. Jr2:an1sauo111, Kontrolle und 

Die breite ,,,,,,...,,.,.--,,.. von für den Pflanzenschutz in Raumkulturen wurde 

erst durch die des Hubschraubers KA-26 ab 1975 erreicht. Zusätzlich waren 

in den ctairauttc1lg1~ncien 

union 

Abb. 23: KA-26 zur 

"'""''"'",,.,.,,,.,."' Hubschrauber vom 

nrd·,"..:0 r,c .. ·F,,,,, Bedarf zu decken. 

nu:ss1i:::er und fester 

Mi-2 aus der 

Gründe für die l'.lnt?,,....,IY von Hubschraubern waren die höhere Le1st1m.12:sUih1J~kc:1t und 

die gute gegenüber Bodengeräten (bei denen keine Aus-

die bessere 

;'.:)CJt1ac1enreger- und Bestandesüberwa

die 

UUIJll~ULJ;;.lJ;;L'cVH von 

Dem Hubschraubereinsatz standen seine höhere 

Abtriftweiten von Pflanzenschutzmittel 

wesentlich höheren Kosten entgegen. 

Reihenabstand und Früchte-
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Die Eingliederung des Hubschraubers erfolgte unter den Bedingungen eines bereits be

stehenden leistungsfähigen Systems der Wartung und Instandhaltung durch den Betrieb 

Agrarflug. 

Ende der 70er Jahre und mit der Bildung geschlossener Obstbaugebiete standen dann 

neben der Behandlung von Flächenkulturen und von Wald die Arbeitsarten Bekämpfung 

von Schorf und Apfelmehltau im Obst, Blattlausbekämpfung im Hopfen und des Echten 

und Falschen Mehltaus an Weinreben zur Verfügung. Das Verhältnis zwischen den 

durch Luftfahrzeuge und den durch Bodengeräte behandelten Flächen bildete sich etwa 

im Verhältnis l: 1 heraus. 

Die Einsatzvorbereitung der Hubschrauber durch die gei;et:iwc:n vontescrn·1e1Jer1e staatli

che Prüfung der Applikationsanlage, die ~··-.. -·-··,.~·~~··,.., 

beitsarten, die Festlegung der verbindlichen '-'illhWLlL,lvvJ111'HV.F,H,'U 

stattfindenden technischen Kontrollen erfolgten im wesentlichen entspr·ect1enct den für 

Starrflügler festgelegten und Verfahrensweise. Die in den 

,,Anwendungstechnologien ... " """t",,,. . ..,,..,,.,,," denen der Arbeitsarten für Flächenkulturen. 

Im Unterschied zu den Kontrollen am -.:tc;.rri·lnrrlAr waren die am Hubschrauber UHJllUll.::-

reicher und zeitintensiver einzuschätzen. Um die Ausfallzeiten durch 

den Werften weitgehend reduzieren zu können, wurden die 50 und 100 Einsatzstunden

Kontrollen am Einsatzort und die 200 und 400 Einsatzstunden-Kontrollen in der Werft 

durchgeführt. Dabei wurde vor allem natürlich das Flugzeug aber auch die Applikati

vu,.,u.lJu«,~,., einer Kontrolle unterzogen. 

Anschrift der Verfasser: 

Dr. Peter Kaul 
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik 
Stahnsdorfer Damm 81, 14532 Kleinmachnow 

Dr. Alfred Jeske 
Johannistisch 13, !4532 Kleinmachnow 
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KLAUS SCHMIDT 

10.1. 

Aufbauend auf den mit der Gerätekontrolle wurde das BBA-Merkblatt 

Nr. 44 im Jahr 1990 überarbeitet. Dabei wurden auch die an Gebraucht

geräte den neuen gesetzlichen , wie sie ab dem 1. Juli 1988 für Pflanzen

sctmtzgt~rate gelten, angepaßt. Die Muster für Anerkennungs- und K.01nu~o1Jtorie1mm}~en 

sollen eine ~r,~,,,~ ... 0
'" bundeseinheitliche .L/u,n.,..,_ .... uu .. u•J;C, der ~p1tiil1lgerätcekcmt1rol.Le ge

währleisten. Dies ist wichtig, weil immer mehr Richtlinien für eine mtiegr1ert:e Erzeu

gung landwirtschaftlicher Produkte im Obst- und die re,i;~e11ma1:Su~e 

dritten Auflage des BEA-Merkblattes Nr. 44 im Jahre 1990 erschienenen und noch ak-

tuellen Wein- und 

10.1.1. BBA-Merkblatt Nr. 44 - Kontrolle von Pt1:amiernschutzge1·ähm 

Das BEA-Merkblatt Nr. 44 enthält, wie unter 4.1.1. beschrieben als Hilfe für die Pflan

zenschutzdienste der Länder bei der Organisation der Gerätekontrolle Muster für eine 

\.nt~rk1em1ur1gs,on1mmg für Kontrollbetriebe und eine die Richtlinie 

der und , Dosier- und Aufwandtabellen sowie Hinweise zum Arbeits

schutz. Die Richtlinien zur Kontrolle von sind mit der der 

Kontrollpflicht für überarbeitet worden. 

10.1.1.1. 

Die im BEA-Merkblatt Nr. 44 unter 4.1.1.1. enthaltene Anerkennungsordnung kann 

dem Pflanzenschutzdienst der Länder als Muster für die 

trieben von dienen. Sie enthält sowohl die AI1ler1cenmung:;;vc,rai1s 

Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, H. 347, 1998 
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Kontrollbetriebe sowie Gründe für den Widerruf der Zu den Anerken-

nungsvoraussetzungen die des tse:tneD1Hnna1tJe1'.s, ausreichendes 

und besonders Personal sowie die Die 

Rechte der Kontrollbetriebe erstrecken sich auf die Führung eines 

die der Gerätekontrolle und die der K.cmn·o11pHtKette:n. 

10.1.1.2. 

Die .K.ontr,oll<)rdnu11g Pt1anze11sc:hutz~;eräte nennt, wie unter 4.1.1.2. beschrieben die 

weiteren unvu.~v, ,,..,,,;;,vu an das und die die 

nt,,rr1,,.n,n<YPn an den Kontrollort, um Beeinträchtigungen der Umwelt zu vermeiden, 

Hest1mnnm1gcm für den Kontrollbericht, die der das Kontrol-

In der unter diesem 

Punkt .,,,i--CT,:,.-t,;i-,,rt,,,n UsVLJlU\_IHUCU.:>.LUC,U.H>F,'-•U wird anstelle des Knme:nprutstandt~S für Feld

bll1Zc'.ldilse:nprütstaLnd zur 1-,- .. ,-,,-,,,+i,,,~ ~ des Volumenstro-

mes zur 

10.1.1.3. Technische 

Der Teil m des BEA-Merkblattes Nr. 44 von 1990 enthielt im Detail die Anforderungen 

an die verschiedenen Bauteile der sowie Hinweise zu den Kontrollarbeiten. 

Diese aus den von der Biologischen Bundesanstalt erstellten 

Merkmalen für hervor. Es wurden vor allem Funktionen und Bauteile kon-

bei denen sich Verschleiß und Alterung zu Lasten der der 

Pnanze11sc:nutzi;erate auswirken konnten und deren Einhaltung mit den derzeit bekann-

ha, ..... ,.,i+~ ... ,,. war. Besondere fand die Dichtheit des 

zu vermeiden sowie die Messung des 

Einzeldüsenausstoßes in mit der einer Dosiertabelle zur genaue 

Einstellung des Gerätes. Die Richtlinien wurde 1997 überarbeitet und den aktuellen Be-
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Die in von Land zu Land unterschiedlichem aber res.t:gt~legter, 

wechselnder werden in der zentral durch den Pflanzenschutzdienst 

beschafft und an die Kontrollwerkstätten Für die Kontrollberichte wird das 

Muster des BBA-Merkblattes Nr. 44 oder der Landesvorschrift verwen-

det. Ein des Kontrollberichtes muß der amtlichen Stelle 7
"'"'"''"'',.'"' .. 

werden. Dies ..,,,,,~,,-,u•v,n die .LAC)u„11uu.,:.. einer Teilnahme- und M,m.Q:e1~;tat1st1k 

auch 4.1.l 

10.1.2. 

von 1990 dient mittlerweile 

den meisten Bundesländern als für die der Kontrolle der 

::sprur1gerat,e. Das BBA-Merkblatt Nr. 44 wird entweder ohne weitere Ke,ge1um~en ange-

oder es bildet die Basis der 

nach wie vor die früheren Vorschriften 

vorschrift Kontrollbetriebe vom 12. 

Ländervorschriften. Teilweise finden auch 

in die 

Im der der Pflichtkontrolle bei eldSDI]tzger·ate;n wurde auch disku-

ob die Kontrolle für ebenfalls ver1m1cnxer1a viJrgesc:nnebtm werden 

sollte. Damals war man .... ,,,"',..,,u...,,.,, 

Ue:rätee:mstellun1g erforderlich sei. Da ein Prüfstand aber nicht 

bar war, wurde auf die der Pflichtkontrolle bei mit der 

..,,,.,,..,,, ... .,., dies schnellstmöglich zu realisieren. Mittlerweile insbesondere in 

usterre1,ch, mehrere entwickelt. Diese arbeiten teilweise 

mit automatischer hrltas:surtg der in den einzelnen Höhenabschnitten aDJ:1;escn1teoem!n 

"''"'"
0

"~'"'"
1„ {T der Meßwerte und des 

Die mit diesen Prüf-
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ständen sind bislang hauptsächlich auf Sprühgeräte für den Obstbau mit modernen Er

ziehungsformen beschränkt. 

Die Durchführung der Messung und vor allem die Einstellung eines Sprühgerätes damit 

ist allerdings viel zeitintensiver als die bisherige Gerätekontrolle. Für ein weiterhin flä

chendeckendes Netz von Kontrollstellen würde die ursprünglich angedachte Verpflich

tung zur Nutzung von Vertikalverteilungsprüfständen im Rahmen der Gerätekontrolle 

die Anschaffung einer Vielzahl von Prüfständen in den Kontrollbetrieben bedeuten. 

Zusätzliche Aufwendungen an Arbeitszeit und Investitionen würden Kostensteigerungen 

für den Gerätebesitzer notwendig machen, die ein Mehrfaches des bisherigen Kontrol

lentgeltes betragen würden. Deshalb war es eine Kernfrage, ob für die sachgerechte 

funktionstechnische Gerätekontrolle ein Vertikalverteilungsprüfstand, ggf. in einer Hal

le, benötigt wird oder ob auch andere weniger kostenintensive Möglichkeiten zur Ein

stellung der Sprühgeräte gefunden werden können. 

10.3. 

Im Gegensatz zu Flächenkulturen haben die Raumkulturen sehr unterschiedliche 

Wachstumsformen, die sich in Laufe einer Vegetationsperiode zudem stark verändern. 

Dies gilt für den Wein- und Hopfenbau, ganz besonders aber für den intensiven Obst

bau. Wie in allen Kulturen, so wird auch im Obstbau eine möglichst gleichmäßige Ver

teilung der Wirkstoffe auf gleichzeitig hohem Niveau gefordert. Dazu müssen die einge

setzten Sprühgeräte an die zu behandelnden Bäume durch Einstellung angepaßt werden. 

Bei Verwendung von Vertikalverteilungsprüfständen bedeutet dies, ein vorgegebenes 

Verteilungsprofil einzustellen. Bislang wurde dabei meist die Baumsilhouette als Muster 

verwendet. Die Frage, ob die Form der an einem Vertikalverteilungsprüfstand einzu

stellenden Sollverteilung diesem Muster entsprechen muß, um am Baum eine bestmög

liche Verteilung zu erzielen, blieb bislang jedoch ohne Antwort. Hinzu kommt, daß in 

einem Betrieb durchaus mehrere Baumformen vorliegen können. 

Zur Klärung dieser Fragestellung haben deshalb die Landesanstalt für Pflanzenbau und 

Pflanzenschutz in Mainz, die Landesanstalt für Pflanzenschutz in Stuttgart, die Obst-
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bauversuchsanstalt Jork, das Institut für Pflanzenschutz im Obstbau der tlH)!OJg1sc::he:n 

Bundesanstalt in Dossenheim und die für 

sehen Bundesanstalt in Kleinmachnow Versuche aurcr1ge:ru1nrt. In mehr als 

200 Einzelversuchen wurde die verschiedener Ge:rä1:etivrn:m 

gemessen und der am Prüfstand ermittelten 

stellt. Die aus diesen Untersuchen gewonnenen ~...,.,,, ... .,., .... ..., ... F,"'' ......... f,'"'" 

zu charakterisieren: 

Durch Zu- oder Abschalten sowie die 

von Sprühgeräten sowohl am Prüfstand als auch im Baum sehr stark verändert werden. 

Dies hat jedoch nur sehr wenig Einfluß auf die Höhe des durchschnittlichen .,n·n11·1nP•1!'.l-

ges aller Blätter der behandelten Bäume und auf die der einzelnen Blattbe-

Die am Prüfstand gemessenen finden sich am Baum nur teil-

weise wieder. Dies ist u,a. auf die Unterschiedlichkeit der brz1e:hungstc>m1en zurückzu

führen. In vielen Fällen ergeben sich an den oberen Blättern sehr hohe tlela2swerte. ob-

wohl die Pnns1tand.s1messtmg dort ein n,Arlr,,n-,,., 1Us,s1i~K1::1ts:angelbot ....... ,,,.,,., ... Fs•· Die von 

verschiedenen am Baum erzeugten unter-

scheiden sich G,'e\'J.t'li'C','J., selbst dann, wenn sie am Prüfstand dasselbe 

erzielen. Hierbei sich der Einfluß unterschiedlicher Luttstrcim1llnJ;sr1ct1tu1ng1~n in 

Verbindung mit der der Allein auf-

grund der mittels Vertikalverteilungsprüfstand em:ge:ste.ute,n 

relle Aussage über die am Baum zu erwartende 

kann keine gene

n-,:,r,,, ..,, ,, ....... gc~trc>ttem werden. 

Eine Einstellung der Geräte „von Hand" an die oberen und unteren Hestanct,es~~re1nzt~n 

mittels Luftleitblechen und der Düsen ergibt keine schlechtere 

als bei der Eine anJlagern;;pe:z1t1sc:ne 

Sprühgeräteeinstellung muß in der zu behandelnden .....,..,,.,.u.uH•f's'-' mit den an den Geräten 

vorhandenen vorgenommen werden. Wie dies für die~~·-·-· .. ,-.,,,_, 

günstig durchzuführen ist, wurde bereits vorgeschlagen u. Von 

einer vorgeschriebenen Verwendung eines im Rahmen 

einer wie sie in anderen Ländern teilweise 

dert wird 1988] kann somit kein positiver Effekt auf die der Ver-

teilungsgleichmäßigkeit oder die erwartet werden. 
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10.4. Kons~~quten:zen für die Kontrolltechnik 

Die bundesweit angestellten umfangreichen Untersuchungen im Obstbau haben belegt, 

daß ein Vertikalverteilungsprüfstand zur anlagenspezifischen Geräteeinstellung nicht 

geeignet ist. Diese Aufgabe kann auch nicht in der Werkstatt vom Monteur vorgenom

men werden. Die Verantwortung für die sachgerechte Einstellung muß beim Anwender 

bleiben, der im Einzelfall die aktuellen geometrischen Verhältnisse berücksichtigen und 

sein Gerät anpassen kann. Hierzu benötigt er Einstellempfehlungen auf der Basis der 

von den Herstellern zu liefernden Angaben zum bestimmungsgemäßen Einsatz. Auch 

im Hinblick auf die Vielzahl der neben dem Erwerbsobstbau vorhandenen Baumformen 

(Kirschen, Zwetschgen, Streuobst) und den Wein- und Hopfenbau und auf besondere 

Gerätebauarten wie Tunnelsprühgeräte oder sensorgesteuerte Geräte sind Vertikalver

teilungsprüfstände für die Gerätekontrolle nicht zu verwenden. Die Gerätekontrolle muß 

und kann sich auch hier auf die technische lnspektion des Gerätes hinsichtlich Ver

schleiß und Alterung beschränken, während die Anpassung an die jeweilige Kultur auf 

jeden Fall Sache des Anwenders sein muß . 

....,"";:., ... ,.,u._,., der Einführung weiterer neuer Kontrolltechnik ist auf die unter 4.2. genann

ten Prüfstände hinzuweisen, ausschließlich die zur Messung der Querverteilung. 

10.5. 

Im Normalfall schließt die Gerätekontrolle mit dem Anbringen der Kontrollplakette als 

Nachweis der Funktionssicherheit ab. Verschlissene Bauteile bzw. unzureichende Aus-

gebnis der Kontrollen richtet sich auf die Anzahl kontrollierter Geräte sowie auf die 

festgestellten und beseitigten Mängel. Auf Grund der langjährigen Auswertung der 

Kontrollbögen ist festzustellen, daß nahezu 100 % der vorgestellten Geräte die Kon

trollwerkstatt mit Kontrollplakette verlassen. 

Abb. 25 zeigt eine Übersicht der in Deutschland kontrollierten Geräteanzahl im Zeit

raum von 1984 bis 1995. Bis 1990 bewegt sich die Beteiligung bei weniger als 

1500 kontrollierten Geräten pro Jahr. 
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ihren Anbaurichtlinien die Dadurch die 

Zahl im inzwischen vereinigten Deutschland auf 2500 bis 3000 Geräte pro Jahr an. Der 

Prozentsatz kontrollierter Geräte ist nach wie vor 

In Abb. 25 wird zwischen Geräten für den Obst-, Wein- oder Hopfenanbau nicht unter

schieden. Auch wird nicht nach Bundesländern differenziert. Die relativ geringe Beteili

gung der Praxis führt immer wieder zu der Forderung nach einer Pflichtkontrolle, wie 

sie bei Feldspritzgeräten seit einigen Jahren besteht. 

In Tabelle 13 wird eine Übersicht des Insgesamt wurden 

1500 Kontrollbögen ausgewertet. Auffällig sind insbesondere die Mängel an Düsen und 

Manometern, d.h. an den eigentlichen Verschleißteilen an einem 

gebnisse der Mängelstatistik belegen die 

trollen auch für Sprühgeräte. 
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Tabelle 13: an kontrollierten Sprühgeräten im Zeitraum von 1984 bis 1996 

an Bauteilen 

Volumenstrom 

Rührwerk 

Behälter 

Einfüllsieb 

Anschrift des Autors: 

~,~i.~ ... ~. Klaus Schmidt 
Landesanstalt für Pflanzenschutz 
Reinsburgstraße 107 
70197 Stuttgart 

1,3 

2,4 

11,0 

6,0 

1,8 

27,7 



9. Düsen 
anzuwenden. 

Das ~,,;;,vuuic, der Kontrolle ist einem Kontrollbericht nach dem 
der 1 festzuhalten. 

2. 

K.2.5 Der Volumenstrom von die den blüss1gkt!ltsstr1om 
Düsen muß auf den Bedarf des Gerätes abJ2;estm1mt 

Die mit einer NH~Jje:1m1cr1tmt1g, 
der Richtlinie 1-3.1.l des Teils VII der Richtlinien für die µ.,.;;,t,, ..... ,. 

maximalen t< 1Utss1lgke1tsat1sst0Jj 
zusätzlichen Volumenstrom bei Vorhandensein eines 

Mitt. Bio!. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, H. 347, 1998 



K.9.2 

K.9.5 

.:'.)CJ11a1ucr1e dürfen keine Knick- und Scheuerstellen aufweisen. 
die das Gewebe des 

und Schließen der Ab
scria11:en1m:mun1gen ist zu als 5 s 
nach dem Zusammenbrechen des -.:,,..,,.,1-...,,-1-;.;,,hor" nactltn)pten. 

1vum~~e1: keine 

ve1rg11~1cnoiaren vertikalen DUtse1Gpc)s1t:1or1en 
Düsen, einschließlich der zugehörigen 

nach Typ und Größe gleich sein. 
ut:rnil!e M~1m;~e1: Keine 

K.9.6 Die Düsen müssen einzeln abstellbar sein. 
111·.r1'!;n·1t11>1r1nr11a· Bei ohne Abstellfunktion müssen ge-

_ .. nJ«n-''!J""u'-"'"'" in ausreichender Anzahl vorhanden sein. 

schwach sichtbare 
Einstellmarken. 

K.9.8 Die Düsen müssen einen g1e:1ct1ma.JS:tgen -.:nr,t,-,c·tr<>l"\I bilden. 
Krl~11tP1rn1rnu~ Sichtkontrolle bei au;o;'-'~·--uall,~lv,11 

1vumi!e1: Keine 
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K.9.9 Einzeldüsenausstoß darf bei Düsen ,... 1
"'''"

1
'"'" .l\..emn1ze1cumumg 

ge1nemsarr1en Mittelwert an1.;,ve1lcnen. 

genutzt werden. 
bw'e1c;humg des Einzeldüsenausstoßes bis zu 

15 % vom Mittelwert. 

10.Gebläse 

K. l 0.1 Die Gebläsenenndrehzahl muß bei Nenndrehzahl des Antriebes er
reicht werden. 

K.10.2 Gebläse müssen in einwandfrei-
em Zustand sein. 
11:ri!ll1'1tp·rn1r11u· Die Bauteile sind hinsichtlich mechanischer Verfor-

leitbleche. 

l 0.3 Bei kombinierten und 

10.4 

10.5 Geräteteile dürfen nicht direkt vom 
fen werden, außer wenn dies funktionstechnisch erforderlich ist und 

._,._,,~-1-r,~ führt. 



für unterschiedliche 

-..:h·<>hl .. ,,~ht·nncr der Düsen ist 

vorzunehmen. 

in der direkten 

der 

einfachen 

jeratetvr,en ~~'"'~,-·· b11aste11errtot,ehJ,ung -, ..... ~~·"-··· es 

.:.= 0 t..,i·hu,"" der Luftleitelemente ihrem Gerät 

11 1-1' 1"'11t 11n,,. an den Geräten wird sich dadurch verbessern. Der 

ist in besserer mit der zu behandelnden 



niedrigere Laubwände 

Meßlatte, 4 m lang 
Metermaß, m lang 
Stange Düsenausrichtung, 2 lang 

Unterste Behandlungsgrenze: 
Oberste tleha11c!lunJ;J;sg;rer1ze: 

einstellen 
~ Luft-Strömungsgrenze 

und langem Stoff-

einstellen4 

J\ilark1e:run~sband(K.lebeband) 
Langes cm breit und 2 m lang 

x kurzes Stoffband, breit und 0,5 m lang 

Eingestellte Behandlungsgrenzen Gerät markieren bzw. notieren 
Richtung der Luftleitbleche am Gerät markieren bzw. Winkel messen und notieren5 

Bei Unsymmetrie der Luftleitbleche: Gerät mit Luft-Drall 
Bei Symmetrie Luftleitbleche - Kontrolle der Symmetrie des Luftaustritts 

der 
I> Kurze Stoffbänder an den mittleren Düsen rechts und linh befestigen 
~ Gebläse einschalten 
I> Bei unsymmetrischer Ausrichtung der Stoffbänder: Gerät mit Luft-Drall 

Bei symmetrischer Ausrichtung der Sto_ffbänder: Gerät ohne Luft-Drall 
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12. Stand de:r 

Status of the 1m,p(:!Ct11on of air assisted sp:rayers in othe:r ~r1:ro1nean countries 

HEINZ GANZELMEIER und SIEGFRIED RIETZ 

Die unter 6. für beschriebenen 

zur innerhalb der EU treffen für 

or2LUs:setz:ur1gen und Entwicklungen 

prulhgerate ebenfalls zu. 

Bislang bestanden noch große Unsicherheiten hinsichtlich der Notwendigkeit der Einbe

....... ,J,,. ... ,,F, eines Vertikalverteilungsprüfstandes für die Beurteilung der Verteilungsqualität 

in Raumkulturen. Zur Klärung dieses Sachverhaltes wurden in verschiedenen europäi

schen Ländern zahlreiche Prüfstandsmessungen zur Optimierung der Pflanzenschutz

mittel verteilung in der Kultur durchgeführt [Gracia u.a., 1996; Kaul, u.a., 1995; Küm-

mel u.a., 1991; Schmidt u.a., 1995]. Im Zusammenhang mit den emtgesetzte:n Kontrol-

1eunrn;htun1gen wird der Vertikalverteilungsprüfstand von einigen Ländern somit in Fra-

ge während andere ihn bereits einsetzen 1993]. Im Hinblick 

auf die besteht hierzu noch erheblicher 

KJ,:1.rungiibedar'I, um mit vertretbarem und nicht technischen und 

satorischen Aufwand eine einwandfreie Funktion der Sprühgeräte sicherzustellen. 

Die Tabellen 14 bis 17 geben einen Überblick über die Umfrageergebnisse. Antworten 

auf Fragen zur und Durchführung der Kontrolle enthält Tabelle 14. Die 

Tabelle 15 gibt an, welche Prüfeinrichtungen in den europäischen Ländern für die Ge

rätekontrolle benutzt werden, welche Meßgenauigkeit sie erfüllen müssen, und ob und 

durch wen sie in welchen Zeitabständen geeicht oder justiert werden müssen. In Spalte 1 

der Tabelle 15 sind den einzelnen Prüfeinrichtungen Gerätenummern zugewiesen. Sie 

ermöglichen die Zuordnung der Prüfeinrichtungen zu den Merkmalen der Geräteteile in 

Tabelle 16. Die Tabelle 16 zeigt den Umfang die Art der Durchführung der Gerätekon

trolle in den einzelnen europäischen Ländern. 

In nur 11 von 19 Ländern wird eine Gerätekontrolle angeboten. Mit Ausnahme von 

Spanien wurde in allen Ländern die Gerätekontrolle für Sprühgeräte deutlich später als 

Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, H. 347, 1998 
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die für l-'eldSPflltziz:er·äte vU.1.<',\.,•lUJLH Das 

auf die Katalonien. 

Italien. 

die 

das Gebläse kontrolliert wird. 

Bei den 

vor allem die Steiermark in Us1ten·e1C:h und Südtirol in 

ZU deren H.L'--•C>cl'-Hl.<', einsetzen. In l'-lr.rH!P(H>n und UIJUHJLvU 

genommen. 

Zu welchen 

Ländern führt, und wie hoch in etwa die Kosten für den Landwirt 

Tabelle 17 entnommen werden. 

Anschrift Autoren: 

Dr. Heinz Ganzelmeier 
.S1e:gtr1ect Rietz 

sich 

Verti-

kann der 



7) 

yesfJa 

yes{Ja 
Ing., Mech., 

Tech. 

yes!ja 
agric. 

yesfJa 
1991 





Air Assisted Spravers/Sprühgeräte tab/e/Tabelle 15 - oair1t:Htna1n 

g_ 
2 t, ··Jt.-·-=· (,.. ____ ··- ,.., ,.., ,., yes/ja 

00 
t--

-
6 

7 

2 2 

yes/ja yes/ja yes/ja 

evel)l/alle evel)l/alle 
1 1 4 
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Extent and Handling of the lnspection of Equipment in the 
Umfang und Durcl1führung der Gerätekontrolle in den 

component 
partsl 

Bauteile 

rive / Antrieb 

Pump/Pumpe 

Agitator! 
Rührwerk 

Tank /Behälter 

Controls/ 
Armaturen 

features! 
Merkmale 

Pipe system / 
Leitungssystem 1c„anPnC-ir;n 

Filtering! 
Filterung 

Blowerl 
Gebläse 

Nozzles and 
distribution of 

liquid/ 
und 

Verteilung der 
Spritzflüssigkeit 
Dosing tables/ 
Dosiertabellen 

Additional tests to be carried out by the 
inspection stations - ')additional measuring 
device see table 2 
zusätzliche Prüfungen bei der Gerätekontrolle -
')weitere Meßgeräte siehe Tabelle 2 

Austria 

to be tested by device 
means of/ No./ 

zu überprüfen Gerät 
durch Nr. 

V 

M 

speed/ 
Fahroeschwindiokeit 

V: visua//visuell 
M: measurelmessen 



component 
parts! 

Bauteile 

Drive/A 

Pump/Pumpe 

Tank /Behälter 

Contro/s/ 
Armaturen 

features! 
Merkmale 

Pipe system / 
Leitungssystem 1su,;pens1cm 

Filteringl 
Filterung 

Blower/ 
Gebläse 

Nozzles and 
distribution of 
spray liquid! 
Düsen und 
Verteilung der 
Spritzflüssigkeit 

Additional tests to be carried out by the 
inspection stations - *)additional measuring 
device see labte 2 
zusätzliche Prüfungen bei der Gerätekontrolle -
')weitere Meßgeräte siehe Tabelle 2 

180 

V: visua//visuell 
M: measure/messen 

Countries 
rnr,,:::,1,~,-.n,on Ländern 
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Extent and Handling of the f nspection of Equipment in the European Countries 
Umfang und der Gerätekontrolle in den europäischen Ländern 

component 
pat1sl 

Bauteile 

Pump/Pumpe 

Tank /Behälter 

Controls/ 
Armaturen 

Blowerl 
Gebläse 

Nozz/es and 
distribution of 
spray liquid/ 
Düsen und 
Verteilung der 
Spritzflüssigkeit 
Dosing tables! 
Dosiertabellen 

/Funktion 

features! 
Merkmale 

Additional tests to be carried out by the 
inspection stations - ')additional measuring 
device see table 2 
zusätzliche Prüfungen bei der Gerätekontrolle -
')weitere Meßgeräte siehe Tabelle 2 

ltaly 

to be tested by device 
means of/ No./ 

zu überprüfen Gerät 
durch Nr. 

V: visua//visuell 
M: measurelmessen 

to be tested by device 
means ofl No./ 

zu überprüfen Gerät 
durch Nr. 

tractor speed / 
Fahrgeschwindigkeit 
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Extent and w,-,,,,r1,,n,.,, of the lnspection of Equipment in the European Countries 

component 
parts/ 

Bauteile 

Pump/Pumpe 

der Gerätekontrolle in den europäischen Ländern 

features! 
Merkmale 

an /Funktion 

Additional tests to be carried out by the 
mspection stations - ')add1tional measuring 
device table 2 
zusätzliche Prüfungen bei der Gerätekontrolle -
-)weitero Meßgeräte siehe Tabelle 2 

Norway 

to be tested by device 
means ofl No./ 

zu überprüfen Gerät 
durch Nr. 

M 

M 

M 

V 

V 

V 

tractor speed, 

a 'r speed of fan/ 

Fe 1hrgeschwindigkeit, 
Gebläse-Luftgeschw 

V: visua//visuell 
M: measure/messen 

Slovenija 

to be tested by device 
means of/ No./ 

zu überprüfen Gerät 
durch Nr. 

M 

M 

V 

V 

M 
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table/rabelle 16 -

Extent and Handling of the lnspection of Equipment in the European Countries 
Umfang und Durchführung der Gerätekontrolle in den europäischen Ländern 

component 
parts! 

Bauteile 

Drive/Antrieb 

Pump/Pumpe 

Agitator! 
Rührwerk 

Controls/ 
Armaturen 

system! 

Filtering! 
Filterung 

Blowerl 
Gebläse 

Nozz/es and 
distribution of 

liquid! 
und 

Verteilung der 
Spritzflüssigkeit 
Dosing tables / 
Dosiertabellen 

features! 
Merkmale 

Additional tests to be carried out by the 
inspection stations - ')additional measuring 
device see tabie 2 

bei der Gerätekontrolle -

1) not all inspection stationsl nicht alle Kontrollbetriebe 

Spain Swiss 

tobe tested by device to be tested by device 
means of/ No./ means of/ No./ 

zu überprüfen Gerät zu überprüfen Gerät 
durch Nr. durch Nr. 

V 

M 

V 

,__ __ , ______ v __ +-------11 

tractor speed, 

air speed of fan / 

Fahrgeschwindigkeit, 
Gebläse-Luftgeschw. 

V visual /visuell 
M: measure/messen 

V 

capaci ty 11 

Fahrgeschwindigkeit, 
Reifenluftdruck, 

Zapfwellendrehzahl') 
Pumpenvolumenstrom 

l) 

5 



Will shortcomings be recorcfecf? /Wird eim+ Mängelliste geführt? 

Will a successful inspection be indicated by a sticker on the sprayer? / 
Wird eine erfolgreiche Kontrolle durch Plakette auf dem Gerät angezeigt? 

Does the sticker show the yc1ar of the inspEJction? / Enthält die Plakette die 
Jahreszahl? 

ecorcfecf? / Wird eine 

i/1 a successful inspection be ind1cated by a stickcr an the sprayer? I 
ird eine erfolgreiche Kontrolle durch Plakette au! dem Gerät angezeigt? 

Hat die Plakette 

Umrechnung in DM 

1) lass of environment support! Verlust der Umweltsubvention 

2) South Tyrol: no/ Südtirol: nein 

3) in future all yesl zukünftig ja 

esla esla 

yes/ja yes/ja yes/ja yes/ja 

yes/ja yes!ja yes!ja yes!ja 

yes!ja 

yes/ja yes!ja 

no/nein yes/ja 

no/nein 

no/nein 

145 DM 

150 DM 
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